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Einleitung / Vorwort der Beauftragten 

1 

Vorwort der Beauftragten 

 

Der 11. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration umfasst einen zweijährigen Berichtszeitraum bis einschließlich Juli 2016. 

In Ausnahmefällen konnten aktuellere Entwicklungen berücksichtigt werden. Im 

Berichtszeitraum hat sich unser Land, unsere Gesellschaft so intensiv, ernsthaft und 

ausdauernd wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik mit den Themen 

Flucht, Asyl, Migration und Integration auseinandergesetzt ï und das mussten wir auch!  

Im vorherigen Lagebericht hatte ich angekündigt, dass der 11. Bericht einen neuen, 

zeitgemäßen Namen tragen soll. Dies wurde mit einer Änderung des 

Aufenthaltsgesetzes in § 94 Abs. 2 erreicht und so trägt der 11. Bericht nicht mehr die 

ĂLage der Auslªnderinnen und Auslªnderñ im Titel. Denn das deckte nur einen Teil des 

Inhaltes ab. Stattdessen stehen die Teilhabe, Chancengleichheit und 

Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland im Vordergrund. 

Und man möchte hinzufügen: die Teilhabe aller! Denn Integration ist kein Sonderformat 

für 17,1 Millionen Menschen1 mit familiären Einwanderungsgeschichten 

(Migrationshintergrund), sondern hat Auswirkungen auf alle 82 Millionen Menschen, 

die in unserem Land leben! Ein Einwanderungsland muss im eigenen Interesse allen 

Menschen im Land ï egal welcher Herkunft ï gleiche Chancen auf Teilhabe geben: in 

der Schule, bei der Ausbildung, am Arbeitsmarkt oder im Gesundheitswesen. Darum geht 

es im 21. Jahrhundert!  

Im Berichtszeitraum war das alles dominierende Thema in Bund, Ländern, Kommunen 

und natürlich auch in meiner Arbeit als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration die Aufnahme, Unterbringung sowie die Integration der 

vielen Asylsuchenden und Flüchtlinge, die länger bleiben werden. Während im Jahr 

2014 insgesamt 202.834 Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) verzeichnet wurden, stieg die Zahl 2015 auf 476.649 Anträge. Im Herbst kamen 

täglich bis zu 10.000 Schutzsuchende in unser Land und die Anzahl der tatsächlich nach 

Deutschland eingereisten Schutzsuchenden lag 2015 mit 890.0002 weit über den 

Asylantragszahlen. Viele konnten wegen der enormen Arbeitsbelastung des zuständigen 

BAMF erst 2016 ihren Asylantrag formell stellen. Auch deshalb wurden vom 1. Januar bis 

31. Oktober 2016 bereits 693.758 Asylanträge3 gezählt, obwohl seit März 2016 ï 

Schließung der sogenannten Balkan-Route und seit der Vereinbarung der Europäischen 

Union mit der Türkei ï die Zahl der neu eingereisten und registrierten Schutzsuchenden 

auf rund 15.000 pro Monat in Deutschland zurückgegangen ist. 

                                                

1 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 327 vom 16.09.2016. 

2 Bundesministerium des Innern, Pressemitteilung vom 30.09.2016: Bundesinnenminister de 

Maizière gibt aktuelle Flüchtlingszahlen bekannt.  

3 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Asylgeschäftsstatistik für den Monat Oktober 2016.  



Auf die hohen, täglichen Zugangszahlen im Herbst 2015 waren Bund, Länder, 

Kommunen, unsere Gesetze und unsere Infrastruktur nicht eingestellt. Die deutsche 

Verwaltung musste sich erst einmal sortieren und die Unterbringung und Registrierung 

von Hunderttausenden Menschen organisieren. Und auch wenn einige zu Recht 

kritisieren, dass das lange gedauert hat, so muss man sagen, dass diese enorme 

Kraftanstrengung dank der Zusammenarbeit aller Ebenen und der unglaublich großen 

Hilfe aus der Bevölkerung am Ende sehr erfolgreich war.  

Ohne die herausragende Unterstützung der vielen zehntausend freiwilligen 

Helferinnen und Helfer hätten wir die Schutzsuchenden damals nicht aufnehmen und 

versorgen können. Was insbesondere seit dem Herbst 2015 von den Ehrenamtlichen 

gemeinsam mit den Hauptamtlichen (z.B. bei der Polizei, beim THW, in der Öffentlichen 

Verwaltung oder bei den Wohlfahrtsorganisationen) geleistet wurde, darf alle stolz 

machen. Unser Land hat Haltung gezeigt und Menschen in Not aufgenommen und 

versorgt.  

Es sind die vielen kleinen Geschichten und Begegnungen von Ehrenamtlichen und 

Flüchtlingen, die das positive, hilfsbereite Klima in der Gesellschaft bewahren. Die 

Ehrenamtlichen sind Garant dafür, dass die Stimmung eben nicht kippt, wie einige seit 

zwei Jahren beharrlich behaupten. Ich habe das große Engagement bei vielen Besuchen 

im Bundesgebiet kennenlernen dürfen. Und eine Erhebung des Instituts für 

Demokratische Entwicklung und Soziale Integration4 in 270 Städten, Landkreisen und 

Gemeinden bestätigt das: 90% der befragten Kommunen geben an, dass das 

bürgerschaftliche Engagement im ersten Quartal 2016 nicht nachgelassen habe. Vielen 

Engagierten gehe es nicht nur um schnelle Nothilfe, sondern um dauerhaftes 

Engagement. Und in mehr als zwei von drei befragten Kommunen gebe es weiterhin eine 

positive Stimmung und Offenheit gegenüber Flüchtlingen.  

Mir ist es deshalb wichtig, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und ihre Initiativen 

zu unterstützen und dem Ehrenamt auch Hauptamt an die Seite zu stellen. Sonst kann 

aus Engagement auch Überforderung und Enttäuschung entstehen, gerade bei so einem 

komplexen Thema wie der Flüchtlingsunterstützung. Ich habe seit 2015 ganz bewusst 

einen Schwerpunkt meines Haushalts als Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und 

Integration auf die Förderung ehrenamtlicher Strukturen gelegt. Über das Projekt mit 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege5 fördern wir bundesweit die 

Qualifizierung und Beratung von Ehrenamtlichen: Womit steht und fällt der Erfolg einer 

Initiative zur Unterstützung von Flüchtlingen? Auf welche Netzwerke und Informationen 

kann zurückgegriffen werden, um von Erfahrungen anderer zu profitieren? Worauf ist zu 

achten, wenn Asylsuchende bspw. nach einer Beschäftigung suchen oder einen Bescheid 

des BAMF erhalten? Und ganz wichtig: An wen kann ich mich in meinem Ort wenden, 

                                                

4 Gesemann, Frank / Roth, Roland: Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik. Ergebnisse 

einer Umfrage in Städten, Landkreisen und Gemeinden. Zeitraum der Befragung: 25. Januar 2016 

bis 5. März 2016, Berlin 2016. Die Studie wird in Kapitel II 4.1 vorgestellt.  

5 Vgl. Kapitel II 5.1. 



wenn ich Fragen bei der Unterstützung von Flüchtlingen habe? 

Die Aufgaben der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung sind vielfältig und verlieren 

angesichts der Herausforderungen, die die Integration der Geflüchteten mit sich bringt, 

nicht an Bedeutung. Das ehrenamtliche Engagement hält auch weiter an. Dieses 

tatkräftige Anpacken von so vielen ist eine Erfolgsgeschichte, die kaum genug gewürdigt 

werden kann. Die Helferinnen und Helfer brauchen weiterhin die entsprechende 

Anerkennung und Unterstützung für ihr Engagement! 

Neben der Förderung des Ehrenamts ist ein zweiter Schwerpunkt die Integration von 

Flüchtlingen in den Sport. Aus zwei Gründen: Zum einen gelingt in den Vereinen recht 

schnell das gute Miteinander auch über sprachliche Grenzen hinweg. Zum anderen ist der 

Sport die größte Bürgerbewegung des Landes, mit Vereinen in jeder noch so kleinen 

Gemeinde und entsprechend gut erreichbar für Flüchtlinge auch im ländlichen Raum. Ich 

kooperiere mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Landessportbünden, der 

DFB-Stiftung Egidius Braun und der Bundesliga-Stiftung: Ob Amateurverein oder 

Bundesliga, ob Fußball, Leichtathletik oder Rollstuhl-Basketball ï Flüchtlinge können im 

Verein mitmachen, Kontakte knüpfen und neben dem Sport auch niedrigschwellige 

Bildungsangebote wahrnehmen. Rund 3.000 Vereine sind mittlerweile bei den Projekten 

dabei.6 

Ebenso fördere ich Projekte mit Migrantenorganisationen und Moscheegemeinden in 

der Flüchtlingshilfe.7 Denn im Jahr 2016 gehört zu unserem Land, dass die einst 

Eingewanderten und ihre Nachkommen Teil der deutschen Aufnahmegesellschaft sind, 

die sich für Flüchtlinge engagiert. Die Projekte sollen nicht nur Flüchtlinge unterstützen, 

sondern gleichzeitig die Professionalisierung der Migrantenorganisationen und 

Moscheegemeinden voranbringen.  

Einen neuen Schwerpunkt lege ich seit 2016 auf Projekte zur Unterstützung 

geflüchteter Frauen. Sie sind oftmals besonders schutzbedürftig. Und Frauen sind oft 

der Integrationsanker in den Familien. Geflüchtete Frauen erhalten bei den Projekten mit 

Beratungsangeboten, Seminaren und Gewaltpräventionsschulungen ganz konkrete Hilfe 

zur Selbsthilfe ï auch unter Einbeziehung von Migrantinnen-Organisationen.8 

Großer Dank gebührt dem Deutschen Bundestag und seinem Haushaltsausschuss, dass 

meiner Bitte nach erheblicher Aufstockung der Mittel im Haushalt der Beauftragten der 

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration für die genannten Projekte und 

somit für das ehrenamtliche Engagement zur Unterstützung von Flüchtlingen im 

Bundeshaushalt 2016 gefolgt wurde und die Mittel auch für 2017 verstetigt werden. 

                                                

6 Vgl. Kapitel II 6.4. 

7 Vgl. Kapitel II 10.3.1. 

8 Vgl. Kapitel II 9.1.5. 



Natürlich hat die Bundesregierung auf die hohen Flüchtlingszahlen umfassend reagiert: 

Sie hat im Berichtszeitraum des 11. Lageberichts viele Gesetze verabschiedet und 

Verordnungen erlassen, um die Strukturen der Flüchtlingsaufnahme zu verbessern, die 

Asylverfahren zu beschleunigen, die Länder und Kommunen finanziell zu entlasten und 

für die Integration von Asylsuchenden mit guter Bleibeperspektive zu sorgen. Als 

Beauftragte habe ich die Gesetzgebungsprozesse intensiv begleitet ï übrigens immer 

mit dem Ziel, die Situation und Teilhabe-Chancen der Geflüchteten zu verbessern und 

gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. Mein 

Arbeitsstab und ich hatten viele der Gesetzesänderungen zur besseren Aufnahme, 

Versorgung und Integration früh angemahnt und einiges konnte in den 

Gesetzgebungsverfahren erreicht werden.  

Alle seit Mai 2014 erfolgten Gesetzesänderungen im Asyl- und Flüchtlingsrecht 

werden ausführlich in Kapitel III vorgestellt und kommentiert. An dieser Stelle das 

Wichtigste im Überblick:  

Das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

(am 01.08.2015 in Kraft getreten) hat zahlreiche, lange geforderte Verbesserungen für 

Kettengeduldete gebracht. Ebenso wurden die Möglichkeiten für gut integrierte geduldete 

Jugendliche und Heranwachsende verbessert, einen humanitären Aufenthaltstitel zu 

bekommen. Erfreulich waren weitere gesetzliche Verbesserungen bei der 

Familienzusammenführung und im Bereich des Resettlements. Dem standen allerdings 

auch schwierige Regelungen im Bereich der Abschiebung und der Inhaftierung von 

Menschen mit abgelehntem Asylantrag gegenüber. 

Es ist gut, dass mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und der 

dazugehörigen Verordnung (sog. Asylpaket I vom 24.10.2015) die Integrationskurse für 

Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive geöffnet, der Bau von Unterkünften erleichtert 

und das Verbot der Leiharbeit gelockert wurden und für die Länder die Einführung der 

Gesundheitskarte für Asylsuchende einfacher möglich ist. Gerade für die Ermöglichung 

des Zugangs zu den Integrationskursen habe ich mich lange eingesetzt. Andererseits 

sehe ich es kritisch, dass mit dem Gesetz die Verweildauer in Erstaufnahmeeinrichtungen 

nunmehr bis zu sechs Monate oder sogar länger möglich ist und dort ein 

Beschäftigungsverbot gilt. 

Es war ein Signal, dass mit dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren 

(sog. Asylpaket II vom 11.03.2016) Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren 

Herkunftsstaaten erklärt wurden. Für Bürgerinnen und Bürger dieser Staaten sind zumeist 

nicht Asylverfahren, sondern Visa zur Arbeitsmigration der Weg, um nach Deutschland 

kommen zu können. Ob sich aber die Einrichtung spezieller Aufnahmeeinrichtungen mit 

Residenzpflicht für Asylsuchende mit geringen Chancen auf Anerkennung oder 

Asylsuchende im neu geschaffenen beschleunigten Verfahren bewähren, ist genau zu 

verfolgen. Kritisch ist, dass von der beschlossenen Aussetzung der 

Familienzusammenführung für subsidiär Schutzberechtigte für die Dauer von zwei Jahren 

nunmehr eine immer größere Gruppe betroffen ist. Die Regelung betrifft verstärkt 



Geflüchtete aus Syrien, die nach der Wiederaufnahme der mündlichen Anhörungen im 

Asylverfahren deutlich öfter den Status als subsidiär Geschützte erhalten als Schutz nach 

Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Viele der Betroffenen klagen dagegen erfolgreich vor 

deutschen Gerichten. Klar ist uns doch aber allen: Sind Familien dauerhaft oder für 

längere Zeit getrennt, ist das für die Betroffenen hart und es trägt ganz bestimmt nicht zu 

einer besseren Integration in Deutschland bei. Es konnte aber durchgesetzt werden, dass 

diese Regelung nur Schutzzuerkennungen nach dem 17.03.2016 betrifft, automatisch 

nach zwei Jahren komplett außer Kraft tritt (am 16.03.2018) und bis dahin für Härtefälle 

Ausnahmen möglich sind.  

Ein erheblicher Fortschritt war das Integrationsgesetz mit dazugehöriger Verordnung 

(weitgehend seit 06.08.2016 in Kraft). Ich habe mich lange dafür eingesetzt und hatte 

bereits im September 2015 Eckpunkte für die Integration von Geflüchteten vorgelegt. Jetzt 

bekennen wir uns zum ersten Mal per Gesetz zur Integration von Asylsuchenden mit guter 

Bleibeperspektive, fordern dazu aber auch die Bereitschaft ein. Mit dem 

Integrationsgesetz gibt es weitere Zugänge zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt: 

Assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen, berufsvorbereitende Maßnahmen, 

Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld öffnen wir für die Zielgruppe. Und wer als 

Geduldeter einen Ausbildungsplatz angeboten bekommt, hat nicht nur während der 

gesamten Ausbildung einen Anspruch auf eine Duldung, sondern erhält anschließend bei 

einer der Ausbildung entsprechenden Beschäftigung eine Aufenthaltserlaubnis für zwei 

Jahre oder eine Duldung über sechs Monate zur Arbeitsuche. Diese Sicherheit war auch 

den Unternehmen und Betrieben wichtig. Flankierend zum Gesetz werden zusätzliche 

100.000 Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz finanziert. Das 

schafft ersten Kontakt für Geflüchtete mit unserer Arbeitswelt, selbst wenn sie noch in 

einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft leben. 

Gerade das Integrationsgesetz zeigt, dass wir aus den Fehlern der 1990er Jahre 

gelernt haben: Es bringt einfach nichts, Menschen untätig in ihren Unterkünften 

herumsitzen zu lassen. Das ist weder human, noch von Nutzen für unsere Gesellschaft, 

Wirtschaft oder für Sozialversicherungen. Deswegen hat auch die Mehrheit der 

Bevölkerung dafür kein Verständnis.  

Die Integration von Flüchtlingen und ihren Familien wird eine der größten Aufgaben 

der kommenden Jahre. Sicherlich wird nicht jeder Flüchtling gut Deutsch lernen, nicht 

jeder wird einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden und manchó einer wird unsere 

Werte-Ordnung nicht verstehen oder akzeptieren können. Umso klarer müssen wir sagen: 

Selbstverständlich gilt das Grundgesetz für alle und seine Werte sind von allen 

einzuhalten. Unsere Verfassung zieht da klare Grenzen, die niemand unter Hinweis auf 

seine Herkunft oder seine Religion überschreiten darf. Nur auf dieser 

unmissverständlichen Grundlage können Vertrauen, Respekt und ein friedliches 

Miteinander wachsen. Klar ist aber auch: Die große Mehrheit der Geflüchteten ist heilfroh, 

in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben zu können, auch weil sie in ihrer 

Heimat diese Garantie eben nicht hatten. Und deshalb sollten wir ihnen auch eine faire 



Chance geben. 

Natürlich kostet Integration von Geflüchteten auch Geld, aber jede Anstrengung, jeder 

Euro wird sich künftig auszahlen. Wer heute unsere Sprache lernt, eine Ausbildung 

beginnt oder eine Anpassungsqualifizierung aufnimmt, wird morgen mit größerer 

Wahrscheinlichkeit eine Arbeit finden, Steuern zahlen und seinen Platz in unserer 

Gesellschaft finden können.  

Wichtig ist, dass wir keine Neid-Debatten und Verteilungsängste aufkommen lassen 

und nicht ausblenden, dass es auch Sorgen in Teilen der Bevölkerung gibt und geben 

darf: Sorgen, dass sozialer Abstieg und stärkere Konkurrenz am Arbeitsmarkt droht oder 

sich das gewohnte Umfeld verändert. Diese Sorgen gab es größtenteils bereits vor den 

hohen Flüchtlingszahlen der letzten Jahre, sie wurden dadurch aber verstärkt. Wir dürfen 

Sorgen weder ignorieren, noch vorschnell als Ausländerfeindlichkeit abstempeln. 

Stattdessen muss Politik ihr Handeln noch besser erklären und deutlich machen, dass 

niemand in der Bevölkerung schlechter gestellt wird, wenn Asylsuchende und 

Flüchtlinge aufgenommen werden: Es wird mehr in Bildung, Wohnungsbau oder 

Arbeitsmarktvermittlung investiert ï und zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle 

Menschen in unserem Land! Die Bundeshaushalte 2015 und 2016 sowie der Entwurf für 

2017 sind dafür der beste Beweis. Ich habe den Eindruck, dass gerade die hohen 

Flüchtlingszahlen wieder das Bewusstsein dafür schärfen, dass ein starker, solidarischer 

Staat mehr in Bildung, Wohnungsbau, öffentliche Verwaltung oder in Polizei und 

Justizwesen investieren muss. Sorgen und Bedenken darf es geben, aber wir ziehen eine 

klare Grenze, wenn diskriminiert und gehetzt wird oder Menschen gar rassistisch 

beschimpft, bedroht oder angegriffen werden. 

Selbstverständlich gab es im Berichtszeitraum auch in den anderen Themengebieten 

meiner Arbeit als Beauftragte wichtige Entwicklungen. Wegen des Fokus auf die 

Fl¿chtlingspolitik gerieten aber die Themen der klassischen ĂIntegrationspolitikñ in der 

öffentlichen Wahrnehmung ein wenig in den Hintergrund. Dabei sind sie nicht weniger 

entscheidend für das gute Miteinander und mehr Teilhabe in unserem Land. 

Im Bereich der (frühkindlichen) Bildung ist festzustellen, dass die Chance eines Kindes 

auf Bildungserfolg weiterhin sehr stark von der sozialen Herkunft des Elternhauses 

abhängt. Der geringere Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit familiären 

Einwanderungsgeschichten im deutschen Bildungswesen ist seit Jahren bekannt. Das 

liegt aber nicht in erster Linie an einem Migrationshintergrund, sondern an der oftmals 

schlechteren sozioökonomischen Situation, in denen sich Familien mit 

Einwanderungsgeschichten überproportional befinden.9 Gleichwohl haben Schülerinnen 

und Schüler mit familiären Einwanderungsgeschichten von 2010 bis 2015 den Rückstand 

zu ihren Klassenkameradinnen und -kameraden ohne Migrationshintergrund ein wenig 

aufgeholt, höhere Bildungsabschlüsse erreicht und seltener die Schule ohne Abschluss 

                                                

9 Vgl. Kapitel I 1.3.  



verlassen: So erreichten die 15 bis unter 20-Jährigen mit familiären 

Einwanderungsgeschichten öfter als fünf Jahre zuvor das Abitur (17% statt 9%) oder 

einen mittleren Abschluss (44% statt 38%). Und sie verließen die Schule seltener mit dem 

Hauptschulabschluss (27% statt 37%) oder ohne Abschluss (12% statt 16%).10 

Insbesondere der quantitative und qualitative Ausbau der Ganztagsschulen scheint 

ein vielversprechender Weg zu sein, um die Kopplung von Bildungserfolg und sozialer 

Herkunft des Elternhauses aufzubrechen.  

Wie sehr diese Kopplung gleichen Teilhabe-Chancen entgegensteht, habe ich auch 2014 

in meinem Schwerpunktjahr Ausbildung herausgearbeitet. Gemeinsam mit 

Gewerkschaften, Arbeitgebern und Migrantenorganisationen haben wir vier zentrale Ziele 

ausgemacht, die weiterhin aktuell sind und an denen gearbeitet werden muss:  

1. Die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen insgesamt und im Besonderen von 

Jugendlichen mit familiären Einwanderungsgeschichten erhöhen. 

2. Mehr Unternehmen für die duale Ausbildung gewinnen.  

3. Interkulturelle Sensibilität bei der Bewerberauswahl verbessern.  

4. Jegliche Form von Diskriminierung am Ausbildungsmarkt bekämpfen. 

Insbesondere der letztgenannte Punkt war sehr aufschlussreich: Selbstkritisch bestätigten 

einige Mitglieder des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der 

Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände bei einer Sitzung ihres 

Fachausschusses, dass viele Personalverantwortliche ï ob bewusst oder unbewusst ï 

gewisse Merkmale bezogen auf die Herkunft bevorzugen und andere skeptischer 

bewerten. 

Und so kommt es auch zu Ergebnissen wie in der repräsentativen Studie 

ĂDiskriminierung am Ausbildungsmarktñ des Sachverstªndigenrates deutscher 

Stiftungen für Migration und Integration (SVR)11: Tim Schultheiß und Hakan Yilmaz 

bewerben sich für eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker. Beide sind Jahrgang 1996, 

beide in Deutschland geboren, beide haben gleiche Qualifikationen und Schulzeugnisse 

mit Notenschnitt 2,0. Doch Hakan hat deutlich schlechtere Chancen als Tim, zum 

Bewerbungsgespräch für den Ausbildungsplatz eingeladen zu werden. Hakan muss 50% 

mehr Bewerbungen schreiben. Das muss dann nicht immer bewusste Diskriminierung der 

Personalverantwortlichen sein, hat aber ein verheerendes Ergebnis: Es darf nicht sein, 

dass Jugendliche schlechtere Chancen auf den Ausbildungsplatz haben, nur weil sie 

                                                

10 Alle Werte nach: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung des Mikrozensus, vgl. Tabelle 9 in 

Kapitel II 2.2.5. Prozentwerte gerundet. 

11 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration GmbH (Hrsg.): 

Diskriminierung am Ausbildungsmarkt: Ausmaß, Ursachen und Handlungsperspektiven, Berlin 

2014. 



familiäre Einwanderungsgeschichten haben! Das Versprechen des Aufstiegs über Bildung 

verliert an Glaubwürdigkeit, wenn sich trotz besserer Bildungsabschlüsse die Chancen auf 

Ausbildung oder Arbeit nicht verbessern. Ich bin deshalb eine große Befürworterin der 

anonymisierten Bewerbungsverfahren: Im ersten Schritt des Bewerbungsprozesses für 

eine Ausbildung oder den Arbeitsplatz erfahren Personalverantwortliche nichts über die 

Herkunft der Bewerberin oder des Bewerbers. Es zählen nur die Qualifikationen. Starten 

die Bewerbungsgespräche, kann das Unternehmen dann natürlich die eingeladenen 

Bewerber kennenlernen und auswählen, dann aber aus einer sicherlich bunteren 

Bewerbergruppe als bisher. Einige Unternehmen haben auch die Erfahrung gemacht, 

dass mit diesen Bewerbungsverfahren auch mehr Frauen die Chance haben, eine Runde 

weiterzukommen.  

Nicht nur die Betriebe und Unternehmen, auch der öffentliche Dienst muss noch mehr 

tun, um vielfältiger in der Mitarbeiterschaft zu werden. Ich habe als Beauftragte 

gemeinsam mit dem Bundesminister des Innern zum ersten Mal überhaupt in der 

Bundesverwaltung eine Beschäftigtenbefragung zur Erhebung des Anteils der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund initiiert.12 Im Mai 2016 

konnten wir die Ergebnisse vorstellen: 14,8% der Beschäftigten haben familiäre 

Einwanderungsgeschichten. Verglichen mit dem Bevölkerungsanteil von 21% ist das zu 

wenig. Und folgende Merkmale dominieren bei ihnen: junge Frau, niedrige 

Laufbahngruppe, selten unbefristet beschäftigt, seltener verbeamtet als ihre Kolleginnen 

und Kollegen ohne Einwanderungsgeschichte. Das ist kein gutes Zeugnis für die 

Bundesverwaltung. Der Bund sollte sich eine Zielmarke setzen, die sich am 

Bevölkerungsanteil von 21% orientiert, und klarstellen, dass Bewerbungen von Menschen 

mit familiären Einwanderungsgeschichten ausdrücklich erwünscht sind. Wenn Politik 

gleiche Teilhabe-Chancen einfordert, muss sich das auch in der Zusammensetzung der 

Beschäftigten in den Bundesministerien und ihren nachgeordneten Behörden 

widerspiegeln!  

Ganz entscheidend für Teilhabe und Integration ist natürlich auch der Arbeitsmarkt. Die 

hervorragende Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes im Berichtszeitraum bietet 

dafür gute Voraussetzungen. Bei der beruflichen Integration von Menschen mit familiären 

Einwanderungsgeschichten gibt es Fortschritte: Die Erwerbstätigkeit ist angestiegen, 

bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, aber auch bei atypischer Beschäftigung. 

Im Berichtszeitraum ist die Zahl der Erwerbstätigen mit familiären 

Einwanderungsgeschichten von 7,54 auf 7,72 Millionen gestiegen13 und immer mehr 

                                                

12 Vgl. Kapitel III 3.5.1. 

13 Vgl. Kapitel II 3.2. sowie Statistisches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 2.2 (Bevölkerung und 

Erwerbstätigkeit ï Bevölkerung mit Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2014 und 

2015). 



machen sich selbständig und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Entwicklung. Dennoch gilt weiter der Befund, dass die Teilhabe von Menschen mit 

familiären Einwanderungsgeschichten am Arbeitsmarkt nach wie vor hinter derjenigen von 

Menschen ohne Migrationshintergrund zurückbleibt: 2015 waren 14,6% Menschen mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit14 arbeitslos (rund 560.000 Personen), verglichen mit 

5,6% mit deutscher Staatsangehörigkeit (rund 2.230.000 Personen). Deshalb besteht 

nach wie vor enormer Handlungsbedarf: Die Arbeitsvermittlung, die Fachkräftestrategie 

der Bundesregierung und die Allianz für Aus- und Weiterbildung müssen noch stärker auf 

die konsequente Erschließung aller in Deutschland vorhandenen Potenziale setzen, auch 

von Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten. Ebenso ist die Anerkennung 

ausländischer Bildungsabschlüsse weiter zu verbessern. 

Mehr Teilhabe muss es auch im Gesundheitswesen geben. Die Gesundheit ist das wohl 

wichtigste Gut eines jeden Menschen, aber es profitieren nicht alle gleichermaßen vom 

hohen Standard des deutschen Gesundheitswesens. Ich habe deshalb 2015 ein 

Schwerpunktjahr ĂGesundheit und Pflege in der Einwanderungsgesellschaftñ 

durchgeführt und folgende, zentrale Herausforderungen ausgemacht: 

1.  Zunächst gibt es zu wenige repräsentative Daten und wissenschaftliche Studien, 

die zeigen, an welchen Stellen die Teilhabe von Menschen mit 

Einwanderungsgeschichten an der medizinischen und pflegerischen Versorgung 

konkret verbessert werden muss. Eine Ausnahme ist die Studie ĂPflege und 

Pflegeerwartungen in der Einwanderungsgesellschaftñ15 des SVR. 

2. Die gute Gesundheitsversorgung in unserer Einwanderungsgesellschaft steht und fällt 

mit der interkulturellen Öffnung unserer Krankenhäuser, Arztpraxen oder 

Beratungsstellen. Niemand darf wegen sozialer, kultureller oder religiöser Gründe 

benachteiligt oder schlechter behandelt werden. Gerade in der Altenpflege sind 

Kultursensibilität und Mehrsprachigkeit des Personals wichtig. Außerdem müssen 

mehr junge Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten den Weg in die 

Gesundheitsberufe finden und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist weiter zu 

verbessern.  

                                                

14 Vgl. Kapitel II 3.2.7. Die Bundesagentur für Arbeit unterscheidet bei der Arbeitslosenquote nur 

nach Staatsangehörigkeit, nicht nach Migrationshintergrund. Letzterer wird ergänzend in Umfragen 

zur Arbeitsmarkt-Beteiligung erfragt, ist jedoch keine Vollerhebung (siehe Kapitel II 3.2.7.2).  

15 Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 

GmbH (Hrsg.): Pflege und Pflegeerwartungen in der Einwanderungsgesellschaft. Expertise im 

Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Berlin 

2015. 



3. Wir brauchen zudem eine zielgruppengenaue Ansprache, damit alle Menschen von 

den Leistungen unseres Gesundheitswesens profitieren können. Dazu gehört, dass wir 

die Sprachmittlung ausbauen und verbessern, um von Anfang an 

Missverständnisse z.B. zwischen Arzt und Patient zu vermeiden. Es gibt zahlreiche, 

praktikable Varianten von Sprachmittlung an vielen Orten des Gesundheits- und 

Sozialwesens, wie eine von mir herausgegebene Studie zeigt.16 Sprachmittlung muss 

endlich an die jeweiligen Situationen angepasst und solide finanziert sein.  

4. Mehrsprachige Informationen haben sich bewährt und sollten zu jedem 

Themenbereich im Gesundheitswesen verfügbar sein. Wie wichtig das ist, zeigte sich 

bspw. bei der großen Nachfrage nach der Broschüre für Familien mit Angehörigen mit 

Demenzerkrankungen: Sie trªgt den Titel ĂWarum legt Oma ihre Brille in den 

K¿hlschrank?ñ 17. Die Broschüre habe ich mit dem Verein Mehr Zeit für Kinder e.V. 

herausgegeben und sie informiert auf Türkisch und Russisch rund um das Thema 

Demenz und Unterstützungsangebote für Familien.  

Im Berichtzeitraum wurde auch der Zusammenhang von Religion und 

gesellschaftlicher Teilhabe noch einmal sehr deutlich. Die Feststellung früherer 

Lageberichte ist weiterhin aktuell: Infolge der Einwanderung ist das religiöse Leben in 

Deutschland vielfältig. Aktuell gibt es über 140 Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften in unserem Land und rund ein Drittel der Menschen in 

Deutschland ist konfessionslos (34%).18  

Es ist unstrittig, dass die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einen 

wichtigen Beitrag für mehr Teilhabe und Chancengleichheit in der 

Einwanderungsgesellschaft leisten. Ihr großer und häufig ehrenamtlicher Einsatz in der 

Flüchtlingshilfe und -integration sei hier ausdrücklich genannt. Aber auch in der sozialen 

Wohlfahrtspflege leisten sie seit Jahrzehnten unverzichtbare Dienste. Gleichwohl werden 

einige Konflikte in unserem Land mehr oder minder glaubhaft aus religiösen 

Beweggründen hergeleitet oder mit diesen erklärt. Und das Jahresgutachten des SVR19 

macht deutlich: Zwar hat eine überwältigende Mehrheit der Deutschen in Ost und West 

                                                

16 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hrsg.): 

Sprachmittlung im Gesundheitswesen. Erhebung und einheitliche Beschreibung von Modellen der 

Sprachmittlung im Gesundheitswesen. Erstellt von der Landesvereinigung für Gesundheit und 

Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., Berlin 2015. 

17 https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2016-01-26-

Demenzratgeber.html (abgerufen am 1. September 2016).  

18 Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst 2016: 

www.remid.de/info_zahlen_erl/ (abgerufen am 1. September 2016). 

19 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration (Hrsg.): Viele Götter, ein 

Staat: Religiöse Vielfalt und Teilhabe im Einwanderungsland, Jahresgutachten 2016 mit 

Integrationsbarometer, Berlin 2016.  

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2016-01-26-Demenzratgeber.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2016-01-26-Demenzratgeber.html


grundsätzlich ein aufgeschlossenes Verhältnis zu Religionen (78% bzw. 87% der 

Befragten), zugleich sind aber deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der 

Religionen auszumachen. Während Christentum, Judentum oder Buddhismus 

mehrheitlich als Bereicherung wahrgenommen werden, trifft dies für Islam nur für eine 

Minderheit zu. Häufiger wird Islam hingegen als Bedrohung wahrgenommen.20  

Für mich als Integrationsbeauftragte ist dieser Befund von Relevanz, denn es gibt über 

vier Millionen Muslime in unserem Land und mit den Schutzsuchenden aus Syrien, dem 

Irak und Afghanistan kommt das Gros der Flüchtlinge der vergangenen zwei Jahre aus 

muslimisch geprägten Gesellschaften. Wir müssen Sorgen und Ängste, die es in Teilen 

der Bevölkerung vor Islam und Muslimen gibt, entkräften und abbauen. Gleichzeitig 

müssen wir klare Kante gegen Islamophobie zeigen. Klar ist: Die überwältigende 

Mehrheit der Muslime wie der Nicht-Muslime lebt vollkommen friedfertig und steht zu den 

Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Muslime und Islam sind Teil 

des Landes und es darf nicht sein, dass so manches Integrationsproblem regelrecht 

islamisiert wird, wenn es z.B. um abgehängte Stadtteile, Bildungsverlierer oder Gewalt in 

Flüchtlingsunterkünften geht. 

Um Stigmatisierungen und Vorurteilen etwas entgegenzusetzen, lege ich einen 

beachtlichen Teil meiner Arbeit als Beauftragte auf den Dialog mit den Religionen und 

auf Verständigung über Religionsgrenzen hinweg. Unter anderem habe ich im Dezember 

2015 einen Dialogprozess im Bundeskanzleramt mit hochrangigen geistlichen 

Würdenträgern und Verbandsvertretern angestoßen. Und ich habe Empfänge anlässlich 

des Ramadan gegeben ï als öffentlichkeitswirksames und religionsübergreifendes 

Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts: Der erste Empfang fand im Juni 2015 im 

Beisein der Bundeskanzlerin statt, der zweite im Juni 2016 im Beisein des 

Bundesministers des Auswärtigen. Es war auch gut, dass die Deutsche Islam Konferenz 

in der 18. Legislaturperiode den Weg eingeschlagen hat, an konkreten Sachthemen zu 

arbeiten (z.B. Wohlfahrtspflege, Seelsorge, Flüchtlingsunterstützung oder Aufbau 

nachhaltiger Strukturen in den muslimischen Gemeinden).  

Wie in den Jahren zuvor gehört auch zum Zeitraum des 11. Lageberichts, dass nicht alle 

für eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft und gleiche Teilhabe-Chancen zu 

begeistern sind: Einige fühlen sich durch Vielfalt überfordert. Einige lehnen sie 

entschieden ab und machen aktiv Stimmung gegen Flüchtlinge, Migranten oder allgemein 

Menschen mit familiären Einwanderungsgeschichten. Das geht von handfester 

Diskriminierung über Fremdenfeindlichkeit bis hin zu purem Rassismus. Kapitel II 

12 stellt die aktuellen Entwicklungen dar, auch den besorgniserregenden Anstieg der 

Hasskriminalität. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich 

Menschenfeindlichkeit von den Rändern der Gesellschaft bis in die Mitte ausbreitet. Es 

bestürzt mich, dass verbale und tätliche Attacken auf Flüchtlinge oder Brandanschläge 

                                                

20 Vgl. auch Bertelsmann Stiftung: Religionsmonitor Ăverstehen was verbindetñ. Sonderauswertung 

Islam 2015. 



auf ihre Unterkünfte Realität in Deutschland sind und dass es auch Angriffe auf 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer oder engagierte Kommunalpolitikerinnen und -

politiker gibt. Die Angriffe auf Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte stiegen sprunghaft an: 

Von 199 Angriffen im Jahr 2014 auf 1.031 Angriffe im Jahr 2015.21 Die sogenannten 

fremdenfeindlichen Straftaten stiegen im gleichen Zeitraum um 116% (von 3.945 auf 

8.529).22 Dabei ist die Bezeichnung Ăfremdenfeindlichñ irref¿hrend, denn dazu zªhlen 

auch Straftaten gegen Menschen, die längst in Deutschland heimisch geworden sind.  

Gegen diese Menschenfeindlichkeit müssen wir uns mit aller Kraft stemmen und die 

Kultur des Widerspruchs stärken: Mit konsequenter Strafverfolgung und der Ausweitung 

und Verstetigung der Prªventionsarbeit, z.B. im Bundesprogramm ĂDemokratie lebenñ 

oder im Bündnis für Demokratie und Toleranz. Außerdem begrüße ich es sehr, dass der 

Deutsche Bundestag in der 18. Legislaturperiode noch einmal gesetzlich klargestellt hat, 

dass rassistische, fremdenfeindliche und andere menschenverachtende Tatmotive bei der 

Festsetzung der Strafe strafverschärfend zu berücksichtigen sind.23 Dies war auch eine 

Empfehlung aus dem Abschlussbericht des ersten Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zur Terrorgruppe 

ĂNationalsozialistischer Untergrundñ (NSU) in der 17. Legislaturperiode. Ich begr¿Çe es 

sehr, dass der Deutsche Bundestag auch in der aktuellen 18. Legislaturperiode einen 

Untersuchungsausschuss eingerichtet hat. Der Ausschuss untersucht insbesondere die 

vielen noch offenen Fragestellungen rund um die Selbstenttarnung des NSU am 4. 

November 2011, mögliche Unterstützerstrukturen der Terrorgruppe und die Arbeit der 

Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden im Umgang mit V-Personen und anderen Quellen. 

Dass hier akribisch weiter gearbeitet wird, ist auch ein wichtiges Signal an die Familien 

der Opfer, die jahrelang zu Unrecht im Fokus der Ermittlungsbehörden standen und sich 

auch weiterhin mit der quälenden Frage auseinandersetzen, warum gerade ihre 

Angehörigen in den Blick der Rechtsterroristen geraten sind.  

Kapitel III 2 thematisiert, dass Abwertung oder Diskriminierung auch EU-Bürgerinnen 

und -Bürger trifft, die bei uns ihre Arbeitnehmer-Freizügigkeitsrechte wahrnehmen: Da 

geht es um Lohn-Betrug, unwürdige Wohnbedingungen oder fehlende, soziale 

Absicherung. Weil viele Beschäftigte ihre Rechte nicht kennen, wenn sie in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat leben und arbeiten, verpflichtet eine EU-Richtlinie seit 2016 die 

Mitgliedstaaten, Institutionen zu etablieren, die unabhängig Unterstützung leisten und 

Analysen zur Diskriminierung in der EU erstellen. Die Bundesregierung hat die Richtlinie 

fristgerecht mit der unabhªngigen ĂGleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmerñ 

umgesetzt, die in meinem Arbeitsstab errichtet wurde und am 21. Mai 2016 offiziell ihre 

Arbeit aufgenommen hat.24 Die Gleichbehandlungsstelle berät und informiert EU-

                                                

21 Vgl. Kapitel II 12.2.3. 

22 Vgl. ebd. 

23 Gesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen 

Bundestages, Bundesgesetzblatt Teil I, 2015, Nr. 23, 19.06.2015, S. 925. 

24 Vgl. Kapitel III 2.1.2 und www.eu-gleichbehandlungsstelle.de. 



Arbeitnehmerinnen und -Arbeitnehmer sowie ihre Familienangehörige zu ihren Rechten 

im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Darüber hinaus soll sie zu einer zentralen 

Schnittstelle für Kooperation und Informationsaustausch innerhalb der bestehenden 

Beratungsstrukturen werden.  

Auch wenn es Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus gibt, darf das nicht 

darüber hinweg täuschen, dass Deutschland im Jahr 2016 ein weltoffenes, vielfältiges 

und integratives Land ist. Dazu gehört, dass die Einstellungen zum Deutschsein 

heute sehr viel inklusiver geworden sind. Das belegen zwei Studien25, die ich während 

meines Schwerpunktjahres 2016 zur Teilhabe und Partizipation in der 

Einwanderungsgesellschaft vorstellen konnte: Die Befragten mit und ohne 

Migrationshintergrund haben eine gemeinsame Vorstellung, was und wer deutsch ist: 

Nicht die Abstammung, die man sich nicht aussuchen kann, sondern Sprache, 

Staatsangehörigkeit und Arbeitsplatz sind die meist genannten Kriterien. Das heißt: 

Man kann sich das Deutschsein und die Akzeptanz dazu aus eigener Kraft erarbeiten, 

selbst wenn man nicht im Land geboren wurde oder sich erst einbürgern ließ. Und als 

Integrationsbeauftragte stimmt es mich sehr zuversichtlich, dass sich die allermeisten 

Befragten diesem Deutschsein zugehörig fühlen und ihr Land lieben ï ob sie familiäre 

Einwanderungsgeschichten haben oder nicht. Das ist ein wichtiges Fundament für den 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft! 

Der 11. Lagebericht zeigt: Deutschland ist ein lebenswertes Land und wir haben große 

Fortschritte bei Integration und Teilhabe erreicht. Gleichwohl müssen wir im eigenen 

Interesse, für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, weiter mit aller Kraft daran arbeiten, 

die Teilhabe-Chancen für alle zu verbessern. Dabei dürfen wir den Blick nicht allein auf 

Menschen mit Einwanderungsgeschichten und ihre Herkunft konzentrieren, sondern 

Faktoren wie soziale Unterschiede, Bildungshintergründe und Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt in den Vordergrund stellen. Dann kann es uns gelingen, für alle bessere 

Bedingungen zu schaffen.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!  

 

 

Staatsministerin Aydan ¥zoĵuz 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration  

                                                

25 Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung: Deutschland 

postmigrantisch III. Migrantische Perspektiven auf deutsche Identitäten ï Einstellungen von 

Personen mit und ohne Migrationshintergrund zu nationaler Identität in Deutschland, Berlin 2016. 

Sowie: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration (Hrsg.): Viele 

Götter, ein Staat: Religiöse Vielfalt und Teilhabe im Einwanderungsland, Jahresgutachten 2016 mit 

Integrationsbarometer, Berlin 2016. 
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Redaktionelle Vorbemerkung 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration legt hiermit 

gemäß § 94 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) dem Deutschen Bundestag ihren 

11. Bericht vor. Der Bericht trªgt den novellierten Titel Ă11. Bericht der Beauftragten der 

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ï Teilhabe, Chancengleichheit 

und Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschlandñ. 

In Fortschreibung des Ă10. Berichts der Beauftragten ¿ber die Lage der Ausländerinnen 

und Auslªnder in Deutschlandñ, der im Oktober 2014 vorgelegt wurde (BT-Drs. 18/3015), 

endet der Berichtszeitraum des vorliegenden Berichts im Juli 2016. Nur in 

Ausnahmefällen konnten aktuellere Entwicklungen berücksichtigt werden. 

Eine methodische Neuerung des Berichts liegt in der Berücksichtigung von Daten aus der 

Fortschreibung ausgewählter Integrationsindikatoren früherer 

Integrationsindikatorenberichte der Beauftragten. Die damit bezweckte Darstellung von 

Integrationsentwicklungen im Zeitverlauf zielt auf einen doppelten Effekt: Anhand 

objektiver Daten lassen sich positive Entwicklungen beziffern, aber auch Hinweise 

ableiten, wo aus integrationspolitischem Blickwinkel nachgesteuert werden muss. Im 

Interesse der Lesefreundlichkeit des Berichts werden die diesbezüglich verwendeten 

Indikatoren möglichst in Form von Schaubildern und Diagrammen dargestellt. 

Der Bericht widmet sich der Lage der in Deutschland lebenden Menschen mit 

Migrationshintergrund. Die bis 2005 übliche Differenzierung zwischen deutschen 

Staatsangehºrigen einerseits und ĂAuslªnderinnen und Auslªndernñ andererseits wird der 

sozialen Realität in Deutschland nicht mehr gerecht. Mit 17,1 Mio. Menschen stellen 

Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2015 rund ein Fünftel der Bevölkerung in 

Deutschland, mehr als die Hälfte von ihnen besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit 

(55 %).26 Diese Zahlen belegen den Wandel in der deutschen Gesellschaft und verweisen 

auf die wachsende Bedeutung der Integrationspolitik. 

Seit 2005 lässt der Mikrozensus vergleichende Aussagen zur Bevölkerung mit und ohne 

Migrationshintergrund zu. So lassen sich auch Integrationsprozesse von eingebürgerten 

Personen bzw. von Personen der zweiten und dritten Migrationsgeneration besser 

nachvollziehen.  

Die Berücksichtigung des Migrationshintergrunds zeigt, wie viele der in Deutschland 

lebenden Menschen selbst zugewandert sind oder einen Elternteil haben, der nach 

Deutschland zugewandert ist bzw. als Ausländerin oder Ausländer in Deutschland 

                                                

26 Vgl. Tabelle 1 im Tabellenanhang 
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geboren wurde. 

Die Differenzierung der Statistiken nach Migrationshintergrund und Migrationsgruppen 

belegt, wie vielfältig die Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund sind. Die 

Tabellenstruktur des 11. Berichts orientiert sich an den drei Gliederungsmerkmalen 

Ămit/ohne Migrationshintergrundñ, Ămit/ohne eigene Migrationserfahrungñ sowie 

ĂStaatsangehºrigkeitñ. Damit lassen sich u.a. Deutsche mit eigener Migrationserfahrung 

und hier geborene Deutsche mit Migrationshintergrund differenziert betrachten. 

Soweit auf die Daten des Mikrozensus Bezug genommen wird, wird dessen Definition von 

ĂPersonen mit Migrationshintergrundñ zugrunde gelegt. Nach der Definition des 

Statistischen Bundesamts hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn 

¶ die Person nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland 

geboren wurde und 1950 oder später zugewandert ist und/oder 

¶ die Person keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder eingebürgert wurde. 

¶ Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrationshintergrund, wenn mindestens 

ein Elternteil der Person mindestens eine der unter Punkt 1 oder Punkt 2 

genannten Bedingungen erfüllt. 

 

Auf dieser statistischen Grundlage liefert der Bericht eine fundierte Bestandsaufnahme 

und eine differenzierte Beschreibung und Bewertung der sozialen, wirtschaftlichen und 

rechtlichen Situation von Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ein sich aus 

dem Bericht gegebenenfalls ergebender Mehrbedarf des Bundes an Sach- oder 

Personalmitteln wäre finanziell und stellenmäßig innerhalb des jeweiligen Einzelplans 

auszugleichen. 

Die Begriffe ĂAuslªnderinñ und ĂAuslªnderñ27 werden in diesem wie in allen 

vorangegangenen Berichten vor allem in rechtlichen und zum Teil nach wie vor in 

statistischen Zusammenhängen verwendet, da sie dort ï zur Bezeichnung nicht deutscher 

Staatsangehöriger ï Teil der Fachsprache oder themenspezifischer Statistiken sind. 

Ansonsten werden die international ¿blichen Begriffe ĂMigrantenñ ĂZugewanderteñ oder 

ĂPersonen mit Migrationshintergrundñ verwendet.  

Der Begriff ĂGefl¿chteteñ wird an einigen Stellen des Berichts als Oberbegriff für alle 

Personen verwendet, die als Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind ï 

unabhängig von ihrem rechtlichen Status und dessen Entwicklung. Daher werden neben 

                                                

27 Als Ausländerinnen und Ausländer werden ausschließlich Personen ohne das Merkmal einer 

deutschen Staatsangehörigkeit bezeichnet. Personen mit einer deutschen und einer ausländischen 

Staatsangehörigkeit (doppelte Staatsangehörigkeit) werden in den Statistiken grundsätzlich als 

Deutsche ausgewiesen. 
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Personen, die als Asylberechtigte oder Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention 

anerkannt wurden oder einen anderen Schutzstatus erhalten haben, auch diejenigen als 

Geflüchtete bezeichnet, die sich in einem Asylverfahren befinden oder deren Asylanträge 

abgelehnt wurden. Wo eine entsprechende juristische Differenzierung notwendig ist, wird 

diese im Bericht kenntlich gemacht.  

Aussiedlerinnen und Aussiedler bzw. Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 

unterscheiden sich von anderen Zuwanderergruppen, da sie Deutsche im Sinne des Art. 

116 Grundgesetz sind und auf Grundlage des Bundesvertriebenengesetzes in 

Deutschland aufgenommen werden. Sie werden entsprechend dem Mikrozensusgesetz 

allerdings auch als Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (Deutsche mit eigener 

Migrationserfahrung) erfasst, werden in diesem Bericht jedoch nicht gesondert 

ausgewiesen. Differenziertere Analysen liegen in der Zuständigkeit des Beauftragten der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. 
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I Strukturdaten und soziale Lage 
Eine steigende Lebenserwartung, eine im europäischen Vergleich eher niedrige 

Geburtenrate sowie eine wachsende gesellschaftliche Vielfalt kennzeichnen die 

demografische Entwicklung in Deutschland. Im Berichtszeitraum ï insbesondere im Jahr 

2015 ï war nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes die 

Zuwanderung nach Deutschland hoch wie nie zuvor. 2015 sind allein 2.137.000 Personen 

nach Deutschland zugezogen. Das waren 672.000 Zuzüge mehr als im Jahr 2014 

(+46 %). Im Vergleichszeitraum zogen insgesamt 998.000 Personen aus Deutschland 

fort, 83.000 mehr als im Vorjahr (+9 %). Damit ergibt sich mit einem 

Wanderungsüberschuss von 1.139.000 Personen aus der Bilanzierung der Zu- und 

Fortzüge über die Grenzen Deutschlands hinweg ein neuer Höchststand seit Bestehen 

der Bundesrepublik.28 

Rund 45 % der im Jahr 2015 Zugewanderten sind Personen mit der Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU), 13 % besitzen Staatsangehörigkeiten 

aus anderen europäischen Ländern, 30 % haben die Staatsangehörigkeit eines 

asiatischen Staates und 5 % die Staatsangehörigkeit eines afrikanischen Staates. Damit 

wird deutlich, dass der Zuwanderungsgewinn nicht nur durch die Flüchtlingssituation 

bedingt ist.  

Um die wachsende gesellschaftliche Vielfalt auch statistisch abzubilden, wird vom 

Statistischen Bundesamt im Mikrozensus nicht mehr nur das Merkmal der 

Staatsangehörigkeit, sondern seit dem Jahr 2005 der ĂMigrationshintergrundñ auf 

Grundlage verschiedener Merkmale erhoben.29 Seitdem wird die Bevölkerung nicht mehr 

ausschließlich nach Staatsangehörigkeit unterschieden. Die Einbindung von zusätzlichen 

Erfassungskriterien wie Geburtsland und Einbürgerung machen den 

Migrationshintergrund als ein statistisches Kriterium nachweisbar, auf das hier Bezug 

genommen wird.30 Das Merkmal ĂMigrationshintergrundñ ist statistisch dann nicht mehr 

zuschreibbar, wenn die Eltern und das Kind als Deutsche in Deutschland geboren sind. 

Aus statistischer Perspektive leitet sich die Zuschreibung des Merkmals 

Migrationshintergrund eines Kindes u.a. aus den Angaben zu dessen Eltern ab ï wie 

Angaben zur Staatsangehörigkeit, zum Geburtsland und zur Einbürgerung ï, jedoch kann 

                                                

28 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 14. Juli 2016 ï 246/16, 2015: Höchststände bei 

Zuwanderung und Wanderungsüberschuss in Deutschland, Wiesbaden. 

29 Der Mikrozensus ist die amtliche Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den 

Arbeitsmarkt, an der jährlich 1 % aller Haushalte in Deutschland beteiligt sind (laufende 

Haushaltsstichprobe), vgl. hierzu: www.destatis.de 

30 Vgl. Redaktionelle Vorbemerkung 
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diese Zuschreibung nicht an die Kinder Ăvererbtñ werden. Damit wird der 

Prozesscharakter deutlich: Das statistische Merkmal Migrationshintergrund kann, wird und 

soll langfristig als Zuschreibung verlorengehen. 

Der als Stichprobe erhobene Mikrozensus wird im Rahmen der statistischen 

Hochrechnung an die Eckdaten aus der laufenden Bevölkerungsfortschreibung 

angepasst, z.B. an die Gesamtbevölkerung nach Alter und Geschlecht sowie an die 

Rahmendaten der deutschen und der ausländischen Bevölkerung. Mit der 

Bevölkerungsfortschreibung wird die offizielle Bevölkerungszahl auf der Grundlage der 

jeweils letzten Volkszählung fortgeschrieben. Erstmals seit 1987 wurde mit dem Zensus 

2011 wieder eine Volkszählung durchgeführt. Deren Ergebnisse zeigen, dass im Jahr 

2011 zum Stichtag des Zensus 1,5 Mio. Personen ï davon mehr als 1 Mio. ausländische 

Staatsangehörige ï weniger in Deutschland lebten als nach der früheren Fortschreibung 

angenommen.31 Mittlerweile wurde die Bevölkerungsfortschreibung an die aktuellen 

Zensusergebnisse angepasst. Auch die Hochrechnung der Daten des Mikrozensus erfolgt 

für die Jahre seit 2011 auf dieser aktualisierten Datenbasis.  

 

1 Bevölkerung mit Migrationshintergrund  

Der Mikrozensus 2015 beziffert die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund auf 

17,1 Mio., das entspricht 21 % der Gesamtbevölkerung. Damit weist mehr als jede fünfte 

Person in Deutschland dieses Merkmal auf. Seit dem letzten Bericht der Beauftragten 

(2014), der auf die Zahlen des Jahres 2012 Bezug nahm, ist die Zahl der Personen mit 

Migrationshintergrund um knapp 1,8 Mio. Personen gestiegen (s. Tabelle 1). 

  

                                                

31 Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.): Zensus 2011 ï Staatsangehörigkeit und 

Migration, Endgültige Ergebnisse, München, 2016, S. 11. 
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Tabelle 1: Bevölkerung nach Migrationsstatus1) 

Status 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

  

in  
1.000 

% 
in  

1.000 
% 

in  
1.000 

% 
in  

1.000 
% 

in  
1.000 

% 
in  

1.000 
% 

Bevölkerung insgesamt 82.465   80.249   80.413   80.611   80.897   81.404   

Personen ohne  
Migrationshintergrund 

67.132 81,4 65.396 81,5 65.083 80,9 64.074 79,5 64.511 79,7 64.286 79,0 

Personen mit  
Migrationshintergrund  
im engeren Sinne 

15.057 18,3 14.853 18,5 15.330 19,1 15.913 19,7 16.386 20,3 17.118 21,0 

darunter: 
            

mit eigener  
Migrationserfahrung 

10.399 12,6 9.833 12,3 10.127 12,6 10.490 13,0 10.877 13,4 11.453 14,1 

ohne eigene  
Migrationserfahrung 

4.657 5,6 5.021 6,3 5.203 6,5 5.423 6,7 5.510 6,8 5.665 7,0 

1) Abweichungen entstehen durch Rundungen 
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden. 

 

Mit einem Anteil von 11,5 % an der Gesamtbevölkerung hat ein etwas größerer Teil der 

Personen mit Migrationshintergrund eine deutsche Staatsangehörigkeit. Ausländische 

Staatsangehörige (9,5 %) stellen hingegen eine etwas kleinere Gruppe dar 

(s. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Gesamtbevölkerung nach Migrationsstatus im Jahr 2015 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 
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190 Staatsangehörigkeiten aktuell existierender diplomatisch anerkannter Staaten sind in 

Deutschland vertreten ï so das Statistische Bundesamt.32 Personen türkischer Herkunft 

bilden mit 16,7 % die größte Gruppe unter der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, 

gefolgt von Personen mit polnischer Herkunft (9,9 %) (s. Abbildung 2). Das war bereits im 

Jahr 2012 so. Auch die Rangfolge der anderen großen Herkunftsländer, welche in 

Abbildung 2 einzeln ausgewiesen sind, hat sich im Vergleich zum Jahr 2012 auf den 

Rängen eins bis acht nicht verändert. Einzig Serbien und die Ukraine sind als neunt- und 

zehntgrößte Herkunftsländer vom Kosovo und Österreich abgelöst worden. Die 

Heterogenität der Herkunftsländer ist allerdings leicht angestiegen: Die bisher und 

weiterhin größte Gruppe unter den Personen mit Migrationshintergrund (türkische 

Herkunft) machte 2012 noch 18,3 % aus und ist somit anteilig kleiner geworden. Der 

Anteil Ăsonstiger Herkunftslªnderñ ist von 43,1 % auf 44,5 % gestiegen. 

 

Abbildung 2: Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 2015 (in Tsd.) 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 

  

                                                

32 Vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 
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1.1 Eine wachsende Bevölkerungsgruppe: Personen ohne eigene 
Migrationserfahrung  

Neben der Unterteilung nach Deutschen mit Migrationshintergrund und ausländischen 

Staatsangehörigen machen weitere Differenzierungen die heterogene Struktur innerhalb 

der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sichtbar. Hierzu gehört die Unterscheidung 

zwischen Personen mit und ohne ĂMigrationserfahrungñ. Sie zeigt auf, wer selbst 

eingewandert und wer in Deutschland geboren ist. Demnach sind zwei Drittel der 

Personen mit Migrationshintergrund selbst nach Deutschland eingewandert (mit 

Migrationserfahrung), und ein Drittel ist in Deutschland geboren (ohne 

Migrationserfahrung).  

 

Abbildung 3: Bevölkerung im Jahr 2015 unterteilt nach Migrationserfahrung 

(in Tsd.) 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 

 

Die Zahl der im Inland Geborenen, also derjenigen ohne eigene Migrationserfahrung, 

wächst seit Beginn der Erhebung des Migrationshintergrundes im Jahr 2005 

kontinuierlich. Wurden im Jahr 2005 knapp 4,7 Mio. Personen mit Migrationshintergrund 

im Inland geboren (5,6 % der Bevölkerung), so stieg diese Zahl bis zum Jahr 2015 auf 

5,7 Mio. Personen (7,0 %) an.  

  



I Strukturdaten und soziale Lage 

22 

1.2 Demografische Strukturdaten der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

Die in Deutschland lebende Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist deutlich jünger als 

die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Mit 35,9 % hat gut ein Drittel der Kinder in 

Deutschland unter fünf Jahren einen Migrationshintergrund. In der Altersgruppe von 15 

bis 44 Jahren hat mit 26,7 % mehr als ein Viertel einen Migrationshintergrund. 

Entsprechend sind Personen mit Migrationshintergrund deutlich seltener in älteren 

Jahrgängen vertreten. Lediglich 9,7 % der 65-Jährigen und Älteren haben einen 

Migrationshintergrund.33  

Es liegt auf der Hand, dass durch die deutlich jüngere Altersstruktur der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund auch das Durchschnittsalter niedriger ausfällt. Personen mit 

Migrationshintergrund sind im Durchschnitt 36,0 Jahre alt. Mit 47,7 Jahren fällt das 

Durchschnittsalter bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund hingegen deutlich 

höher aus.34 Besonders deutlich tritt dieser Altersunterschied beim Vergleich der 

Altersstruktur von Asylantragstellenden mit derjenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

hervor (siehe Abb. 4).  

 

Abbildung 4: Altersstruktur der Asylbewerber in Deutschland (Erst- und 

Folgeanträge) im Vergleich zur Bevölkerung mit deutscher Staatsangehörigkeit 

Anmerkung: Für die Asylbewerber sind hier alle Personen berücksichtigt, die im Berichtszeitraum 01.01.2014 
bis 31.12.2014 in Deutschland einen Asylantrag (Erst- oder Folgeantrag) gestellt haben. Die Bevölkerung mit 
deutscher Staatsangehörigkeit ist zum Stichtag 31.12.2013 erfasst. 
Quelle: BAMF 2015, Statistisches Bundesamt 2015; Darstellung: Forschungsbereich beim 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR): Kurzinformation des SVR-
Forschungsbereichs 2015-2, Berlin 2015. 

                                                

33 Vgl. Tabelle 2 im Anhang 

34 Vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 
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Die unterschiedliche Altersstruktur wirkt sich auch auf die Geschlechterstruktur aus. 

Innerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund überwiegt mit 50,6 % nur 

unwesentlich der Männeranteil gegenüber dem Frauenanteil (49,4 %). In der Bevölkerung 

ohne Migrationshintergrund wirkt sich der im Alter typischerweise höhere Frauenanteil 

dahingehend aus, dass insgesamt der Frauenanteil mit 51,3 % höher ist als der 

Männeranteil mit 48,7 %. 

Hinsichtlich der Geschlechtsstruktur bestehen auch herkunftsspezifische Unterschiede. 

Ein höherer Männeranteil ist für die Herkunftsländer und -regionen Griechenland (55,1 %), 

Italien (58,5 %), Vereinigtes Königreich (60,2 %) und Nordafrika (60,0 %) festzustellen. 

Hingegen ist der Frauenanteil aus den Herkunftsregionen Polen (51,9 %), Russische 

Föderation (53,4 %), Ukraine (57,2 %) sowie Süd- und Südostasien (51,5 %) höher. Dies 

weist auf unterschiedliche geschlechtsspezifische Migrationsmuster aus diesen Ländern 

hin.35  

Einwanderung hat das Gesicht unserer Gesellschaft nachhaltig verändert. Die Daten 

zeigen, dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund längst zu Deutschland gehört. In 

der regionalen Verteilung und hinsichtlich der Aufenthaltsdauer kommen die historisch 

unterschiedlichen Einwanderungsprozesse in den alten und neuen Ländern besonders 

deutlich zur Geltung. Nach wie vor leben die meisten Menschen mit Migrationshintergrund 

in den Ländern des früheren Bundesgebiets.36 Anhand der Aufenthaltsdauer zeigt sich, 

dass Personen mit eigener Migrationserfahrung zu einer überwiegenden Mehrheit 

(75,6 %) zehn Jahre oder länger in Deutschland leben. 53,2 % der Personen mit 

Migrationshintergrund leben 20 Jahre oder länger und 15 % sogar seit 40 oder mehr 

Jahren in Deutschland. Dabei haben Personen aus den ehemaligen Anwerbeländern die 

längste Aufenthaltsdauer. Hierzu zählen Personen aus Italien und der Türkei, die zu 

71,1 % bzw. 76,9 % seit mindestens 20 Jahren in Deutschland leben. Personen aus der 

Russischen Föderation sind dagegen nur zu 41,2 % seit mindestens 20 Jahren in 

Deutschland. Aus Rumänien lebt etwa die Hälfte der Personen (49,9 %) seit mindestens 

20 Jahren in Deutschland.  

  

                                                

35 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Migrationsbericht 2014 des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Nürnberg, 2016, S. 36 ff. 

36 Vgl. Tabelle 6 im Anhang. 
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Abbildung 5: Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Herkunftsland und 

Aufenthaltsdauer im Jahr 2015 (Anteile in %)1) 2) 

 

1) Die bei der Addition der einzelnen Aufenthaltsdauern festzustellende Differenz zu hundert Prozent ist 
dadurch zu erklären, dass nicht alle Personen das Jahr des Zuzugs angegeben haben.  
2) Anmerkung: Polen, Rumänien und Russische Föderation mit (Spät-)Aussiedlern.  
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 
 

Mit der Dauer des Aufenthalts steigt die Wahrscheinlichkeit, sich einbürgern zu lassen, 

sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.37 In der Regel ist eine Einbürgerung 

nach acht Jahren rechtmäßigen Aufenthalts möglich. Bedeutend ist, dass erst mit der 

Einbürgerung eine volle politische und gesellschaftliche Teilhabe möglich ist.  

Laut Mikrozensus 2015 hatten rund 2,4 Mio. aller in Deutschland lebenden Personen 

früher eine ausländische Staatsangehörigkeit und wurden Deutsche durch Einbürgerung. 

Ein Großteil von ihnen (rund 1,9 Mio.) hat eine eigene Migrationserfahrung und ist somit 

selbst zugewandert. Eingebürgerte mit Migrationserfahrung sind im Schnitt 48,9 Jahre 

alt.38 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 107.181 Personen eingebürgert. Seit dem Jahr 2008 

(94.470 Einbürgerungen) ist die Zahl der Einbürgerungen bis zum Jahr 2013 

(112.353 Einbürgerungen) stetig gestiegen und seither leicht zurückgegangen.39 Mit 

18,4 % machen Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit die größte Gruppe unter den 

                                                

37 Vgl. Kapitel III 3.1 

38 Vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 

Nicht berücksichtigt sind in der Gesamtzahl die bis August 1999 als Statusdeutsche formal 

eingebürgerten Spätaussiedler. 

39 Vgl. Tabelle 37 im Tabellenanhang 
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Eingebürgerten aus.  

Abbildung 6: Eingebürgerte Personen im Jahr 2015 nach bisheriger 

Staatsangehörigkeit 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.1 Einbürgerungen, 
Wiesbaden 2016. 

 

Eine längere Aufenthaltsdauer fördert die Bereitschaft zur Einbürgerung und kann auch 

das Heiratsverhalten beeinflussen.40 Demografisch bedeutend ist, dass aufgrund der 

jüngeren Bevölkerungsstruktur ein Großteil der Personen mit Migrationshintergrund ledig 

(rund 8 Mio. bzw. 46,5 %) und nur zum geringen Teil verwitwet oder geschieden (rund 

1,6 Mio. bzw. 9,7 %) ist.41 In der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sind 39 % ledig 

und 15,5 % verwitwet oder geschieden. Die Anteile der Verheirateten sind mit 43,8 % (mit 

Migrationshintergrund) bzw. 45,4 % (ohne Migrationshintergrund) ähnlich. 

In einer längerfristigen Betrachtung der Entwicklungen im Zeitraum von 2005 (dem ersten 

Jahr der Erfassung des Migrationshintergrunds im Mikrozensus) bis 2015 zeigen deutlich, 

dass in der Gesamtbevölkerung sowie bei Personen mit Migrationshintergrund die Ehe als 

                                                

40 Nottmeyer, Olga: Inter-ethnische Partnerschaften: Was sie auszeichnet und was sie über 

erfolgreiche Integration aussagen, in: Wochenbericht DIW Berlin, Nr. 11/2010, S. 13. Vgl. auch 

Haug, Sonja: Interethnische Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften und Ehen von Migranten in 

Deutschland. Working Paper 33 der Forschungsgruppe des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF), Nürnberg 2010, S. 34-48. 

41 Vgl. Tabelle 5 im Tabellenanhang 
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Lebensform für Familien mit minderjährigen Kindern tendenziell an Bedeutung verliert, 

obwohl sie für Familien mit minderjährigen Kindern nach wie vor in beiden Gruppen die 

meistgewählte Lebensform ist.42 Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende sind 

hingegen Lebensformen, die im Zeitverlauf an Bedeutung gewonnen haben. Unter den 

Familien mit minderjährigen Kindern waren im Jahr 2015 in der Gesamtbevölkerung 

20,5 % Alleinerziehende und unter Familien mit Migrationshintergrund 16,3 %.  

Die amtliche Statistik der registrierten Eheschließungen in Deutschland zeigt für das Jahr 

2013 (dies ist der aktuellste Stand dieser Statistik), dass 43.727 bzw. 11,7 % aller Ehen 

Ăbinationaleñ Ehen waren. Der GroÇteil der Ehen (321.202 Ehen bzw. 86,0 %) wurde 

zwischen Deutschen geschlossen.43 Bei einer differenzierten Betrachtung nach dem 

Migrationsstatus wird deutlich, dass die amtliche Statistik registrierter Eheschließungen in 

Deutschland kaum aussagekräftig ist, da sie die Staatsangehörigkeit, nicht jedoch das 

Merkmal Migrationshintergrund berücksichtigt.44 So geht daraus nicht hervor, ob Ehen, die 

als deutsch-ausländische Ehen gezählt werden, nicht Ehen zwischen gleicher Herkunft, 

aber mit unterschiedlicher Staatsangehörigkeit sind. Auch werden Ehen, die im Ausland 

geschlossen wurden, nicht erfasst. Daher bilden diese Zahlen die Realität nur 

unvollständig ab. 

Wird jedoch der Migrationshintergrund berücksichtigt, ist das Bild differenzierter. Laut 

Mikrozensus 2015 sind insgesamt 7,5 Mio. von 17,1 Mio. Personen mit 

Migrationshintergrund verheiratet, dies sind 43,8 %. Jede/r fünfte verheiratete Deutsche 

mit Migrationshintergrund (21,3 %) lebt in einer Ehe mit einem/r Deutschen ohne 

Migrationshintergrund.45 Der Mikrozensus 2015 zeigt auch, dass verheiratete Frauen mit 

Migrationshintergrund zu rund 20 % in einer Ehe mit einem Partner ohne 

Migrationshintergrund leben. Verheiratete Männer mit Migrationshintergrund sind zu rund 

17 % mit einer Partnerin ohne Migrationshintergrund verheiratet. Diese Zahlen zeigen, 

                                                

42 Vgl. Tabelle 2 in diesem Kapitel. 

43 Hier sei darauf hingewiesen, dass Eheschließungen in Konsulaten anderer Staaten und im 

Ausland nicht in die amtliche Statistik eingehen. Vgl. Tabelle 8 im Tabellenanhang. 

44 Zur Situation der zugewanderten Ehegattinnen und Ehegatten aus verschiedenen 

Herkunftsländern hat das BAMF eine Heiratsmigrationsstudie durchgeführt. Darin wird festgestellt, 

dass 52,8 % der zugewanderten Ehepartnerinnen und Ehepartner mit einer deutschen Partnerin/ 

einem deutschen Partner, aber nur 17,4 % mit einer Partnerin/ einem Partner ohne 

Migrationshintergrund verheiratet sind. Vgl. hierzu: Büttner, Tobias/ Stichs, Anja: Die Integration 

von zugewanderten Ehegattinnen und Ehegatten in Deutschland. Forschungsbericht 22. Nürnberg, 

2014, S. 98 f. 

45 Vgl. Tabelle 5 und Tabelle 5a im Tabellenanhang 
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dass keine gravierenden Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit 

Migrationshintergrund bestehen, eine interethnische Ehe einzugehen.46  

Bei Deutschen ohne Migrationshintergrund fällt das Heiratsverhalten nur geringfügig 

heterogen aus. Lediglich 5 % der verheirateten Deutschen ohne Migrationshintergrund 

haben eine Person mit Migrationshintergrund geheiratet, während 95 % der Personen 

ohne Migrationshintergrund untereinander geheiratet haben. Bei der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund beträgt der Anteil der Ehen, die untereinander geschlossen werden, 

80 %.  

Obwohl in beiden Bevölkerungsteilen vorrangig aus dem gleichen Migrationsstatus 

geheiratet wird, zeigt sich bei Personen mit Migrationshintergrund eine größere Offenheit, 

eine Ăinterethnischeñ Ehe einzugehen, d.h. eine Person ohne Migrationshintergrund zu 

heiraten. Nicht selten wird die interethnische Trauung als Gradmesser für Integration 

gewertet, weil dies als Annäherung der Personen mit Migrationshintergrund an die 

einheimische Gesellschaft gewertet wird.47 Ob dieser Indikator ohne Verknüpfung mit 

anderen relevanten Informationen wie der Heiratsstruktur und dem Heiratsverhalten in der 

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund aussagekräftig ist, ist kritisch zu sehen. Die 

Heiratsstruktur und das Heiratsverhalten in beiden Bevölkerungsteilen sind selten 

Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Die isolierte Betrachtung einer Gruppe ist 

jedoch für eine Einwanderungsgesellschaft wenig aussagekräftig.  

Die Bereitschaft, interethnisch zu heiraten, wird mitunter an den sozioökonomischen 

Status geknüpft. So scheinen Personen mit Migrationshintergrund, die mit einer Person 

ohne Migrationshintergrund verheiratet sind, eine gute Bildung und oft eine 

Führungsposition inne zu haben.48 Da die Eheschließungsstatistik weder den 

Bildungsstand noch die berufliche Position von Ehepartnerinnen und Ehepartnern 

ausweist, bedarf die oben getroffene Aussage einer weitergehenden Untersuchung. 

 

  

                                                

46 Vgl. zu den Unterschieden zwischen den Herkunftsländern: Statistisches Bundesamt: Fachserie 

1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit Migrationshintergrund ï 

Ergebnisse des Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. 

47 Nottmeyer, Olga: Inter-ethnische Partnerschaften: Was sie auszeichnet und was sie über 

erfolgreiche Integration aussagen, in: Wochenbericht DIW Berlin, Nr. 11/2010, S. 12-20. 

48 Ebd., S. 17 f. 
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1.3 Soziale Lage der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

Soziale Lagen beziehen sich auf die Lebensqualität und die Lebenschancen 

(Chancengleichheit) von Bevölkerungsgruppen. Dabei werden verschiedene Faktoren wie 

Bildungsstand, Sprache, Beruf, Erwerbsbeteiligung und Einkommen berücksichtigt. Diese 

Aspekte behandelt der Bericht im weiteren Verlauf ausführlich. Einen Hinweis auf 

Lebenslagen gibt auch der Indikator der relativen Armutsgefährdung. Als armutsgefährdet 

gelten in Deutschland jene Menschen, deren verfügbares bedarfsgewichtetes Einkommen 

weniger als 60 % des mittleren Einkommens beträgt.49 In allen Alterskohorten ist die 

Armutsrisikoquote der Personen mit Migrationshintergrund deutlich höher als die der 

Personen ohne Migrationshintergrund. Nach dem Mikrozensus 2015 ist die 

Armutsrisikoquoteder Personen mit Migrationshintergrund mit 27,7 % mehr als doppelt so 

hoch wie die der Personen ohne Migrationshintergrund (12,5 %).50 Intergenerative 

Vergleiche erreichter Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktbeteiligung und unter 

Berücksichtigung der Familien- und Lebensformen können dazu beitragen, die auch in 

Langzeitanalysen durchschnittlich deutlich höhere Armutsgefährdung von Menschen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland zu erklären. Der Vierte Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung hält fest, dass erst das Aufeinandertreffen 

verschiedener Faktoren das Armutsrisiko erhöht. So sind Paare mit drei oder mehr 

Kindern, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger 

armutsgefährdet als die übrige Bevölkerung.51 

Im Jahr 2015 lebten in Deutschland insgesamt 8 Mio. Familien mit mindestens einem 

minderjährigen Kind, darunter 2,6 Mio. Familien mit Migrationshintergrund. Hierbei ist die 

Ehe am häufigsten: 69,0 % der Familien insgesamt und 76,7 % der Familien mit 

Migrationshintergrund leben in dieser Lebensform. Minderjährige Kinder leben deutlich 

seltener in einer Lebensgemeinschaft ï 10,5 % in der Gesamtbevölkerung und 7,0 % in 

Familien mit Migrationshintergrund.  

  

                                                

49 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Lebenslagen in Deutschland. Der Vierte 

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn, 2013, S. VIII f. 

50 Vgl. Tabelle 4 im Tabellenanhang. Vgl. auch: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung 

und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit Migrationshintergrund ï Ergebnisse des 

Mikrozensus 2015, Wiesbaden, 2016. Vgl. hierzu auch: Statistisches Bundesamt und 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (Hrsg.): Datenreport 2016. Ein Sozialbericht für 

die Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 2016, S. 170 ff. 

51 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Lebenslagen in Deutschland. Der Vierte 

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn, 2013, S. 59. 
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Tabelle 2: Familien mit minderjährigen Kindern 

Jahr 

insgesamt davon (in %) davon (in %) davon (in %) 

in 1.000 Ehepaare 
Lebens- 

gemeinschaften 
Allein- 

erziehende 

2005 8.901 74,8 7,7 17,6 

2006 8.761 73,9 7,6 18,5 

2007 8.572 73,8 7,9 18,3 

2008 8.410 72,9 8,2 18,8 

2009 8.225 72,5 8,5 19,0 

2010 8.123 72,0 8,6 19,4 

2011 8.080 71,2 9,2 19,7 

2012 8.104 70,3 9,4 20,3 

2013 8.064 69,9 10,0 20,0 

2014 8.061 69,3 10,3 20,3 

2015 8.032 69,0 10,5 20,5 

darunter mit Migrationshintergrund     

2005 2.385 83,0 4,8 12,2 

2006 2.337 83,0 4,4 12,7 

2007 2.333 82,4 4,7 12,9 

2008 2.350 81,3 5,1 13,6 

2009 2.396 80,8 5,4 13,9 

2010 2.337 80,4 5,3 14,2 

2011 2.362 79,9 5,5 14,6 

2012 1.958 76,8 5,4 17,8 

2013 2.022 76,8 5,7 17,5 

2014 2.078 76,2 5,8 18,0 

2015* 2.556 76,7 7,0 16,3 
* Nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar; bis 2014 wurde der Migrationshintergrund für einen 
Haushalt nach dem Migrationshintergrund der Bezugsperson des befragten Haushalts bestimmt. Seit 2015 
wird der Migrationshintergrund aller Haushaltsmitglieder erhoben; hier: Anzahl der Haushalte, in denen 
mindestens eine Person einen Migrationshintergrund hat.  
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 2.2 Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ï Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden. 

 

Ein Vergleich der Jahre von 2005 bis 2015 zeigt, dass eine Angleichung der 

Familienformen mit dem Trend zu weniger Ehen und mehr Alleinerziehenden zwischen 

der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund stattfindet. Er macht auch deutlich, 

dass in beiden Bevölkerungsteilen Alleinerziehende besonders von Armutsrisiken 

betroffen sind. Mit 44,9 % war im Jahr 2015 fast die Hälfte der Alleinerziehenden mit 

Migrationshintergrund, die Kinder unter 18 Jahren hatten, besonders armutsgefährdet. Die 

Armutsrisikoquote von Alleinerziehenden ohne Migrationshintergrund ist mit 27,1 % 

ebenfalls hoch, liegt aber deutlich unter der Quote der Alleinerziehenden mit 

Migrationshintergrund. Ein Unterschied ist auch bei Paaren mit mindestens einem Kind 
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unter 18 Jahren festzustellen. Mit 24,5 % liegt hier die Armutsrisikoquote von Paaren mit 

Migrationshintergrund um ein Mehrfaches über der Armutsrisikoquote von 5,8 % der 

Paare ohne Migrationshintergrund.52  

Der Bildungsstand wirkt sich dahingehend auf die Armutsrisikoquote aus, dass Personen 

mit höheren Bildungsabschlüssen aufgrund der damit verbundenen Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktperspektiven ein geringeres Armutsrisiko aufweisen als Personen mit 

niedrigen Bildungsabschlüssen (mit Hochschulreife: 10,8 %, mit maximal 

Hauptschulabschluss: 17,8 %). Der Unterschied zwischen Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund bleibt allerdings auch mit einer höheren Bildung bestehen. Die 

Armutsrisikoquote der Personen mit Migrationshintergrund und Hochschulreife ist mit 

20,5 % mehr als doppelt so hoch wie die Armutsrisikoquote der Personen ohne 

Migrationshintergrund und gleichem Schulabschluss in Höhe von 8,4 %.  

Auffallend ist, dass über alle Alterskohorten hinweg die Armutsrisikoquote der Personen 

mit Migrationshintergrund und Hochschulreife deutlich höher ist als die der Personen ohne 

Migrationshintergrund und maximal Hauptschulabschluss (15,9 %). Das auffallend hohe 

Ungleichgewicht ist mitunter auf den erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt sowie die 

Unterschiede in den Einkommen zurückzuführen.53 Personen mit Migrationshintergrund 

sind mit 14,1 % mehr als doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie Personen 

ohne Migrationshintergrund (6,2 %).54 Die Beauftragte spricht sich für eine genaue 

Analyse der Diskrepanzen in der Armutsgefährdung aus, um die Faktoren für das 

Ungleichgewicht benennen und diesen entgegenwirken zu können. 

Eine von der Beauftragten initiierte vertiefende Längsschnittanalyse zur Entwicklung der 

Armutsgefährdung auf Datenbasis des Sozioökonomischen Panels (SOEP) und des 

Mikrozensus kommt zu folgenden Ergebnissen:55 

¶ Die Armutsgefährdungsquote von Personen mit Migrationshintergrund ist seit 

vielen Jahren konstant mehr als doppelt so hoch wie die von Menschen ohne 

Migrationshintergrund. 

¶ Die höhere Armutsgefährdung von Personen mit Migrationshintergrund beschränkt 

sich im Grundsatz weder auf bestimmte soziodemografische noch 

soziostrukturelle Gruppen der Bevölkerung, sondern ist weitgehend einheitlich 

über Alters-, Bildungs- und Berufsgruppen, über Haushaltstypen, Regionen und 

                                                

52 Vgl. Tabelle 4 im Tabellenanhang 

53 Vgl. hierzu Kapitel II 3 Integration in den Arbeitsmarkt. 

54 Ebd. 

55 Giesecke, J.; Kroh, M.; Tucci, I.; Baumann, A.-L.; El-Kayed, N.: Armutsgefährdung bei Personen 

mit Migrationshintergrund, Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung 

Berlin, März 2016, S. 5. 
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eine Reihe weiterer armutsrelevanter Merkmale nachzuweisen. 

¶ Armutsgefährdend wirkt, dass Personen mit Migrationshintergrund seltener über 

einen Berufs- oder Hochschulabschluss verfügen, sie häufiger arbeitslos oder 

ausbildungsinadäquat beschäftigt sind, seltener in Angestellten- und 

Beamtenpositionen tätig sind und im Durchschnitt jünger sind als Menschen ohne 

Migrationshintergrund.  

¶ Auch wenn die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund ï statistisch 

gesehen ï die gleichen Verteilungsstrukturen hinsichtlich armutsrelevanter 

Faktoren wie Alter, Haushaltskomposition, Gesundheit, Region sowie Bildung und 

Erwerbstätigkeit aufweisen würden, wäre sie geschätzt immer noch von einer elf 

Prozentpunkte höheren Armutsgefährdungsquote betroffen, als Menschen ohne 

Migrationshintergrund. 

¶ Während bei Einwanderern nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland eine 

deutliche Restdifferenz in der Armutsgefährdung zu Menschen ohne 

Migrationshintergrund verbleibt, weisen in Deutschland geborene Personen mit 

dem Merkmal Migrationshintergrund, die über einen Berufsschul- oder 

Hochschulabschluss verfügen, ein ähnliches Niveau der Armutsgefährdung auf 

wie vergleichbar qualifizierte Personen ohne Migrationshintergrund. 

 

1.4 Wanderungsbewegungen als Normalität 

Offene Gesellschaften zeichnen sich durch Einwanderung, soziale Stabilität und kulturelle 

Lernfähigkeit aus. Die in Deutschland lebende Bevölkerung verändert sich durch 

Wanderungsbewegungen ï insbesondere dadurch, dass aus Zuwanderung 

Einwanderung wird. Aufgabe der Politik ist es, hierfür die Rahmenbedingungen so zu 

setzen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt erhalten bleibt und weiter gestärkt wird. 

In den letzten drei Jahren haben Wanderungsbewegungen zwischen Deutschland und 

dem Ausland deutlich zugenommen (s. Abbildung 2 im Anhang), wozu auch Flucht, 

Vertreibung und wachsende Migration beigetragen haben. Dabei ist das 

Wanderungsgeschehen nicht ausschließlich auf Zuzüge beschränkt, auch Fortzüge sind 

fester Bestandteil der Wanderungsbewegungen.  

Lag der Wanderungsgewinn zwischen 2004 und 2009 unter 100.000, so ist für die letzten 

drei Jahre ein deutliches Plus festzustellen. Für das Jahr 2015 hielt das Statistische 

Bundesamt einen Wanderungsgewinn von +1,1 Mio. Personen fest, dies ist der höchste 
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Wert seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.56 Damit wird der bereits in den 

letzten Jahren stetig angestiegene Wanderungsüberschuss übertroffen. Geprägt ist das 

Wanderungsgeschehen in Deutschland vorrangig durch Zuwanderung aus Europa.57  

Wie in den letzten Jahren gehen auch die Zuzüge von nichtdeutschen Personen aus dem 

EU-Raum im Jahr 2015 zum einen auf Länder zurück, die von der Finanz- und 

Schuldenkrise betroffen sind. Dies sind Länder wie Italien mit einem Wanderungssaldo 

von 23.558 Personen, Griechenland (Wanderungssaldo 12.338), Spanien 

(Wanderungssaldo 7.163) sowie Portugal (Wanderungssaldo 2.409). Zum anderen gab es 

auch einen höheren Wanderungssaldo für Länder, die 2004 bzw. 2007 der EU beigetreten 

sind. Hierzu gehören Rumänien (Wanderungssaldo 92.346), Polen (Wanderungssaldo 

63.045), Bulgarien (Wanderungssaldo 39.520) und Ungarn (Wanderungssaldo 19.750).58 

Die meisten Zuzüge und der höchste Wanderungsgewinn im Jahr 2015 sind somit aus 

Rumänien zu verzeichnen, das Polen als Hauptherkunftsland der Zuwandererinnen und 

Zuwanderer der vergangenen Jahre abgelöst hat.59  

Deutsche und türkische Staatsangehörige zählen hingegen zu den Gruppen, bei denen 

mehr Personen fortzogen als zuwanderten. Mit 17.560 Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit überwog im Jahr 2015 der Fortzug ins Ausland gegenüber dem 

Zuzug nach Deutschland. Für türkische Staatsangehörige wurden im Jahr 2015 

insgesamt 23.698 Zuzüge und 23.985 Fortzüge registriert, woraus sich ein 

Wanderungssaldo von -287 ergibt.60  

Die amtliche Statistik zum Wanderungsgeschehen enthält keine primären Informationen 

über die Verbleibensabsichten von Neuzuwanderern.61 Die OECD hält in ihrem 

ĂInternationalen Migrationsausblick 2013ñ fest, dass die Zuwanderung aus den 

Krisenländern kein dauerhaftes Phänomen sei. In den letzten Jahren sei nur jeder zweite 

                                                

56 Vgl. Tabelle 15 im Tabellenanhang, siehe auch: Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung 

246/16 vom 14. Juli 2016. 

57 Ebd. 

58 Vgl. Tabelle 16 im Tabellenanhang sowie Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung 

und Erwerbstätigkeit, Reihe 1.2 Wanderungen, Wiesbaden, 2016. 

59 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Migrationsbericht 2012 des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Nürnberg, 2014, S. 18 f. 

60 Statistisches Bundesamt: Fachserie 1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Reihe 1.2 

Wanderungen, Wiesbaden, 2016. 

61 Vgl. hierzu: Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 7. Mai 2013 ï 156/2013. 
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Grieche und nur jeder dritte Spanier länger als ein Jahr in Deutschland geblieben.62  

Zu den wichtigsten Gründen für die Zuwanderung nach Deutschland zählt die OECD die 

Freizügigkeit innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, den Familiennachzug und 

mit geringem Abstand dazu den humanitär begründeten Zuzug.63 Zusätzlich stellen die 

Arbeitskräftenachfrage im Inland und der zeitlich begrenzte Zuzug von Studierenden aus 

dem Ausland weitere Gründe für das Zuwanderungsaufkommen in Deutschland dar.64 Der 

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) sieht in der 

hohen Wanderungsfluktuation im innereuropäischen Raum eher den temporären 

Charakter der Zuwanderung als die dauerhafte Verlagerung des Wohnsitzes nach 

Deutschland bestätigt. 65 

 

2 Perspektiven 
Die Bevölkerungsstruktur in Deutschland ist vielfältig. Zu- und Abwanderung verstärken 

die Heterogenität der Gesellschaft. Wanderungsbewegungen und die damit verbundene 

Veränderung der Gesellschaftsstruktur gehören zu weltoffenen 

Einwanderungsgesellschaften. 

Durch die statistische Erfassung des Migrationshintergrunds in differenzierter Form wird 

die heterogene Bevölkerungsstruktur sichtbar gemacht. Mit wissenschaftlichen Analysen 

gelingt es auf dieser Grundlage, zum einen Integrationsfortschritte nachzuweisen und bei 

Vergleichen auch Faktoren wie Bildungsniveau und sozialer Status angemessen zu 

berücksichtigen. Zum anderen können besondere Problemlagen und 

Ausgrenzungsrisiken erkannt werden und das bildet die Grundlage für politische 

Diskussion und Handlung. Gleichzeitig weist die Integrationsbeauftragte darauf hin, dass 

das Merkmal des Migrationshintergrunds nicht als stereotype Zuschreibung missbraucht 

werden darf. Schwierigkeiten einzelner Migrantengruppen dürfen nicht auf alle 

Zugewanderten verallgemeinert werden, sondern sollten dazu dienen, die Stellen zu 

beschreiben, an denen ein Bedarf an Unterstützung besteht. So kann staatliche 

Unterstützung dort zielgenau ansetzen. 

Die Beauftragte unterstreicht weiterhin, dass Integration ohne materielle Teilhabe nur 

                                                

62 Vgl. OECD: Internationaler Migrationsausblick 2013, Pressemitteilung, Länderanalyse: 

Deutschland, unter http://www.oecd.org/berlin/presse/migrationsausblick-deutschland-2013.html. 

63 Ebd. 

64 SVR: Erfolgsfall Europa? Folgen und Herausforderungen der EU-Freizügigkeit für Deutschland. 

Jahresgutachten 2013 mit Migrationsbarometer. Berlin, 2013, S. 9. 

65 Vgl. hierzu: Ebd., S. 52 f. 

http://www.oecd.org/berlin/presse/migrationsausblick-deutschland-2013.html
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unzureichend gelingt und es daher eine zentrale Aufgabe ist, die Armutsrisiken von 

Menschen mit Migrationshintergrund durch Bildung, Ausbildung und vor allem 

Arbeitsmarktbeteiligung deutlich, nachhaltig und Generationen übergreifend zu verringern. 

Der bereits vorhandenen und absehbar wachsenden Altersarmut von Menschen mit 

Migrationshintergrund ï insbesondere von Frauen - muss aus Sicht der Beauftragten 

politisch gegengesteuert werden. 
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II Teilhabe und Chancengleichheit in der 
Einwanderungsgesellschaft 

Die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe ist die Grundvoraussetzung für gelingende 

Integration. Eine Einwanderungsgesellschaft ist darauf angewiesen, dass alle Menschen 

ï unabhängig von ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft ï ihre Qualifikationen und 

Talente einbringen können. Mit dem Bekenntnis, ein Einwanderungsland zu sein, der 

Einführung von Integrationskursen und auch den Integrationsmaßnahmen auf Bundes-, 

Landes- und kommunaler Ebene gibt es nunmehr eine Reihe von staatlich finanzierten 

Angeboten, die dazu beigetragen haben, die Situation von Menschen mit 

Migrationshintergrund in den letzten Jahren insgesamt zwar deutlich zu verbessern, doch 

partizipieren sie längst noch nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichberechtigt. 

Diese Benachteiligung gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt, da erschwerte 

rechtliche und tatsächliche Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen demotivierend 

wirken können und von den Betroffenen als ausgrenzend empfunden werden. Obwohl 

sich die Bildungsabschlüsse verbessert haben und immer mehr Menschen mit 

Migrationshintergrund über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, ist die 

Arbeitsmarktbeteiligung, insbesondere in qualifizierten Berufen, noch immer geringer als 

bei der Gesamtbevölkerung.66 Dies gilt auch für den öffentlichen Dienst. Auch innerhalb 

der Bundesverwaltung sind Beschäftigte mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert und 

darüber hinaus eher in unteren Laufbahngruppen zu finden.67 Auch in anderen 

gesellschaftlichen Bereichen wie der Politik, den Hochschulen oder im Medienbereich 

sind sie unterrepräsentiert. 

Es ist daher eine zentrale Aufgabe, die Partizipationschancen in allen gesellschaftlichen 

Bereichen für Menschen mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Dem Bekenntnis, ein 

Einwanderungsland zu sein, muss die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft folgen. 

Erfolgreiche Einwanderungsgesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht 

nur zur Vielfalt bekennen, sondern allen Menschen faire Chancen auf Teilhabe und 

Partizipation ermöglichen. 

  

                                                

66 Vgl. Kapitel II. 3 Integration in den Arbeitsmarkt. 

67 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung / Statistisches Bundesamt: Erhebung des Anteils von 

Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung, Ergebnisbericht im Auftrag des 

Ressortarbeitskreises der Bundesregierung, 2016. Zur interkulturellen Öffnung der 

Bundesverwaltung vgl. auch Kapitel II. 3.5 Interkulturelle Öffnung der Bundesverwaltung. 
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Schwerpunktjahr ĂPartizipation und Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaftñ 

Um die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und 

dieses Thema stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, hat die Beauftragte 

im Jahr 2016 das Thema ĂTeil haben, Teil sein: Partizipation in der 

Einwanderungsgesellschaftñ zu ihrem Schwerpunkt gemacht. 

Ziel ist es herauszuarbeiten, welche strukturellen Hindernisse Menschen mit 

Einwanderungsgeschichten im Wege stehen, wie ausgrenzende Mechanismen wirken 

und welche Maßnahmen geeignet sind, die Partizipationschancen ï auch an 

Entscheidungsprozessen ï zu erhöhen.  

Im Bündnis mit Akteuren und Partnern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen 

wird der Themenschwerpunkt von der Beauftragten auf Veranstaltungen, Tagungen und 

durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet. Zudem wird Forschung in diesem Bereich 

unterstützt und es werden Projekte angestoßen, die die gesellschaftliche Teilhabe 

fördern. 

Bei der Auftaktveranstaltung zum Themenjahr wurde gemeinsam u.a. mit Vertreterinnen 

und Vertretern der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien diskutiert, in welchen 

Bereichen Menschen mit Migrationshintergrund noch unzureichend gesellschaftlich 

vertreten sind und welche Lösungswege vorgeschlagen werden. 

Thema der Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und 

Kommunen im Jahr 2016 war ĂTeilhabe in der Einwanderungsgesellschaftñ. Insbesondere 

die Verbesserung der Partizipation von Flüchtlingen und die Partizipationsbereitschaft der 

Aufnahmegesellschaft standen im Mittelpunkt der Konferenz. Aber auch das 

Selbstverständnis Deutschlands als Einwanderungsland und die Frage, mit welchen 

Strategien man Rechtspopulismus und Menschenfeindlichkeit in der Bevölkerung 

begegnen kann, wurden intensiv diskutiert.68 

Die Frage der Identität und des Zugehörigkeitsgefühls ist wesentlich für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Einwanderungsgesellschaft. Die Beauftragte 

hat daher eine Studie in Auftrag gegeben, die untersucht, wie verbunden sich Menschen 

mit und auch ohne Einwanderungsgeschichte mit Deutschland fühlen und wie sie 

                                                

68 Vgl. Kapitel Bundeskonferenz II 4.5 
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ĂDeutschseinñ definieren.69 Die Studie zeigt, dass das Gefühl der Zugehörigkeit zu 

Deutschland sowohl bei Menschen ohne Migrationshintergrund als auch bei Menschen 

mit Migrationshintergrund sehr hoch ist und die Zustimmungswerte sich kaum 

voneinander unterscheiden.70 74,2 % der Deutschen mit Migrationshintergrund fühlen sich 

deutsch und 48,3 % legen Wert darauf, von anderen als Deutsche gesehen zu werden. 

Damit unterscheiden sie sich kaum von Personen ohne Migrationshintergrund, von denen 

sich 85,6 % deutsch fühlen und 46,9 % Wert auf die entsprechende Außenwahrnehmung 

legen.71 Eine Sonderauswertung des Integrationsbarometers des Sachverständigenrats 

deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) zeigt, dass Zugehörigkeit immer 

weniger über Abstammung definiert wird, sondern gesellschaftliche Teilhabe, wie z.B. die 

Teilhabe am Arbeitsmarkt, als wesentlich erachtet wird.72 

Wesentlicher Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe ist zudem die Mitwirkung an 

Entscheidungsprozessen. Für das Zugehörigkeitsgefühl ist es förderlich, nicht nur Objekt 

von Entscheidungen zu sein, sondern auch Einfluss nehmen zu können. Die Beauftragte 

hat daher in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer Fachtagung ĂTeil haben 

ï Teil sein. Politische Partizipation in der Einwanderungsgesellschaft ï Möglichkeiten der 

politischen Partizipationñ eingeladen, um zu diskutieren, wie politische Reprªsentation in 

der heterogenen Einwanderungsgesellschaft hergestellt werden kann. Anhand 

erfolgreicher Praxisprojekte wurden Erfolgsfaktoren identifiziert und Lösungsmöglichkeiten 

erarbeitet.73 

Um die Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund voranzubringen, fördert die 

Beauftragte im Jahr 2016 zudem zahlreiche Projekte mit Modellcharakter in 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ein Schwerpunkt liegt in der 

Partizipationsförderung von Flüchtlingen und der Förderung des Engagements von 

Migrantenorganisationen in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit, aber auch im Bereich 

des Sports.74  

                                                

69 Coĸkun, Canan / Foroutan, Naika: Deutschland postmigrantisch III. Migrantische Perspektiven 

auf deutsche Identitäten. Einstellungen von Personen mit und ohne Migrationshintergrund zu 
nationaler Identität in Deutschland, Berlin 2016, S. 52 ff. 

70 Vgl. ebd., Kapitel IV Migrations- und Integrationsforschung 

71 Vgl. ebd. 

72 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, Forschungsbereich: 

Zugehörigkeit und Zugehörigkeitskriterien zur Gesellschaft im Einwanderungsland Deutschland, 

Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers 2016 ï Handout, S. 4. 

73 Vgl. Kapitel II 5.1 Gesellschaftliche und politische Teilhabe 

74 Vgl. Kapitel II 6.4 Angebote im Sport für Flüchtlinge 
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1 Sprache 

1.1 Sprachförderung im Elementarbereich 

Die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und erfolgreiche Bildungsverläufe sind 

untrennbar mit dem Erwerb deutscher Sprachkenntnisse verbunden. In Bezug auf Kinder 

mit Migrationshintergrund, die zunächst mit einer anderen Sprache aufwachsen, hat die 

Förderung der deutschen Sprache im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 

Erziehung (FBBE) daher seit Jahren einen herausgehobenen Stellenwert. Darin liegt zu 

einem wesentlichen Teil die Dynamik im qualitativen und quantitativen Ausbau der 

Kindertagesbetreuung begründet.75 Kinder sollen und müssen so früh wie möglich vor 

allem auch sprachlich gefördert werden, um die soziale Integration zu verbessern, 

Teilhabe und Chancengleichheit im Bildungsgeschehen zu ermöglichen, soziale 

Risikolagen zu verringern und auf schulisches Lernen vorzubereiten. 

Über die besondere Bedeutung des frühen Erwerbs sprachlicher Kompetenzen im 

Deutschen für die gesamte Bildungsbiografie besteht ein breiter Konsens im 

fachwissenschaftlichen Diskurs, in der politischen Debatte und in der öffentlichen 

Wahrnehmung. Da sich Kinder in ihren ersten Lebensjahren Sprachen besonders leicht 

aneignen, sollen insbesondere diejenigen Kinder, die mit einer anderen Muttersprache als 

Deutsch aufwachsen, möglichst frühzeitig und vor dem Schuleintritt Deutsch als 

Zweitsprache erwerben können. Im System der FBBE bilden Sprachstandfeststellung und 

Beobachtungsverfahren zur Sprachentwicklung sowie eine daran anschließende 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung einen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit, um 

das Ziel der sprachlichen Anschlussfähigkeit an die Anforderungen der Schule zu 

erreichen.  

Wenig Berücksichtigung findet jedoch die (sprachliche) Lebensrealität vieler Kinder mit 

Migrationshintergrund, für die das Erlernen von zwei oder mehr Sprachen eine Normalität 

ist. Diese Mehrsprachigkeit bietet aber nur dann eine Chance, wenn Kinder ihre Sprachen 

altersgemäß kompetent beherrschen. In diesem Sinne müssen Angebote zur 

Sprachförderung die natürliche Mehrsprachigkeit von Kindern stärker berücksichtigen und 

sie auf eine zunehmend vielsprachige und multikulturelle Gesellschaft vorbereiten 

können. Dazu sind Bedingungen für das Sprachenlernen herzustellen, die adäquate 

Sprachanregungen bieten, Kontakte zu Bezugspersonen in den Sprachen, die das Kind 

lernt, ermöglichen sowie Wertschätzung gegenüber den Herkunfts- oder 

Familiensprachen der Kinder ausdrücken. Die Rahmenbedingungen in der 

Kindertagesbetreuung sind noch nicht flächendeckend so gestaltet, dass sie einen guten 

                                                

75 Vgl. Kapitel II 2.1 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
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sprachlichen Bildungsprozess mehrsprachig aufwachsender Kinder ermöglichen (z.B. 

hinreichende Sprachanregung, vertrauensvolle Gestaltung enger Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaften zwischen Kita und Eltern oder mehrsprachige pädagogische 

Fachkräfte). Im System der FBBE ist eine monolinguale, auf Deutsch ausgerichtete 

pädagogische Praxis vorherrschend.76 

Die Zahl der Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben bzw. mehrsprachig 

aufwachsen, und ihr Anteil an der Bevölkerung sind nicht bekannt. Die über Statistiken 

zugänglichen Zahlen geben keine Informationen darüber, wie viele Kinder bundesweit 

Deutsch als Zweitsprache erwerben oder gar einen nachgewiesenen Sprachförderbedarf 

haben. So gibt die Statistik des Mikrozensus zwar Informationen zum 

Migrationshintergrund, aber nicht darüber, ob ein Kind Deutsch als Muttersprache oder als 

Zweitsprache erwirbt. Die Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasst für die Kinder in 

öffentlicher Tagesbetreuung zusammen mit dem Merkmal Migrationshintergrund die 

vorrangig in der Familie gesprochene Sprache (Deutsch/nicht Deutsch).77 Aber auch 

aufgrund dieser Statistik kann nur angenommen werden, dass ein Kind, das im 

Elternhaus überwiegend nicht deutsch spricht, entweder mehrsprachig aufwächst oder 

erst mit dem Besuch einer Betreuungseinrichtung an Deutsch als Zweitsprache 

herangeführt wird. 

 

Tabelle 3: Kinder mit Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil 

ausländischer Herkunft) in Kindertageseinrichtungen, die im Elternhaus 

vorwiegend nicht deutsch sprechen, in den Jahren 2006 und 2015 (Anzahl; in 

Prozent). 

 Kinder unter 3 Jahren Kinder von 3 bis unter 6 Jahren 

Insgesamt Davon sprechen vorwiegend nicht 

deutsch im Elternhaus 

Insgesamt Davon sprechen vorwiegend nicht 

deutsch im Elternhaus 

Insgesamt Prozent Insgesamt Prozent 

2006 31.427 17.525 55,8 539.141 337.295 62,6 

2015 108.600 58.654 54,0 623.217 381.846 61,3 

Quellen: Statistisches Bundesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 2006 und 2015; 
zusammengestellt und berechnet vom Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2007/2016; eigene 
Berechnungen. Alle Zahlen beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet jeweils ohne Berlin, da das Merkmal 
Migrationshintergrund in Berlin 2006 nicht erhoben wurde. 

                                                

76 Kieferle, Christa / Reichert-Garschhammer, Eva / Becker-Stoll, Fabienne (Hrsg.): Sprachliche 

Bildung von Anfang an: Strategien, Konzepte und Erfahrungen, Göttingen 2013, S. 132 f. 

77 Abweichend von den Definitionen zum Migrationshintergrund in anderen Statistiken, z.B. des 

Mikrozensus, hat ein Kind in der Statistik der Kinder- und Jugendhilfe dann einen 

Migrationshintergrund, wenn mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft ist. 
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Die Zahl der Kinder unter sechs Jahren in Tageseinrichtungen, die einen 

Migrationshintergrund aufweisen und in der Familie vorrangig nicht deutsch sprechen, 

nahm in den letzten Jahren stetig zu. Von 2006 bis 2015 hat sich die Zahl bei den Kindern 

unter drei Jahren mehr als verdreifacht, bei den Kindern im Alter von drei bis unter sechs 

Jahren gab es einen Anstieg von gut 16 %. In beiden Altersgruppen ist der Anteil der 

Kinder, die im Elternhaus vorwiegend nicht deutsch sprechen, an allen Kindern mit 

Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen im Vergleich der Jahre 2006 und 2015 

in etwa gleich geblieben. 

Auch wenn diese Kinder nicht zwangsläufig Probleme beim Erwerb von Deutsch als 

Zweitsprache haben, verdeutlichen die Daten doch zumindest, dass die Anforderung an 

die pädagogischen Fachkräfte in der Tagesbetreuung, sich auf zwei- oder mehrsprachige 

Kinder einzustellen und die Sprachförderung dieser Kinder zu intensivieren, nicht nur 

bestehen bleibt, sondern eher noch steigt, weil die absolute Zahl der entsprechend zu 

fördernden Kinder zunimmt. 

Zu dieser Situation im System der FBBE kommen beschreibbare Segregationstendenzen 

im nahräumlichen Wohnumfeld von Kindern ï und damit weitere Anforderungen an die 

Fachkräfte ï hinzu. Diese wirken sich in der Weise aus, dass ein großer Teil der Kinder, 

die in der Familie vorrangig nicht deutsch sprechen, Einrichtungen besucht, in denen sich 

Kinder mehrheitlich in einer ähnlichen Spracherwerbssituation befinden.78 Auf diese 

Problemstellung wird seit Jahren und wiederholt auch in den Lageberichten der 

Beauftragten hingewiesen.79 Nach aktuellen Daten des Berichts ĂBildung in Deutschland 

2016ñ besuchten im Jahr 2015 in Westdeutschland 34,0 % der Kinder mit nicht deutscher 

Familiensprache Tageseinrichtungen, in denen mehr als die Hälfte der Kinder ebenfalls in 

der Familie vorwiegend nicht deutsch sprachen. In Ostdeutschland traf dies nur auf 2,9 % 

der Kinder zu.80 In den Stadtstaaten Berlin (53,4 %), Bremen (49,8 %) und Hamburg 

(44,3 %) sowie im Flächenland Hessen (41,8 %) ist dieser Wert besonders hoch.81 In 

diesen Bundesländern ist auch der Anteil an Tageseinrichtungen, in denen mehr als die 

Hälfte der Kinder in der Familie nicht deutsch sprechen, entsprechend am höchsten: 

                                                

78 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, 

S. 185. 

79 Vgl. 9. Lagebericht, S. 56, und 10. Lagebericht, S. 35. 

80 Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, Tabelle 

H3-1A, S. 337. 

81 Ebd. 
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Berlin (23,4 %), Bremen (16,6 %), Hessen (16,0 %) und Hamburg (15,1 %).82 

Für die pädagogischen Fachkräfte in solchen Einrichtungen wird die ohnehin 

anspruchsvolle Aufgabe der Sprachförderung erschwert, wenn der Erwerb der deutschen 

Sprache über die alltägliche Kommunikation der Kinder untereinander vielfach entfällt und 

von den Fachkräften kompensiert werden muss. Hinzu kommen noch all jene in ihren 

Familien deutschsprachig aufwachsenden Kinder, die ebenfalls einen Sprachförderbedarf 

haben kºnnen. Laut Bericht ĂBildung in Deutschland 2016ñ haben 21 % der Kinder, die in 

ihren Familien deutsch sprechen, einen Sprachförderbedarf.83 So ergeben sich insgesamt 

zunehmend äußerst komplexe Anforderungen an die sprachliche Förderung im System 

der FBBE.  

Mit dem ĂGemeinsamen Rahmen der Lªnder f¿r die fr¿he Bildung in 

Kindertageseinrichtungenñ haben sich die Lªnder dazu verpflichtet, die Sprachfºrderung 

als festen Bestandteil in den Bildungskonzepten zu verankern.84 So hat sich über die 

Jahre ein breites, aber uneinheitliches Spektrum an Verfahren zur 

Sprachstandsfeststellung und Fördermaßnahmen entwickelt.85 Obgleich das Engagement 

der Länder in finanzieller und personeller Hinsicht seit Langem hoch ist, sind die 

Wirkungen jedoch bislang kaum untersucht. Eine Bewertung wird aufgrund noch 

fehlender Evaluationen der Instrumente und Fördermaßnahmen erschwert. So lassen sich 

derzeit auch keine exakten bundesweiten Angaben zur Zahl der Kinder mit 

Sprachförderbedarf sowie zu Art und Umfang dieses Bedarfs ermitteln. Der Bericht 

ĂBildung in Deutschland 2016ñ verweist aus Sicht der Beauftragten zu Recht darauf, dass 

somit ein wichtiges Lernpotenzial für die künftige Gestaltung von Integration weitgehend 

ungenutzt bleibt.86 

Um die Anwendung von Instrumenten zur Sprachstandfeststellung und die Praxis der 

Sprachförderung zu verbessern, sind einerseits weitere wissenschaftliche Forschung in 

diesem Bereich und andererseits entsprechend qualifizierte Fachkräfte notwendig. In 

                                                

82 Ebd. 

83 Ebd., S. 66. 

84 Kultus- und Jugendministerkonferenz: Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen, Beschluss der Jugendministerkonferenz vom 13./14.05.2004 und 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 03./04.06.2004, Bonn 2004. 

85 Vgl. Neugebauer, Uwe / Becker-Mrotzek, Michael: Die Qualität von Sprachstandsverfahren im 

Elementarbereich. Eine Analyse und Bewertung, Köln 2013. Siehe auch 9. und 10. Lagebericht. 

86 Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, S. 205. 
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einer Verbindung dieser beiden Bereiche förderte das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) die ĂForschungsinitiative Sprachdiagnostik und Sprachfºrderung 

(FiSS)ñ.87 Ziel der Forschungsinitiative war es, empirisch fundiertes wissenschaftliches 

Wissen über die Aneignung, Diagnose und Förderung sprachlicher Kompetenzen bei 

Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. Die Qualifizierung von Sprachförderkräften, 

Erzieherinnen/Erziehern und Lehrkräften war bei vielen FiSS-Projekten im Studiendesign 

ein wichtiges Element. Forschungsfragen und Sprachförder- und Testverfahren, die in den 

Projekten entwickelt und evaluiert wurden, zielten dabei auf Kinder ohne und mit 

Migrationshintergrund. Bundesweit waren in der zweiten Laufzeit (2012ï2015/16) 15 

Projekte an FiSS beteiligt, die den Elementar- und Schulbereich adressierten. Der 

Transfer von erfolgreich abgewickelten Verfahren in die Praxis wird nun im Anschluss in 

acht weiteren Projekten begleitet (Laufzeit 2016-2018), um die Anwendung dieser 

Verfahren nachhaltig sicherstellen zu können. 

Das Engagement der Länder und Kommunen im Bereich der Sprachförderung bei 

Kindern wird von der Bundesregierung mit dem Programm ĂSprach-Kitas: Weil Sprache 

der Schl¿ssel zur Welt istñ unterst¿tzt.88 Mit diesem Programm fördert das BMFSFJ die 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. 

Das Programm richtet sich hauptsächlich an Kitas, die von einem überdurchschnittlich 

hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden. 

Dabei baut es auf den erfolgreichen Ansªtzen des Programms ĂSchwerpunkt-Kitas 

Sprache & Integrationñ (2011-2015) auf und entwickelt diese fort. Durch zusätzliche 

Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachlicher Bildung erhalten die Kitas eine 

personelle Verstärkung. Zusätzlich finanziert das Programm ĂSprach-Kitasñ eine 

Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den 

Sprach-Kitas unterstützt. Sie qualifiziert die Fachkräfte innerhalb eines Verbunds von 10 

bis 15 sog. Sprach-Kitas. Von 2016 bis 2019 stellt der Bund jährlich bis zu 100 Mio. ú für 

die Umsetzung des Programms zur Verfügung. Damit können bis rund 3.700 zusätzliche 

halbe Fachkraftstellen in den Kitas und in der Fachberatung geschaffen werden. 

Zur Verbesserung der Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung haben die 

Bundesregierung (BMBF und BMFSFJ) und die Länder (Kultusministerkonferenz [KMK] 

und Jugend- und Familienministerkonferenz [JFMK]) 2012 die gemeinsame Initiative 

ĂBildung durch Sprache und Schrift (BiSS)ñ vereinbart, die im Jahr 2013 startete.89 Mit 

diesem siebenjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramm soll die sprachliche 

                                                

87 Weitere Informationen: http://www.fiss-bmbf.uni-hamburg.de/ (Zugriff am 30.06.2016). 

88 Weitere Informationen: http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/ (Zugriff am 30.06.2016). 

89 Weitere Informationen: http://www.biss-sprachbildung.de/ (Zugriff am 30.06.2016). 

http://www.fiss-bmbf.uni-hamburg.de/
http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/
http://www.biss-sprachbildung.de/
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Bildung von Kindern insgesamt verbessert werden. Ziel des Forschungs- und 

Entwicklungsprogramms ist es, Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung vom 

Kindergarten bis zum Schulabschluss optimal zu fördern. In Verbünden aus 

Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen Erfahrungen ausgetauscht und 

abgestimmte Maßnahmen der Sprachbildung umgesetzt werden. Die Verfahren und 

Instrumente zur Sprachförderung und -diagnostik sowie zur Leseförderung werden in ihrer 

Wirkung und Effizienz überprüft und weiterentwickelt. Darüber hinaus unterstützt das 

Programm die erforderliche Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher sowie 

der Lehrkräfte in diesem Bereich. 

 

1.2 Schulische Sprachförderung 

Für alle Kinder und Jugendlichen sind ihre sprachlichen Kompetenzen eine wesentliche 

Voraussetzung für Bildungserfolg. Übereinstimmend stellten Bildungsstudien immer 

wieder den Zusammenhang von Bildungserfolg, Sprachkompetenzen und 

Sprachförderung her und zeigten, dass insbesondere Kinder und Jugendliche aus 

zugewanderten Familien in Deutschland aufgrund oft unzureichender Kenntnisse der 

deutschen Sprache in der Schule benachteiligt sind. Je sicherer und umfassender Kinder 

und Jugendliche Deutsch beherrschen, desto bessere Bildungs- und Teilhabechancen 

haben sie. Vorhandene Kompetenzen in den Herkunftssprachen werden im 

Bildungssystem noch zu selten berücksichtigt bzw. gefördert. Die Sprachförderung in 

Deutsch stellt in Fortsetzung der Angebote im Elementarbereich einen Schwerpunkt 

pädagogischer Arbeit im schulischen Kontext dar. Sie bekommt zusätzliches Gewicht 

angesichts der verstärkten Zuwanderung von Kindern und Jugendlichen ohne deutsche 

Sprachkenntnisse. Aus Sicht der Beauftragten ist es ein herausragendes integrations- und 

bildungspolitisches Ziel, Kinder und Jugendliche möglichst frühzeitig und durchgängig im 

gesamten Bildungsverlauf sprachlich zu fördern und dabei auch die vielfach vorhandene 

Mehrsprachigkeit zu berücksichtigen. 

Obgleich deutlich intensivere Anstrengungen unternommen werden, Kinder bereits in den 

freiwillig zu nutzenden Angeboten im System der FBBE sprachlich zu fördern, kommen 

immer noch viele Kinder mit zu geringen deutschen Sprachkompetenzen in die 

Grundschulen. So stellt der Bericht ĂBildung in Deutschland 2016ñ fest, dass bei 22 % 
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aller Kinder vor der Einschulung ein Sprachförderbedarf besteht.90 Die mangelnden 

sprachlichen Kompetenzen im Deutschen führen bei nahezu jedem zehnten Kind zu einer 

verspäteten Einschulung. Bei Kindern, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, sind hier 

zumeist niedrigere Wortschatzkompetenzen maßgeblich.91 Es wird deutlich, dass sich 

sprachliche Defizite bei Kindern mit Migrationshintergrund von Anfang an nachteilig auf 

den Bildungsverlauf auswirken. Sie sind zu Beginn und während der Schulzeit ein 

wesentlicher nachteilig wirkender Faktor in der schwierigeren Lernausgangssituation, die 

außerdem dadurch gekennzeichnet ist, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufiger 

von Risikolagen betroffen sind und ihre Eltern im Durchschnitt niedrigere 

Bildungsabschlüsse haben.  

Es sind keine länderübergreifenden Daten zur Anzahl von Schülerinnen und Schülern 

verfügbar, die zu Beginn ihrer Schullaufbahn und während ihrer Schulzeit Sprachdefizite 

aufweisen und eine Sprachförderung erhalten. Ebenso gibt es gegenwärtig kein 

einheitliches Instrument zur Erfassung des Bedarfs, welches bundesweit in allen Ländern 

bei allen Kindern im Vorschulalter bzw. am Übergang zur Grundschule zur Anwendung 

käme und vergleichbare Daten liefern könnte.92 Die vorhandene Vielfalt der Instrumente 

ist einerseits Ausdruck eines großen Engagements, offenbart andererseits aber zugleich 

deutlich das Fehlen gemeinsamer Qualitätsstandards. Es muss festgestellt werden, dass 

die Verfahren zwischen den Ländern variieren und formal wenig standardisiert sind.93 

Auch bei den Angeboten zur Sprachförderung gehen die Länder jeweils eigene Wege. 

Bundesweit repräsentative Erhebungen zum Umfang und zur Art der Sprachförderung 

liegen nicht vor. Eine Bestandsaufnahme auf Grundlage einer Länderabfrage, die sich 

jedoch auf die Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen bezieht, 

gibt eine Studie des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache 

in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Lehrerinnenbildung der Universität zu Köln.94 

                                                

90 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Abb. C5-3A, 

Bielefeld 2016, S. 251 f. 

91 Ebd. sowie S. 173. 

92 Vgl. 10. Lagebericht, S. 37 ff. Es wurde berichtet, dass bundesweit insgesamt 100 verschiedene 

diagnostische Verfahren vor oder zum Einschulungszeitpunkt genutzt werden. In der 

Grundschulzeit kommen in den Ländern 57 Tests zum Einsatz. 

93 Vgl. Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache / Zentrum für 

Lehrerinnenbildung der Universität zu Köln (Hrsg.): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im 

deutschen Schulsystem, Köln 2015. 

94 Ebd. 
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Demnach ist in den Ländern ein breites Angebotsspektrum vorhanden, das nach Alter und 

Bildungsetappe differenzierte Formen der Beschulung und der Sprachförderung enthält. 

Die Angebote richten sich i.d.R. an alle Kinder, deren Sprachkenntnisse nicht für den 

Besuch einer Regelklasse ausreichen. Diese Kinder besuchen beispielsweise in Bayern 

Übergangsklassen oder Deutschförderklassen, in Hamburg Basisklassen oder 

Intensivklassen in Hessen.95 Dieses Angebot an Vorbereitungsklassen ist aufgrund der 

vermehrten Zuwanderung zwischen 2010 und 2016 um das 20fache ausgebaut worden.96 

Die wenigen zugänglichen Informationen verdeutlichen, dass die Länder in den letzten 

Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um Kinder und Jugendliche mit 

Sprachdefiziten in das Schulsystem zu integrieren. Zur Beurteilung der Lage muss jedoch 

festgestellt werden, dass bezüglich der in den Ländern entwickelten Modelle keine 

vollständigen Daten zur Verbreitung und Wirkung der Maßnahmen verfügbar sind. Daher 

ist es aus Sicht der Beauftragten erforderlich, die Datenbasis für eine bessere Planbarkeit 

und Steuerung schulischer Angebote sowie den effizienteren Einsatz von Ressourcen zu 

verbessern. 

Des Weiteren ist es notwendig, die bestehenden organisatorischen Modelle an Kitas und 

Schulen wissenschaftlich zu evaluieren und bestehende erfolgreiche Ansätze in die Breite 

zu tragen. Wichtige Beiträge in diesem Sinne können von der im Jahr 2013 gestarteten 

Initiative BiSS des BMBF, BMFSFJ, der KMK und JFMK erwartet werden. In bundesweit 

über 100 regionalen Verbünden, die sich aus Akteuren bzw. Institutionen aller 

Bildungsetappen (Elementarstufe, Primar- und Sekundarschulbereich) zusammensetzen, 

werden in unterschiedlichen Handlungsfeldern (Diagnostik, Sprachförderung, Evaluation, 

Qualifizierung usw.) Erfahrungen gesammelt, wissenschaftlich ausgewertet und 

weiterentwickelt. Die Initiatoren wollen mit der Initiative die durchgängige Förderung von 

Kindern und Jugendlichen in den zentralen sprachlichen Kompetenzbereichen vom 

Beginn der institutionellen Betreuung bis zum Ende der Sekundarstufe I wirksamer 

gestalten können. Mit dem expliziten Hinweis auf das Erfordernis, Deutsch als vorrangige 

Sprache im Bildungssystem zu fördern, zählt die gezielte Förderung mehrsprachiger 

Kompetenzen bzw. die Förderung der Erstsprachen mehrsprachig aufwachsender Kinder 

folglich nicht zu den Zielen von BiSS. Im Fokus steht vielmehr die Förderung von Deutsch 

als Bildungs- und Unterrichtssprache unter der Berücksichtigung, dass Kindern Deutsch 

als Zweit- oder gar Drittsprache vermittelt wird.97 

                                                

95 Vgl. dazu eine Übersicht zu den Angeboten ausgewählter Länder in: Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, S. 187 f. 

96 Ebd. 

97 Für weitere Informationen siehe: http://www.biss-sprachbildung.de/ (Zugriff am 01.07.2016). 

http://www.biss-sprachbildung.de/
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Die Mehrsprachigkeit und deren gesellschaftliche wie auch individuelle Potenziale sind 

allerdings Gegenstand der Forschungsförderung des BMBF im Bereich ĂSprachliche 

Bildung und Mehrsprachigkeitñ. Ziel dieses Forschungsschwerpunkts im BMBF-

Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung ist es, Wissen über 

erfolgreiche Prozesse der Entwicklung von Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 

sowie in Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I zu erarbeiten und 

bereitzustellen. Untersucht werden mehrsprachige Biografien, mehrsprachige 

Interaktionen sowie Interventionen. Aus den Ergebnissen werden Empfehlungen für die 

Bildungspolitik und -praxis abgeleitet.98 

Die Qualität der schulischen Sprachförderung hängt entscheidend von der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung der Lehrkräfte ab. In diesem Sinne haben die Länder bereits 2008 für die 

Lehrerbildung beschlossen, dass hinsichtlich der Fachdidaktik für Deutsch ein 

mehrsprachenorientierter Deutschunterricht und der Zweitspracherwerb (insbesondere 

Schriftspracherwerb und zunehmend fachbezogenes Sprachhandeln im Unterricht) 

inhaltlich zu berücksichtigen sind.99 Demnach soll das Kompetenzprofil der Studierenden 

f¿r die Primarstufe Ăeinen differenzierten Einblick in die Entwicklung und Fºrderung 

kognitiver, sozialer und emotionaler Fähigkeiten sowie der Sprachkompetenz und der 

Kommunikationsfªhigkeit von Kindernñ beinhalten. Zu den Studieninhalten zählen u.a. 

Aspekte interkultureller Bildung, Spracherwerb und Sprachförderung, Herkunftssprachen, 

Familiensprachen, Mehrsprachigkeit. Grundschullehrkräfte sollen die Mehrsprachigkeit 

der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und Deutsch als Zweitsprache vermitteln 

können. 

 

1.3 Herausforderungen 

Zu den Herausforderungen im Bildungswesen zählt, dass entsprechend dem gestiegenen 

Bedarf an Sprachförderangeboten im Kontext von Kita und Schule für diesen Bereich 

qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt und auch aus- bzw. weitergebildet 

werden müssen. Die Beauftragte hält es dabei weiterhin für erforderlich, dass 

                                                

98 Der Forschungsschwerpunkt hat eine Laufzeit von 2013 bis 2020 für zwei Förderperioden. 

Weitere Informationen unter: https://www.kombi.uni-hamburg.de/ (Zugriff am 01.07.2016). 

99 Vgl. Kultusministerkonferenz: Ländergemeinsame Anforderungen für die Fachwissenschaften 

und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung, Beschluss vom 16.10.2008 in der Fassung vom 

16.09.2010. 
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entsprechende Basisqualifikationen für alle angehenden Lehrkräfte vermittelt werden und 

eine Profilbildung zumindest in den sprachsensiblen Fächern verbindlich wird. Dies 

entspricht den Ergebnissen einer Studie des Mercator-Instituts für Sprachförderung und 

Deutsch als Zweitsprache, die zeigt, dass die Hochschulregelungen zu den 

Anforderungen an die angehenden Lehrkräfte und die Studieninhalte in den Ländern sehr 

unterschiedlich ausfallen.100 

Im Zuge der neuen Zuwanderung von Kindern und Jugendlichen, die dringend über 

Deutschförderangebote in die schulische Bildung integriert werden müssen, hat auch 

diese Aufgabe weiter an Bedeutung gewonnen. Überdies sollte aus Sicht der 

Beauftragten die bei vielen Kindern und Jugendlichen vorhandene Mehrsprachigkeit als 

besondere Fähigkeit und Ressource grundsätzlich angemessener gefördert werden.  

 

1.4 Integrationskurse 

Die Integrationskurse standen im Berichtszeitraum aufgrund der hohen Einwanderungs- 

und Flüchtlingszahlen vermehrt im Fokus der Aufmerksamkeit. Im Folgenden werden 

neben der Inanspruchnahme der Kurse insbesondere die seit Mitte 2014 ï dem Zeitpunkt 

der Vorlage des 10. Lageberichtes der Beauftragten ï erfolgten rechtlichen Neuerungen 

sowie zentrale Diskussionspunkte im Zusammenhang mit den Integrationskursen 

aufgezeigt. 

 

1.4.1 Teilnehmerkreis 

1.4.1.1 Teilnahmeberechtigungen und neue Kursteilnehmende 

Nachdem bereits im Jahr 2013 bei den ausgestellten Teilnahmeberechtigungen der 

höchste Stand seit Einführung der Integrationskurse im Jahr 2005 erreicht worden war, ist 

ihre Zahl in den vergangenen beiden Jahren erneut deutlich angestiegen. So wurden im 

Jahr 2014 211.321 und im Jahr 2015 283.404 neue Teilnahmeberechtigungen ausgestellt. 

Dies bedeutet einen Anstieg von 2013 auf 2015 um 69,2 %. Dieser Anstieg beruht auf 

einer verstärkten Neuzuwanderung insbesondere aus den EU-Mitgliedstaaten und von 

                                                

100 Vgl. Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache (Hrsg.): 

Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an deutschen Schulen: Was leistet die 

Lehrerbildung?, Köln 2014. 
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Flüchtlingen. 

Im Jahr 2014 haben 142.439 Personen einen Integrationskurs neu begonnen (siehe 

Abbildung 7).101 Mehr als die Hälfte von ihnen, nämlich 80.015 oder 56,2 %, waren bereits 

länger in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer, Unionsbürgerinnen und -

bürger sowie Deutsche. Hier zeigt sich die verstärkte Zuwanderung aus den EU-

Mitgliedstaaten, denn 65.620 der neuen Kursteilnehmenden waren Staatsangehörige 

eines EU-Mitgliedstaates. Dies entspricht einem Anteil von 46,1 % aller neuen 

Kursteilnehmenden. 

 

Abbildung 7: Neue Kursteilnehmende in den Jahren 2005 bis 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Integrationskursgeschäftsstatistik 2015 

  

                                                

101 Die Differenz zwischen ausgestellten Teilnahmeberechtigungen und neuen Kursteilnehmenden 

ergibt sich u.a. daraus, dass sowohl der Teilnahmeanspruch auf einen Integrationskurs als auch 

die Zulassung im Rahmen freier Kursplätze bislang zwei Jahre gültig waren und somit der 

Kursbeginn im Laufe der zweijährigen Gültigkeit der Teilnahmeberechtigung erfolgen konnte. Diese 

Frist ist durch das Integrationsgesetz nunmehr auf ein Jahr verkürzt worden (s. dazu Unterkapitel 

II.1.4.4.5). Zudem führen gegen Ende eines Jahres ausgestellte Teilnahmeberechtigungen vielfach 

nicht mehr im gleichen Jahr zum Kursbeginn. 

130.728 

117.954 
121.275 
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Im Jahr 2015 haben 179.398 Personen einen Integrationskurs neu begonnen (siehe 

Abbildung 7). Dies ist ein Anstieg um ca. 26 % gegenüber dem Vorjahr. Mit 75.017 

Personen lag der Anteil der Staatsangehörigen von EU-Mitgliedstaaten an allen neuen 

Kursteilnehmenden jedoch nur noch bei 41,8 %. Hingegen stieg die Zahl der neu 

zugewanderten Drittstaatsangehörigen mit einem Rechtsanspruch auf 

Integrationskursteilnahme von 44.246 im Jahr 2014 auf 69.420 im Jahr 2015 und 

umfasste damit einen Anteil von 38,7 % aller neuen Kursteilnehmenden im Jahr 2015. Der 

Anstieg beruht insbesondere auf der steigenden Zahl der anerkannten Flüchtlinge gemäß 

§ 25 Abs. 1 und 2 sowie § 23 Abs. 2 AufenthG, die über einen Rechtsanspruch auf 

Kursteilnahme verfügen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bislang nur ein nicht 

näher zu beziffernder Teil der Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, 

bereits einen Integrationskurs besucht.102 Dieser Entwicklung entspricht, dass 2015 

erstmals Syrerinnen und Syrer mit Abstand die größte Gruppe der neuen 

Kursteilnehmenden stellten. Zudem hat sich die Zahl der neuen Kursteilnehmenden aus 

dem Irak ï auf deutlich niedrigerem Niveau ï verdoppelt. Von den Unionsbürgerinnen und 

-bürgern unter den neuen Kursteilnehmenden stammten wie bereits in den vergangenen 

Jahren die meisten aus Polen. Die Zahl der türkischen neuen Kursteilnehmenden ist 

hingegen weiter rückläufig. Eine Übersicht der neuen Kursteilnehmenden nach den zehn 

häufigsten Staatsangehörigkeiten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

  

                                                

102 2015 wurden 476.649 Asylanträge gestellt. Wenn man davon ausgeht, dass rund die Hälfte 

dieser Anträge positiv beschieden wird, lässt sich das Potential an möglichen 

Integrationskursteilnehmenden mit Rechtsanspruch auf Kursteilnahme abschätzen. Konkrete 

Zahlen zur Kursteilnahme sowohl von anerkannten Flüchtlingen als auch Asylbewerberinnen und -

bewerber mit guter Bleibeperspektive stehen derzeit nicht zur Verfügung, da diese seitens des 

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) technisch voraussichtlich erst Ende 2016 

getrennt erfasst werden können. 
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Tabelle 4: Neue Kursteilnehmende in den Jahren 2014 und 2015 nach den 

häufigsten Staatsangehörigkeiten 

  2014 2015 

Rang absolut prozentual Rang absolut prozentual 

1 Syrien 12.883 9,0 % 2 34.514 19,2 % 

2 Polen 15.372 10,8 % 1 15.744 8,8 % 

3 Rumänien 11.674 8,2 % 3 15.389 8,6 % 

4 Bulgarien 8.859 6,2 % 4 11.829 6,6 % 

5 Italien 6.842 4,8 % 6 7.965 4,4 % 

6 Türkei 8.067 5,7 % 5 7.254 4,0 % 

7 Griechenland 5.386 3,8 % 7 5.152 2,9 % 

8 Irak 2.137 1,5 % 18 4.307 2,4 % 

9 Spanien 4.773 3,4 % 8 4.273 2,4 % 

10 Ungarn 3.559 2,5 % 10 3.904 2,2 % 

Sonstige Staatsangehörige 60.771 42,7 %  66.399 37,0 % 

Summe 140.323 98,5 %  176.730 98,5 % 

Zuzüglich Spätaussiedler 2.116 1,5 %  2.668 1,5 % 

Insgesamt 142.439 100,0 %  179.398 100,0 % 

Quelle: Integrationsgeschäftsstatistik für das Jahr 2015 

 

1.4.1.2 Freiwillige Kursteilnahme und Teilnahmeverpflichtungen 

Mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2011 liegt der Anteil der freiwillig an den 

Integrationskursen Teilnehmenden seit Einführung der Integrationskurse immer über dem 

derer, die zur Kursteilnahme verpflichtet103 werden. Besonders deutlich zeigte sich das im 

Jahr 2014, als mit 62,3 % bzw. 88.769 Personen ein neuer Höchststand bei den 

                                                

103 Zur Kursteilnahme durch die Ausländerbehörde verpflichtet werden bislang Neuzugewanderte 

nach § 44a Abs. 1 Nr. 1 AufenthG sowie bereits länger in Deutschland lebende Ausländerinnen 

und Ausländer nach § 44a Abs. 1 Nr. 3 AufenthG. Darüber hinaus können gemäß § 44a Abs. 1 

Nr. 2 oder Satz 3 AufenthG Leistungsbeziehende nach Sozialgesetzbuch II durch den Träger der 

Grundsicherung zur Kursteilnahme verpflichtet werden. Nach Inkrafttreten des 

Integrationsgesetzes können darüber hinaus ab dem 01.01.2017 auch bestimmte 

Flüchtlingsgruppen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, zur 

Kursteilnahme verpflichtet werden (s. dazu Unterkapitel III.4.6). 
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freiwilligen Kursteilnahmen erreicht wurde. Dies erklärt sich insbesondere aus der hohen 

Zahl der kursbesuchenden Unionsbürgerinnen und -bürger, die lediglich im Rahmen freier 

Kursplätze an den Integrationskursen teilnehmen und auch nicht zur Teilnahme 

verpflichtet werden können. Im Jahr 2015 ist der Anteil der freiwillig einen Integrationskurs 

Besuchenden zwar gesunken, er ist mit 56,7 % bzw. 101.668 Personen aber immer noch 

sehr hoch. Nach den Unionsbürgerinnen und -bürgern bildeten bereits länger in 

Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer die zweitgrößte Gruppe der freiwillig 

Teilnehmenden. Mit 10.802 Personen stellten sie im Jahr 2014 7,6 % aller neuen 

Kursteilnehmenden und im Jahr 2015 mit 11.968 Personen 6,7 %. Die drittgrößte Gruppe 

der freiwillig Teilnehmenden stellten Neuzugewanderte mit 6.638 Personen im Jahr 2014 

und 8.864 Personen im Jahr 2015 (4,7 % bzw. 4,9 % aller neuen Kursteilnehmenden). 

Schließlich besuchten 2014 3.593 und 2015 3.151 deutsche Staatsangehörige freiwillig 

einen Integrationskurs (2,5 % bzw. 1,8 % aller neuen Kursteilnehmenden). 

Die Zahl der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die einen Integrationskurs 

begonnen haben, ist in den vergangenen zwei Jahren erstmals seit 2006 wieder 

gestiegen, nämlich auf 2.116 Personen im Jahr 2014 und 2.668 Personen im Jahr 2015. 

Dies entspricht einem Anteil von je 1,5 % aller neuen Kursteilnehmenden in den beiden 

Jahren. Dieser Anstieg hängt vermutlich mit dem am 14.09.2013 in Kraft getretenen 

Zehnten Gesetz zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes zusammen, mit dem die 

Zusammenführung von Spätaussiedlerfamilien erleichtert wurde.104 

Die steigende Zahl der anerkannten Schutzberechtigten schlägt sich auch in der Zahl der 

zur Kursteilnahme verpflichteten neuen Kursteilnehmenden nieder. So wurden im Jahr 

2014 37.608 Neuzugewanderte, die sich noch nicht auf einfache Art in deutscher Sprache 

verständigen konnten, von der Ausländerbehörde zur Kursteilnahme verpflichtet (26,4 % 

aller neuen Kursteilnehmenden). Im Jahr 2015 stieg ihre Zahl um 61 % auf nunmehr 

60.556 Personen und machte damit 33,8 % aller neuen Kursteilnehmenden aus. Die Zahl 

der durch die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Kursteilnahme 

verpflichteten Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) II ist hingegen seit 

2012 stabil und lag 2014 bei 14.799 Personen (10,4 % aller neuen Kursteilnehmenden) 

und 2015 bei 15.802 Personen (8,8 % aller neuen Kursteilnehmenden). Ebenso verharrt 

die Zahl der von den Ausländerbehörden zur Kursteilnahme verpflichteten bereits länger 

in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer mit 1.263 Personen im Jahr 

2014 und 1.372 Personen im Jahr 2015 auf niedrigem Niveau (0,9 % bzw. 0,8 % aller 

neuen Kursteilnehmenden).  

                                                

104 Ausführlicher dazu 10. Lagebericht, Kapitel II 3.1.2. 
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1.4.1.3 Ausweitung der Teilnahmemöglichkeiten 

Die im 10. Lagebericht dargestellte Entwicklung,105 wonach in den Jahren 2012 und 2013 

der Trend der vergangenen Jahre gebrochen wurde, dass die Integrationskurse durch den 

hohen Anteil an bereits länger in Deutschland lebenden Kursteilnehmenden vor allem 

einen bedeutenden Beitrag zur nachholenden Integration leisten, hat sich in diesem 

Berichtszeitraum fortgesetzt: Es haben auch 2014 und 2015 deutlich mehr 

Neuzugewanderte als bereits länger in Deutschland lebende Ausländerinnen und 

Ausländer an den Integrationskursen teilgenommen. Dies ist vor allem auf die verstärkte 

Neuzuwanderung aus den EU-Mitgliedstaaten und aus den (Bürger-)Kriegsregionen des 

Nahen und Mittleren Ostens sowie Afrikas zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, 

dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. 

Bereits 2013/2014 hatte es eine politische Diskussion über eine Ausweitung der 

Möglichkeiten zur Teilnahme an Integrationskursen gegeben.106 Diese wurde vor dem 

Hintergrund der ab Sommer 2015 stark gestiegenen Flüchtlingszahlen intensiver. 

Allgemeiner Konsens war, dass im Interesse einer möglichst schnellen Integration ein 

möglichst frühzeitiger Zugang zur Deutschsprachförderung erfolgen solle. Im September 

2015 forderte die Beauftragte in einem Eckpunktepapier zur Integration von Flüchtlingen, 

die Integrationskurse Ăf¿r Asylbewerber und Geduldete mit Bleibeperspektive sofort zu 

öffnen und die erforderlichen Mittel vom Bund bereitzustellen. (é) Bereits in den 

Erstaufnahme-Einrichtungen sollen erste Sprachmodule angeboten werden, mit denen 

sich Flüchtlinge im Alltag verständigen können und in denen sie auch erste Kenntnisse 

über unser Land erwerben.ñ107  

Da sich im Spätsommer/Herbst 2015 abzeichnete, dass ein Großteil der Flüchtlinge 

längerfristig, wenn nicht sogar dauerhaft in Deutschland bleiben würde und zugleich die 

Asylverfahrensdauer aufgrund der hohen Antragszahlen anstieg, sollte ihnen ein 

frühzeitiger Zugang zur Deutschsprachförderung ermöglicht werden. Dementsprechend 

erhielten mit Inkrafttreten des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes zum 24.10.2015 

gemäß § 44 Abs. 4 Satz 2 AufenthG Asylsuchende, bei denen ein rechtmäßiger und 

dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist, im Rahmen freier Kursplätze einen Zugang zu den 

Integrationskursen. Als Asylsuchende mit einer guten Bleibeperspektive werden demnach 

Asylbewerberinnen und -bewerber verstanden, die aus einem Land mit einer hohen 

                                                

105 Vgl. 10. Lagebericht, Kapitel II 3.1.3. 

106 Vgl. ebd. 

107 Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: Menschlich, ehrlich, 

gerecht ï Eckpunkte für eine integrative Flüchtlingspolitik in Deutschland, 21.09.2015, S. 2. Das 

Papier ist unter https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2015-09-

21-eckpunkte.html abrufbar. 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2015-09-21-eckpunkte.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Allgemein/2015-09-21-eckpunkte.html
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Anerkennungsquote kommen oder bei denen eine belastbare Prognose für einen 

erfolgreichen Asylantrag besteht. Die Gesamtschutzquote ist der Anteil aller 

Asylanerkennungen, Gewährungen von Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz sowie 

Feststellungen eines Abschiebeverbotes innerhalb eines Zeitraums bezogen auf die 

Gesamtzahl der Entscheidungen des BAMF im betreffenden Zeitraum. In diese 

Gesamtzahl der Entscheidungen gehen die Dublin-Fälle ein. Eine entsprechende 

Gesamtschutzquote erfüllen derzeit die Länder Eritrea, Irak, Iran und Syrien und seit dem 

01.08.2016 auch Somalia.108 Afghaninnen und Afghanen z.B. zählen nach dieser 

Berechnung derzeit nicht zu den Asylbewerberinnen und -bewerbern mit guter 

Bleibeperspektive, weil die Gesamtschutzquote zu Afghanistan unter 50 % liegt. Die 

Beauftragte plädiert auch deshalb dafür, dass die um die Dublin-Verfahren bereinigte 

Gesamtschutzquote zugrunde gelegt wird. Dann hätten afghanische Asylsuchende, die 

erfahrungsgemäß lange Zeit im Bundesgebiet verbleiben, derzeit Zugang zu den 

Integrationskursen noch während des Asylverfahrens.109 Mit der Verordnung zum 

Integrationsgesetz110 wurde Asylsuchenden mit guter Bleibeperspektive zudem ein 

vorrangiger Zugang zu den Integrationskursen im Rahmen verfügbarer Kursplätze 

eingeräumt (§ 5 Abs. 4 Nr. 5 IntV). Damit soll laut Verordnungsbegründung sichergestellt 

werden, dass im Steuerungsfall, also wenn aufgrund begrenzter Ressourcen die Zahl der 

freien Kursplätze limitiert werden muss, Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter 

Bleibeperspektive auf jeden Fall einen Kursplatz erhalten. Nach Angaben des BMI lagen 

zum 01.07.2016 rund 250.000 Anträge dieser Zielgruppe auf Zulassung zum 

Integrationskurs vor. ĂAufgrund des hohen Antragsvolumens kommt es hier derzeit zu 

einer Bearbeitungsdauer von bis zu acht Wochen.ñ111 

Darüber hinaus wurden die Integrationskurse auch für Ausländerinnen und Ausländer 

geöffnet, die eine Duldung aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen oder 

bei erheblichem öffentlichem Interesse nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG oder eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG besitzen.112 Bei Letzteren handelt es sich 

                                                

108 Asylsuchende aus den genannten Ländern dürfen noch in keinen anderen EU-Mitgliedstaat 

einen Asylantrag gestellt haben oder nach der Dublin III-Verordnung zur Antragstellung in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat verpflichtet sein. Ist dies der Fall, erhalten sie keine Zulassung zum 

Integrationskurs. In der Praxis kann diese Prüfung zu einer deutlichen Verzögerung bei der 

Zulassung zum Integrationskurs führen. Asylsuchende, bei denen eine Überstellung in den nach 

Dublin III-Verordnung eigentlich zuständigen EU-Mitgliedstaat nicht mehr möglich ist, erhalten 

allerdings eine Zulassung zum Integrationskurs. 

109 Vgl. dazu auch Kapitel III 3. 

110 Vgl. Verordnung zum Integrationsgesetz vom 31.07.2016, in: BGBl 2016, Teil I, Nr. 39. 

111 Antwort des Bundesministeriums des Innern auf eine Schriftliche Frage von MdB Pothmer, DIE 

GRÜNEN, vom 30.06.2016. 

112 Vgl. Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015, in: BGBl 2015, Teil I, Nr. 40. 
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um vormals vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer, bei denen auf nicht absehbare Zeit 

ein Ausreisehindernis besteht. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass viele von ihnen 

dauerhaft in Deutschland bleiben und ihren Aufenthalt oft auch rechtlich verfestigen 

können. Laut Gesetzesbegründung sollen mit dem somit bereits während des laufenden 

Asylverfahrens möglichen Deutschspracherwerb die Integrationschancen erhöht und 

unnötige Folgekosten vermieden werden. 

Die Beauftragte begrüßt die Öffnung der Integrationskurse zumindest für Asylsuchende 

mit guter Bleibeperspektive und Geduldete. Aus ihrer Sicht hat diese integrationspolitisch 

als Fortschritt zu bewertende Öffnung durch das Integrationsgesetz allerdings eine 

Annäherung an die Verpflichtungsmöglichkeiten bei bisherigen Zielgruppen des 

Integrationskurssystems erfahren. So können ab 01.01.2017 arbeitsfähige, aber nicht 

erwerbstätige erwachsene Asylbewerberinnen und -bewerber sowie Geduldete nach § 

60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG und Inhaberinnen und Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25 Abs. 5 AufenthG, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) beziehen, zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet werden (§ 44a 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AufentG i.V. mit § 5b Abs. 1 AsylbLG). Kommen diese 

Personengruppen ihrer Teilnahmeverpflichtung aus von ihnen zu vertretenden Gründen 

nicht nach, indem sie entweder einen zumutbaren Integrationskurs nicht aufnehmen oder 

nicht ordnungsgemäß an ihm teilnehmen, verwirken sie ihren Anspruch auf Leistungen 

nach den §§ 2, 3 und 6 AsylbLG (§ 5b Abs. 2 AsylbLG). Laut Gesetzesbegründung gilt 

dabei die Kursaufnahme als verweigert, wenn z.B. Ădie oder der Leistungsberechtigte es 

nach Verpflichtung zur Kursteilnahme schuldhaft unterlässt, sich fristgerecht bei einem 

Kursträger anzumelden, und ihre oder seine Teilnahmeberechtigung verfallen lªsstñ.113 

Die Leistungskürzung tritt allerdings nicht ein, wenn die leistungsberechtigte Person einen 

wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegt und nachweist. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Berechtigungen grundsätzlich für ein Jahr (früher zwei Jahre) Gültigkeit aufweisen. Nach 

Einschätzung der Beauftragten ist die Umsetzung dieser Regelung in der Praxis genau zu 

beobachten, da von Integrationskursträgern aktuell immer wieder darauf hingewiesen 

wird, dass potenzielle Kursteilnehmende bei der Kursanmeldung eine abgelaufene 

Teilnahmeberechtigung vorlegen, da sie entweder die Frist nicht verstanden oder andere 

Dinge, wie z.B. die Suche nach noch auf der Flucht befindlichen Familienangehörigen 

oder nach einem Kita- oder Schulplatz für die Kinder, als vorrangig erachtet haben. 

                                                

113 Ebd., S. 44. 
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Grundsätzlich zeigt sich aber eine hohe Teilnahmebereitschaft, wie zum Beispiel das 

große Interesse an den vorübergehend von der Bundesagentur für Arbeit angebotenen 

Einstiegskursen belegt.114  

Aus Sicht der Beauftragten setzt die vorgesehene Verpflichtung von Asylsuchenden, 

Geduldeten nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufentG und Inhaberinnen und Inhabern einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG zur Kursteilnahme das quantitativ und 

qualitativ ausreichendes Kursangebot voraus, das bereits jetzt bundesweit ï mit 

Ausnahme weniger Bedarfsregionen ï erreicht wird. Darüber hinaus setzt die 

Verpflichtung durch die für die Durchführung des AsylbLG zuständige kommunale Stelle 

nach Ansicht der Beauftragten voraus, dass diese Stelle alle notwendigen Informationen 

über die im Zuständigkeitsbereich verfügbaren Kursplätze vor Ort hat. Nur dann kann in 

der praktischen Umsetzung beurteilt werden, ob Leistungsempfangende einer 

Verpflichtung überhaupt nachkommen können oder ob eine Verpflichtung bereits 

deswegen vorübergehend ausscheiden muss, weil andere bevorrechtigte oder vorrangig 

zu berücksichtigende Teilnahmeberechtigte alle verfügbaren Kursplätze vor Ort belegen. 

Asylsuchende, die einen Kurs infolge eines mangelnden Angebots nicht antreten können, 

trifft kein Verschulden an der Fristversäumnis, so dass eine Leistungsverkürzung in 

diesem Fall ausscheidet. 

Die in § 5b Abs. 2 AsylbLG vorgesehene Sanktion entspricht der Leistungseinschränkung 

nach § 1a Abs. 2 AsylbLG für vollziehbar ausreisepflichtige Personen, für die ein 

Ausreisetermin und eine Ausreisemöglichkeit feststehen.115 Darüber hinaus kann im Falle 

einer Sanktion bei Asylbewerberinnen und -bewerbern mit guter Bleibeperspektive die 

Kürzung ihrer Leistungen zum Lebensunterhalt stärker ausfallen, als bei Beziehern von 

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II, die gegen eine Verpflichtung des 

Jobcenters zur Kursteilnahme verstoßen.116 Die Beauftragte begrüßt hingegen die 

vorgesehene Ausnahme von der Sanktionierung, da viele Schutzsuchende infolge der 

                                                

114 Die Bundesagentur für Arbeit hat beginnend am 24.10.2015 und befristet bis zum 31.12.2015 

(letztmöglicher Termin für einen Kursbeginn) für Asylbewerberinnen und -bewerber mit guter 

Bleibeperspektive Deutschsprachkurse mit maximal 320 Unterrichtsstunden angeboten. 

115 Vgl. Gesetzeswortlaut § 5b Abs. 2 Satz 1 und § 1a Abs. 2 Satz 1 AsylbLG. 

116 Während nach § 31a Abs. 1 SGB II in der ersten Stufe 30 % des maßgebenden Regelbedarfs 

bei einer Pflichtverletzung gemindert werden, führt die hiesige Regelung nach Einschätzung der 

Beauftragten allein durch den Wegfall des nachrangig zu Sachleistungen zu leistenden Barbetrags 

in Höhe von 135 ú nach § 3 Abs. 1 AsylbLG zu einer Kürzung von 38,1 % der Regelleistung für 

eine alleinstehende Person (364 ú). Darüber hinaus würden nur noch eingeschränkte Leistungen 

für Unterkunft und Ernährung erbracht. 
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Fluchterfahrungen traumatisiert sind und/oder unter Lern- und 

Konzentrationsschwierigkeiten leiden und von ihnen insofern ein Kursbesuch nicht 

verlangt werden kann. 

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Integrationsgesetz117 darauf 

hingewiesen, dass das derzeitige Angebot an Integrationskursen bei Weitem nicht die 

Nachfrage deckt und aufseiten der Fl¿chtlinge eine Ă¿berwªltigende Motivationñ118 zum 

Deutschlernen besteht. Entsprechend hat sich auch die Beauftragte geäußert. Ebenso 

verwiesen die Wohlfahrtsverbände in ihren Stellungnahmen zum Integrationsgesetz 

angesichts ihrer Erfahrungen aus der Beratungsarbeit darauf, dass Integrationsangebote 

in aller Regel gerne und freiwillig in Anspruch genommen würden. Aus ihrer Sicht besteht 

deshalb keine Notwendigkeit, Ăeine Grundlage f¿r Sanktionen bei Nichtteilnahme zu 

schaffen, noch bevor genügend Angebote zur Verfügung stehen. Wie die oft 

monatelangen Wartezeiten zeigen, bleibt die Zahl tatsächlich erreichbarer Angebote 

derzeit weit hinter dem Bedarf zur¿ck.ñ119 Zur besseren Steuerung der Kurskapazitäten 

hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein neues Instrument entwickelt. 

Mit dem sog. Transparenzcockpit werden bis auf Kreisebene Angebot und Nachfrage 

nach Integrationskursen festgestellt und prognostiziert. So können frühzeitig 

Handlungsbedarfe erkannt und ggf. gegengesteuert werden. Bis auf einige, wenige Kreise 

im ländlichen Raum, sog. Bedarfsregionen, kann die gestiegene Kursnachfrage bewältigt 

werden, so dass ein bundesweites Angebotsdefizit an Integrationskursen nicht besteht. 

Die durchschnittliche Wartezeit zwischen der Ausstellung des Berechtigungsscheins und 

dem tatsächlichen Kursbeginn beträgt im Bundesdurchschnitt derzeit 55 Tage. 

Neben der Verpflichtung von Asylsuchenden mit guter Bleibeperspektive und Geduldeten 

zum Integrationskurs ist mit Inkrafttreten des Integrationsgesetzes auch eine 

Teilnahmeverpflichtung von Ausländerinnen und Ausländern mit einer 

                                                

117 Vgl. Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf eines Integrationsgesetzes, BR-Drs. 266/16 

vom 17.06.2016. 

118 Ebd., S. 18. 

119 Stellungnahme des Deutschen Caritasverbands zum Regierungsentwurf für ein 

Integrationsgesetz (BT-Drs. 18/8615) vom 10.06.2016, S. 5. In diesem Sinne auch Stellungnahme 

der Diakonie Deutschland ï Evangelischer Bundesverband zum Referentenentwurf eines 

Integrationsgesetzes und zum Referentenentwurf einer Verordnung zum Integrationsgesetz vom 

03.05.2016, S. 2 und Stellungnahme des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums 

des Innern zu einem Integrationsgesetz vom 29.04.2016 und zu einer Verordnung zum 

Integrationsgesetz vom 29.04.2016 vom 03.05.2016. 
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Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 AufenthG ï also Asylberechtigten, GFK-

Flüchtlingen und subsidiär Geschützen ï möglich, wenn sie bereits einfache deutsche 

Sprachkenntnisse (A 1-Niveau GER) besitzen.120 Nach Einschätzung der Beauftragten 

wird dieser neue Verpflichtungstatbestand voraussichtlich nur auf eine kleine Gruppe der 

Inhaber dieser Aufenthaltstitel Anwendung finden, weil der Großteil von ihnen 

voraussichtlich über die neuen o.g. Regelungen in § 5b AsylbLG bzw. § 44a Abs. 1 Nr. 4 

AufenthG zur Kursteilnahme verpflichtet wird. Sie sieht in der Neuregelung gleichwohl 

eine Schlechterstellung der Asylberechtigten und international Schutzberechtigten 

gegenüber anderen Ausländerinnen und Ausländern mit Teilnahmeanspruch. Denn 

Letztere werden nur dann zur Kursteilnahme verpflichtet, wenn sie sich nicht auf einfache 

Art in deutscher Sprache verständigen können. 

In seiner Stellungnahme zum Integrationsgesetz hat der Bundesrat sich zudem dafür 

ausgesprochen, weiteren Migrantengruppen den Zugang zu Integrationskursen zu 

ermöglichen und zu erleichtern.121 Dabei verwies er seinen Beschluss vom 19.12.2013, 

mit dem die Einführung eines Anspruchs auf Integrationskursteilnahme von 

Unionsbürgerinnen und -bürgern sowie Ausländerinnen und Ausländern mit einer 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Gründen nach 

den §§ 22, 23 Abs. 1, 23a, 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 oder 25a AufenthG gefordert 

wurde, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender Natur.122 Auch die Beauftragte 

plädiert seit Langem für einen Rechtsanspruch auf Kursteilnahme für Unionsbürgerinnen 

und -bürger sowie Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln nach §§ 23a, 25 Abs. 3, 25 

Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 sowie 25a Abs. 2 AufenthG.123 

Vor dem Hintergrund, dass die Asylverfahren von Personen mit guter oder offensichtlich 

schlechter Bleibeperspektive beim BAMF vorrangig bearbeitet wurden und damit 

Antragstellende aus Ländern, die nicht zu diesen beiden Gruppen zählen, häufig längere 

Asylverfahren durchlaufen müssen, diese Personen aber gleichzeitig die Zeit des 

Asylverfahrens für Deutschspracherwerb und die Vermittlung von grundlegenden Werten 

                                                

120 Diese Vorschrift ist als Ermessensregelung in § 44a Abs. 1 Satz 7 AufenthG formuliert. 

121 Vgl. Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf eines Integrationsgesetzes, a.a.O., S.18.  

122 Vgl. Gesetzesantrag des Landes Schleswig-Holstein: Entwurf eines Gesetzes zur Öffnung der 

Integrationskurse für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, Ausländerinnen und Ausländer mit 

humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Aufenthaltserlaubnissen sowie für Flüchtlinge im 

laufenden Asylverfahren und Geduldete, BR-Drs. 756/13 vom 05.11.2013. 

123 Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel II 5.2.1.1; 9. Lagebericht, Kapitel III 3.3; 10. Lagebericht, Kapitel 

II 3.1.3. 
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sowie gleichzeitig aber auch für eine Rückkehrvorbereitung nutzen sollen, verständigte 

sich der Koalitionsausschuss in seinem Eckpunktepapier Integrationsgesetz vom 

13.04.2016 darauf Ăzu prüfen, ob und ggf. wie ein Orientierungsangebot rechtlich 

verankert werden kann, so dass Personen im Asylverfahren unabhängig von ihrer 

Bleibeperspektive Fördermaßnahmen erhalten können, sofern sie nicht aus einem 

sicheren Herkunftsstaat stammenñ.124 Zur Umsetzung dieses Prüfauftrags führt das BAMF 

in der zweiten Jahreshªlfte 2016 ein ĂModellprojekt zur Erstorientierung und 

Wertevermittlung f¿r Asylbewerberñ durch. ¦bergreifendes Ziel der Kurse ist es, 

Asylbewerberinnen und -bewerber, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, Ăin ihren 

speziellen Lebenssituationen zu unterst¿tzenñ.125 Dazu sollen sie landeskundliches 

Wissen zur Erstorientierung verbunden mit einfachen Deutschkenntnissen erwerben. Die 

Kurse beruhen auf dem im Jahr 2013 vom Land Bayern in Zusammenarbeit mit dem 

BAMF entwickelten und seitdem in Bayern durchgeführten und in der Praxis bewährtem 

Konzept ĂErstorientierung und Deutsch lernen f¿r Asylbewerberñ.126 Sie sollen in 

mindestens zwei verschiedenen Aufnahmeeinrichtungen und/oder Sammelunterkünften je 

Bundesland und in deutscher Sprache durchgeführt werden. Das Konzept umfasst die 

Module ĂAlltag in Deutschlandñ, ĂArbeitñ, ĂEinkaufenñ, ĂGesundheit/Medizinische 

Versorgungñ, ĂKindergarten/Schuleñ, ĂMediennutzung in Deutschlandñ, ĂOrientierung vor 

Ort/Verkehr/Mobilitªtñ, ĂSitten und Gebrªuche in Deutschland/Lokale Besonderheitenñ, 

ĂSprechen ¿ber sich und andere Personen/Soziale Kontakteñ, ĂWohnenñ sowie ĂWerte 

und Zusammenarbeitñ. Jeder Kurs umfasst 300 Unterrichtseinheiten ¨ 45 Minuten und 

besteht aus sechs Modulen, wobei das Modul ĂWerte und Zusammenlebenñ verpflichtend 

behandelt werden muss. Im Rahmen des Modellprojekts sollen alle Bundesländer das 

erweiterte Kurskonzept kennenlernen, Ăum es gegebenenfalls k¿nftig selbst zu nutzenñ.127 

Seit August 2016 wird das Pilotprojekt an mehreren Standorten in 13 Bundesländern 

durchgeführt und seit September 2016 werden die ersten Unterrichtseinheiten erteilt. 

                                                

124 Beide Zitate aus dem Koalitionsausschuss vom 13.04.2016: Eckpunkte Integrationsgesetz, 

6. Prüfpunkt: Orientierungskurse, S. 2, im Internet abrufbar unter: http://www.nds-fluerat.org/wp-

content/uploads/2016/04/Eckpunkte_Integrationsgesetz.pdf.  

125 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration / Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge: Erstorientierung und Deutsch lernen für Asylbewerber in Bayern, März 

2016, S. 5, im Internet abrufbar unter: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/konzept-

kurse-asylbewerber.pdf?__blob=publicationFile.  

126 Siehe ebd. 

127 Öffentliche Bekanntmachung des BAMF zur Ausschreibung von Fördermitteln für 

ĂModellprojekte zur Erstorientierung und Wertevermittlung f¿r Asylbewerberñ, S. 1, im Internet 

abzurufen unter: 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/ErstorientierungskurseAsylbewerber/ausschreibung

-erstorientierung-node.html.  

http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2016/04/Eckpunkte_Integrationsgesetz.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2016/04/Eckpunkte_Integrationsgesetz.pdf
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/konzept-kurse-asylbewerber.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/konzept-kurse-asylbewerber.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/ErstorientierungskurseAsylbewerber/ausschreibung-erstorientierung-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/ErstorientierungskurseAsylbewerber/ausschreibung-erstorientierung-node.html
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Erste Erfahrungen zeigen, dass dort, wo die Träger des Erstorientierungsangebots 

zugleich Betreiber der Flüchtlingsunterkünfte sind, eine Kinderbetreuung organisiert und 

damit ein hoher Frauenanteil in den Kursen erzielt wird. Zudem ist das BAMF im 

Gespräch mit den Ländern, um eine Verstetigung des Erstorientierungsangebots und eine 

Einfügung der Maßnahme in die Integrationskonzepte der Länder zu gewährleisten. Die 

Beauftragte begrüßt, dass für Asylbewerberinnen und -bewerber ohne gute 

Bleibeperspektive ein Erstorientierungsangebot bereitgestellt wird. Sie hätte sich jedoch 

gewünscht, dass ein solches bundesfinanziertes Kursangebot schneller flächendeckend 

eingeführt wird, damit auch Asylsuchende aus anderen Ländern als Eritrea, Irak, Iran, 

Syrien oder Somalia bereits während ihres Asylverfahrens Zugang zu einem solchen 

Angebot haben. Denn in der Praxis führt die Regelung, dass nur Asylsuchende mit guter 

Bleibeperspektive frühzeitig die Teilnahme an Integrationskursen möglich ist, zu 

Unverständnis. Darüber hinaus sollte aus Sicht der Beauftragten während des 

Modellprojekts geprüft werden, ob die vorgesehenen Kursinhalte und ihre Vermittlung in 

deutscher Sprache an Personen, die sich erst kurze Zeit in Deutschland aufhalten, den 

Bedürfnissen der Zielgruppen entsprechen. 

 

1.4.2 Bedarfsgerechtes Angebot 

1.4.2.1 Kursarten 

Die im letzten Lagebericht dargestellte Entwicklung,128 dass der Anteil der neuen 

Kursteilnehmenden, die einen allgemeinen Integrationskurs besuchen, beständig steigt, 

hat im Jahr 2014 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, als 113.879 Personen an einem 

solchen Kurs teilnahmen. Dies entsprach einem Anteil von 79,9 % der neuen 

Kursteilnehmenden und war der höchste Wert seit Einführung der Integrationskurse. Im 

Jahr 2015 ist zwar die absolute Zahl der neuen Kursteilnehmenden, die einen 

allgemeinen Integrationskurs besuchten, weiter auf nunmehr 139.729 Personen 

gestiegen, ihr Anteil hat sich mit 77,9 % aber wieder leicht verringert. Dies lag vor allem 

an der deutlich gestiegenen Zahl der neuen Kursteilnehmenden, die einen 

Alphabetisierungskurs besuchten. Ihre Zahl stieg von 13.154 Personen bzw. 9,2 % im 

Jahr 2014 auf 22.089 Personen bzw. 12,3 % im Jahr 2015, der höchsten Zahl seit 

Einführung der Integrationskurse im Jahr 2005. Weiterhin kontinuierlich steigt auch die 

Zahl der neuen Teilnehmenden an Jugendintegrationskursen. Sie lag 2014 bei 5.292 

Personen bzw. 3,7 % und 2015 bei 7.470 Personen bzw. 4,2 % und erreichte damit 

                                                

128 Vgl. 10. Lagebericht, Kapitel II 3.2. 
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ebenfalls den höchsten Teilnehmerstand seit Einführung der Integrationskurse. Gleiches 

gilt, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, für die Intensivkurse, die 2014 von 728 

Personen und 2015 von 1.000 Personen besucht wurden (dies entspricht einem Anteil 

von 0,5 % bzw. 0,6 % aller neuen Kursteilnehmenden). Rückläufig ist hingegen die Zahl 

der neuen Teilnehmenden an Eltern- und Frauenintegrationskursen. Sie lag im Jahr 2014 

bei 8.561 bzw. 6,0 % und sank im Jahr 2015 auf 8.422 bzw. 4,7 %. Unverändert ist die 

Zahl der neuen Teilnehmenden an einem Förderkurs, die in beiden Jahren des 

Berichtszeitraums bei je 199 Personen bzw. 0,1 % lag. Das Angebot sonstiger 

Integrationskurse, zu denen z.B. Integrationskurse für Gehörlose zählen, wurde im Jahr 

2014 von 626 Personen und im Jahr 2015 von 489 Personen wahrgenommen. Dies 

entsprach einem Anteil von 0,4 % bzw. 0,3 % aller neuen Kursteilnehmenden.  

Die genannten Zahlen machen deutlich, dass trotz der grundsätzlichen Tendenz zu 

allgemeinen Integrationskursen etwa jeder vierte neue Kursteilnehmer einen 

zielgruppenspezifischen Kurs besucht. Die auch im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und 

SPD129 geforderte Differenzierung des Kursangebots nach Zielgruppen erscheint aus 

Sicht der Beauftragten gerade in Anbetracht der aktuellen sehr heterogenen 

Kursteilnehmenden sinnvoll, um einem möglichst großen Teil der Kursteilnehmenden den 

im Sinne des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) erfolgreichen Kursabschluss ï das 

Erreichen des Niveaus B1 GER ï zu ermöglichen. Denn angesichts von bildungsnahen 

und bildungsfernen Kursteilnehmenden, noch nicht Alphabetisierten und nicht in 

lateinischer Sprache Alphabetisierten, schnell in den Arbeitsmarkt Strebenden und noch 

mit ihren Fluchterfahrungen Kämpfenden, nicht mehr schulpflichtigen Jugendlichen und 

lernungewohnten Älteren wird deutlich, dass unterschiedliche Zielgruppenkonzepte 

dringend erforderlich sind.  

Das BAMF führt derzeit mehrere neue Maßnahmen der Deutschsprachförderung für diese 

Gruppen durch und erprobt neue Modelle. So wird aktuell ein Modellprojekt für 

Zweitschriftlerner, also für Personen, die ausschließlich in einer nicht auf dem lateinischen 

Alphabet basierenden Schriftsprache alphabetisiert sind, durchgeführt. Zudem werden im 

Rahmen des ĂGesamtprogramms Spracheñ die Integrationskurse mit der 

berufsbezogenen Deutschsprachförderung zu einem gemeinsamen System ausgebaut, 

durch das eine modulare Deutschsprachförderung für unterschiedliche Zielgruppen von 

der Erstalphabetisierung bis zum Sprachniveau C 2 möglich ist.130  

                                                

129 Vgl. Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 

18. Legislaturperiode, Berlin 2013, S. 107. 

130 Zum ĂGesamtprogramm Spracheñ vgl. auch Kapitel II.1.5.3. 
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Die veränderte Zusammensetzung der Einwanderung nach Deutschland mit einem 

stärkeren männlichen Anteil spiegelt sich auch im Geschlechterverhältnis der 

Integrationskursteilnehmenden wider. Die Zahl der Migrantinnen in den Kursen ist deutlich 

rückläufig und sank von ca. 60 % im vergangenen Berichtszeitraum über 56,6 % im Jahr 

2014 auf 50,8 % im Jahr 2015. Besonders häufig besuchen Frauen allgemeine 

Integrationskurse (78,6 %), Alphabetisierungs- (10 %) sowie Eltern- und 

Frauenintegrationskurse (7,3 %). Es steht zu vermuten, dass mehr männliche Flüchtlinge 

an den Kursen teilnehmen. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen des 

Integrationsgesetzes bei der Zulassung von Kursteilnehmenden im Rahmen freier 

Kursplätze folgender Passus in die Integrationskursverordnung (IntV) aufgenommen 

worden: ĂEine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an den Integrationskursen ist 

sicherzustellenñ (Ä 5Abs. 2 IntV). 

 

1.4.2.2 Integrationskursbegleitende Kinderbetreuung 

Dass der Zielgruppe von Asylbewerberinnen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden ist, 

erscheint unter verschiedenen Gesichtspunkten nachvollziehbar. So berichten 

Integrationskursträger und Kommunen, dass Asylbewerberinnen teilweise deshalb nicht 

an Integrationskursen teilnehmen, weil sie sich zuerst um die Familie, insbesondere die 

Kinder, kümmern und örtliche Kinderbetreuungsangebote nicht verfügbar seien oder eine 

Trennung von der Mutter nach Fluchterfahrung erschwert sei. Auch wurde geschildert, 

dass Asylbewerberinnen in den Gemeinschaftsunterkünften, in denen es an 

verschließbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten fehlt, auf die Habseligkeiten aufpassen, 

während die Männer zum Sprachkurs gehen, um damit ihre Arbeitsmarktchancen zu 

erhöhen. Zudem erschwert eine fehlende kursortnahe Kinderbetreuung während der 

Integrationskurse die Teilnahme geflüchteter Frauen an den Sprachkursen. Daher ist für 

Kurse der berufsbezogenen Deutschsprachförderung erstmals geregelt, dass 

Kinderbetreuung, subsidiär zu den Regelangeboten, von Kursträgern vermittelt oder bei 

mindestens drei betreuungsbedürftigen Kindern selbst angeboten werden soll (§ 10 

Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung). 

Im Bereich Integrationskurse hatte das BMI zum 30.09.2014 unter Verweis auf den seit 

01.08.2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom 

vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, die optionale Möglichkeit des 

Bezugs von Betreuungsgeld und die rückläufige Zahl der betreuten Kinder während der 

Integrationskurse die bis dahin bestehende Möglichkeit der integrationskursbegleitenden 
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Kinderbetreuung abgeschafft.131 Diese Maßnahme verfolgte das Ziel der gemeinsamen 

Früherziehung der Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern mit Kindern aus der 

Aufnahmegesellschaft und sollte damit der Integration sowohl der Kinder als auch deren 

Eltern dienen. Die Beauftragte hat sich mehrfach für die Beibehaltung einer 

integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung und ï nach der Öffnung der 

Integrationskurse für Asylbewerberinnen und -bewerber ï für die Wiedereinführung eines 

solchen Angebots eingesetzt. Die Beauftragte vermutet, dass durch den Zuzug von 

Asylbewerberinnen und -bewerbern mit kleinen Kindern ein höherer Bedarf an 

integrationskursbegleitender Kinderbetreuung besteht. Die Teilnahme junger Eltern und 

insbesondere von Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern am Integrationskurs hänge 

mitunter entscheidend davon ab, ob eine Betreuung der Kinder während des Kurses 

sichergestellt sei. Das zeigen etwa auch die Erfahrungsberichte vieler ehrenamtlicher 

Helferinnen und Helfer, die Kinderbetreuung bei ehrenamtlichen Deutschkursen anbieten. 

Ab Januar 2017 wird auf Grund eines neuen Erlasses des BMI ein subsidiäres 

Kinderbetreuungsangebot wiedereingeführt. Demzufolge wird das BAMF Teilnehmende 

eines Integrationskurses durch ein Kinderbetreuungsangebot unterstützen, wenn ihr Kind 

der Betreuung bedarf und kein örtliches Betreuungsangebot gewährleistet werden kann, 

das einen zeitnahen Kursbeginn erlaubt. Ein solches subsidiäres Betreuungsangebot soll 

im Bedarfsfall unabhängig von der Zahl der zu betreuenden Kinder unterstützt werden. 

Für die integrationskursbegleitende Kinderbetreuung werden im kommenden Jahr 

10 Mio. ú, je hälftig aus den Etats des BMI und des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), bereitstehen. Die Einzelheiten der Regelung 

werden derzeit zwischen den beteiligten Bundesministerien abgestimmt. Die Beauftragte 

begrüßt die Wiedereinführung einer kursbegleitenden Kinderbetreuung ausdrücklich. Sie 

wird die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung in der Praxis beobachten. 

 

1.4.2.3 Einsatz digitaler Medien 

Wie bereits in den letzten Lageberichten dargestellt, wurden im Rahmen des Nationalen 

Aktionsplans Integration Onlinekurse als Möglichkeit eines orts- und zeitunabhängigen 

Lernangebots ergänzend zu den bestehenden Integrationskursen identifiziert.132 Durch die 

stark steigende Nachfrage nach Integrationskursplätzen infolge der aktuellen 

                                                

131 Vgl. dazu ausführlich 10. Lagebericht, Kapitel II 3.2. 

132 Vgl. 9. Lagebericht, Kapitel III 3.3, und 10. Lagebericht, Kapitel II 3.2 
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Einwanderung wird der Einsatz digitaler Medien in den Integrationskursen nach 

mehrjährigen Vorüberlegungen nunmehr konkretisiert. Die Etablierung eines reinen 

Onlinekurses ist nach Einschätzung eines vom BAMF 2012 eingerichteten 

Expertengremiums (AG Onlinekurs) Ăsprachdidaktisch und sozialintegrativ (é) nicht 

zielf¿hrend, technisch sehr schwer umsetzbar und kostenmªÇig kaum kalkulierbarñ.133 

Alternativ wird das BAMF in der zweiten Jahreshälfte 2016 in einem Integrationskurs den 

Einsatz von Ăblended learningñ erproben und bei Erfolg weiter in die Fläche tragen. In 

einem Ăblended-learning-Kursñ werden Kursinhalte in Onlinephasen ausgelagert, die mit 

dem Präsenzunterricht verzahnt sind. Mehrere Institutionen haben entsprechende 

Angebote entwickelt und bieten sie zur Nutzung außerhalb der Integrationskurse bereits 

seit geraumer Zeit an.134 Darüber hinaus startet das BAMF ebenfalls in der zweiten 

Jahreshälfte 2016 ein Modellprojekt, in dem Lernerfolg, Umsetzungsmodalitäten und 

Praktikabilitªt von Ăvirtuellen Klassenzimmernñ erprobt werden sollen. Bei einem 

Ăvirtuellen Klassenzimmerñ befinden sich Teilnehmende und Lehrkraft physisch an 

verschiedenen Orten, können jedoch mittels einer eigens dafür entwickelten Software 

über ihre PCs oder Laptops in Echtzeit miteinander kommunizieren. Nach Einschätzung 

von BMI und BAMF könnte damit in Zukunft das Zustandekommen von Integrationskursen 

insbesondere im ländlichen Raum erleichtert werden. Schließlich wird derzeit die 

Aufnahme der Lernplattform Ăich-will-deutsch-lernenñ des Deutschen 

Volkshochschulverbands (DVV) als kurstragendes Lehrwerk in den Integrationskursen 

geprüft. Als niedrigschwellige Deutschlern-Angebote für Flüchtlinge haben das BAMF, die 

Bundesagentur für Arbeit, das Goethe-Institut und der Bayerische Rundfunk die 

Sprachlern-App ĂAnkommenñ, die auch eine Reihe von landeskundlichen Informationen 

sowie Informationen zum Asylverfahren bereithält, und der DVV, gefördert vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Sprachlern-App ĂEinstieg Deutschñ 

entwickelt. 

Ebenfalls mit Blick auf die neue große Zielgruppe in den Integrationskursen, die 

Flüchtlinge, und nicht zuletzt als eine Reaktion auf die Ereignisse in der Silvesternacht 

2015 in Köln wird der Orientierungskurs als zweiter Bestandteil des Integrationskurses 

inhaltlich und im Umfang erweitert. Er soll künftig schwerpunktmäßig Inhalte zur 

Wertevermittlung, insbesondere zur Gleichstellung von Frauen und Männern, enthalten. 

                                                

133 Bundesministerium des Innern / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Evaluation Nationaler 

Aktionsplan Integration, Bericht zum Dialogforum 7 ĂSprache ï Integrationskurseñ, Berlin 2016. 

134 So das Goethe-Institut, der Deutsche Volkshochschulverband und der Hueber Verlag. 
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Dazu wurde mit dem Integrationsgesetz sein Umfang von 60 auf 100 Unterrichtseinheiten 

aufgestockt (§ 12 Abs. 1 Satz 1 IntV). Im Auftrag des BAMF hat die Landeszentrale für 

politische Bildung Baden-Württemberg ein inhaltlich entsprechend überarbeitetes Konzept 

für den Orientierungskurs erarbeitet, das derzeit der Bewertungskommission vorliegt. Das 

überarbeitete Curriculum soll bis Januar 2017 fertiggestellt sein.135 

 

1.4.3 Kursabschluss 

Im Jahr 2014 haben 84.538 Personen einen Integrationskurs absolviert. 89.049 Personen 

haben an der Sprachpr¿fung ĂDeutsch-Test f¿r Zuwandererñ (DTZ) teilgenommen, dies ist 

der niedrigste Wert seit 2008, von ihnen waren 17.294 Kurswiederholer.136 Von allen 

Prüfungsteilnehmenden haben 50.697 das B1-Niveau erreicht und damit den 

Integrationskurs im Sinne des AufenthG erfolgreich abgeschlossen. Dies entspricht einem 

Anteil von 56,9 % aller Prüfungsteilnehmenden. 30.716 der Prüfungsteilnehmenden 

(34,5 %) haben das Niveau A2 erreicht und 7.636 Personen (8,6 %) sind unter dem 

Niveau A2 geblieben. 

Im Jahr 2015 ist die Zahl der Absolventinnen und Absolventen eines Integrationskurses 

auf 98.582 anstiegen. 114.091 Personen haben an der abschließenden Sprachprüfung 

teilgenommen. Von diesen wiederum haben 69.002 die B1-Prüfung bestanden. Somit 

haben 60,5 % der Pr¿fungsteilnehmenden Ăausreichendeñ Deutschsprachkenntnisse 

erworben, die z.B. Voraussetzung für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis sind 

(§ 9 Abs. 2 Nr. 7 AufenthG). Bezogen auf Statusgruppen erreichen Unionsbürgerinnen 

und -bürger sowie sog. Altzuwanderinnen und Altzuwanderer am häufigsten das B1-

Niveau.137 36.402 Personen konnten deutsche Sprachkenntnisse auf A2-Niveau 

nachweisen (31,9 %). Unter dem Sprachniveau A2 verblieben 8.687 Personen (7,6 %), 

                                                

135 Eine vorläufige Fassung wurde am 13.10.2016 veröffentlicht. Sie ist unter 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/K

onzepteLeitfaeden/curriculum-orientierungskurs-pdf.htm abrufbar. 

136 In der Gesamtzahl der Prüfungsteilnehmenden sind auch Prüfungswiederholende enthalten, die 

in den Vorjahrszeiträumen erfolglos an der Sprachprüfung teilgenommen haben. Aus diesem 

Grund liegt die Zahl der Teilnehmenden an der Sprachprüfung in der Regel über der Zahl der 

Kursabsolventen eines Jahres. 

137 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Bericht zur Integrationskursstatistik 2015, o.O. 

und o.J., S. 13. Der Bericht ist im Internet abrufbar unter: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Integration/2015-

integrationskursgeschaeftsstatistik-gesamt_bund.pdf?__blob=publicationFile.  

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/curriculum-orientierungskurs-pdf.htm
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/curriculum-orientierungskurs-pdf.htm
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Integration/2015-integrationskursgeschaeftsstatistik-gesamt_bund.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Integration/2015-integrationskursgeschaeftsstatistik-gesamt_bund.pdf?__blob=publicationFile
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davon besonders viele ALG-II-Beziehende sowie zur Kursteilnahme verpflichtete sog. 

Altzuwanderinnen und Altzuwanderer. 

Die Beauftragte begrüßt, dass mehr als die Hälfte der Prüfungsteilnehmenden das 

Sprachniveau B1 erreicht. Es bleibt aus ihrer Sicht aber wünschenswert, dass der 

erfolgreiche Kursabschluss im Sinne des AufenthG noch umfänglicher erreicht wird. Dies 

gilt umso mehr, als die Voraussetzungen für die Erteilung eines unbefristeten 

Aufenthaltstitels ï der Niederlassungserlaubnis ï für Asylberechtigte und anerkannte 

Flüchtlinge durch das Integrationsgesetz sowie für Ehegatten von Deutschen bereits 2013 

erhöht worden sind138 und sich die Lernbedingungen durch die Erhöhung der 

Teilnehmerzahl in allgemeinen Integrationskursen nach Ansicht der Beauftragten 

möglicherweise verschlechtern könnten.139 Derzeit liegt die durchschnittliche 

Teilnehmerzahl deutlich unter der maximalen Kursgröße.140 Die Beauftragte setzt sich 

deshalb auch künftig dafür ein, dass die Qualität der Integrationskurse weiter erhöht wird.  

Wie bereits im letzten Lagebericht dargestellt,141 wird das Sprachniveau B1 umso häufiger 

erreicht, je jünger die Prüfungsteilnehmenden sind.142 So erreichten 2015 von den unter 

30-Jährigen ca. 75 % das B1-Niveau, bei den 45- bis unter 50-Jährigen sinkt die Quote 

bereits auf 48,6 % und bei den über 60-Jährigen liegt sie bei 39,5 %. Proportional 

umgekehrt verhält es sich beim A2-Niveau. Insofern regt die Beauftragte spezielle 

Angebote für ältere Eingewanderte an, um die Chancen dieser Personengruppe zu 

erhöhen, das für einen erfolgreichen Kursabschluss erforderliche Sprachniveau zu 

erreichen. Wenn sich herausstellen sollte, dass ein nicht unerheblicher Teil der 

Teilnehmenden an Alphabetisierungskursen auch nach Ausschöpfung des maximal 

möglichen Stundenkontingents von 1.200 Unterrichtseinheiten noch nicht das 

Sprachniveau B1 erreicht hat, regt die Beauftragte an, für diese Zielgruppe ï neben der 

bestehenden Privilegierung durch höhere Stunden- und geringere Teilnehmerzahl ï über 

                                                

138 Vgl. Kapitel III. 4.6.2 und Kapitel III. 3.2 

139 Vgl. Kapitel II.1.4.4. Mit Trägerrundschreiben 25/16 vom 28.11.2016 hat BAMF den Kursträgern 

mitgeteilt, dass neben der Erhöhung der Höchstteilnehmerzahl in allgemeinen Integrationskursen 

von 20 auf 25 Personen auch die mit Trägerrundschreiben 05/15 vom 06.10.2015 festgesetzte 

Höchstteilnehmerzahl für Integrationskurse für spezielle Zielgruppen um ein Jahr bis Ende 2017 

verlängert wird. 

140 Vgl. Kapitel 1.4.4.4. 

141 Vgl. 10. Lagebericht, Kapitel II 3.3. 

142 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Bericht zur Integrationskursstatistik für das Jahr 

2015, a.a.O., S. 14. 
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eine Absenkung des für einen erfolgreichen Kursabschluss erforderlichen Sprachniveaus 

nachzudenken. Um entsprechende Aussagen treffen zu können, fordert die Beauftragte 

bereits seit Langem, den skalierten Sprachtest DTZ differenziert nach Kursarten 

auszuwerten.143 Bislang erfolgt diese Auswertung lediglich teilnehmerbezogen ohne 

Berücksichtigung der besuchten Kursart. 

Der Orientierungskurs, der zweite Bestandteil des Integrationskurses, wird seit dem 

23.04.2013 durch den skalierten Test ĂLeben in Deutschlandñ abgeschlossen. Im Jahr 

2014 haben 84.912 Personen an diesem Test teilgenommen.144 Von ihnen haben 78.794 

bzw. 92,8 % die Prüfung bestanden. Im Jahr 2015 ist die Zahl der Teilnehmenden am 

Test ĂLeben in Deutschlandñ auf 98.732 gestiegen, von ihnen haben 91.324 bzw. 92,5 % 

den Test bestanden. Im kommenden Berichtszeitraum wird zu beobachten sein, inwieweit 

die inhaltliche und zeitliche Ausweitung des Orientierungskurses Auswirkungen auf den 

Abschlusstest und die Prüfungsergebnisse hat. 

 

1.4.4 Rahmenbedingungen 

1.4.4.1 Haushaltsmittel 

Im Jahr 2014 waren im Regierungsentwurf zunächst 204,077 Mio. ú f¿r die Durchf¿hrung 

der Integrationskurse vorgesehen, die dann im parlamentarischen Haushaltsverfahren auf 

244,077 Mio. ú erhºht wurden. Auch f¿r das Jahr 2015 waren urspr¿nglich 244,077 Mio. ú 

eingestellt, die aufgrund der steigenden Kursnachfrage jedoch in einem 

Nachtragshaushalt um 25 Mio. ú auf 269,077 Mio. ú aufgestockt wurden. Für das 

laufende Jahr wurden die Mittel nochmals erheblich erhöht und es stehen 559,077 Mio. ú 

bereit. Bei dieser Kalkulation stützt das BAMF sich auf die Annahme, dass die 

Kurseintritte sich über das ganze Jahr 2016 verteilen und insofern ein nicht unerheblicher 

Teil der für das Jahr 2016 erwarteten Kurseintritte im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr bzw. 

nur noch bedingt kassenwirksam zu Buche schlagen wird und deshalb die zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel ausreichen werden.145 Hinzu kommt, dass Asylbewerberinnen 

und -bewerber sowie Geduldete ebenso wie Unionsbürgerinnen und -bürger nur im 

Rahmen freier Plätze zu den Kursen zugelassen werden, sodass hier grundsätzlich 

Steuerungsmöglichkeiten bestehen. Vor dem Hintergrund der steigenden 

Teilnehmerzahlen und der finanzwirksamen Änderungen beim Kostenerstattungssatz 

                                                

143 Vgl. 8. Lagebericht, Kapitel 5.2.1.3, und 10. Lagebericht, Kapitel 3.3. 

144 Die Zahl der Teilnehmenden am Orientierungskurstest übersteigt in der Regel die Zahl der 

Kursabsolventen eines Jahres, da an dem ĂLeben in Deutschlandñ-Test auch externe Personen, 

die nicht zuvor einen Integrationskurs besucht haben, sowie Prüfungswiederholer teilnehmen. 

145 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage von MdB Dagdelen 06/153. 
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sowie der integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung ist für 2017 eine weitere 

Erhöhung der Haushaltsmittel um 51 Mio. ú auf dann 610,077 Mio. ú veranschlagt. 

 

1.4.4.2 Situation der Lehrkräfte 

Anknüpfend an die im letzten Lagebericht geschilderte Entwicklung146 war auch in diesem 

Berichtszeitraum ein zentraler Diskussionspunkt die Vergütung der Lehrkräfte. Anlässlich 

des zehnjährigen Bestehens der Integrationskurse forderten die Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft (GEW), der DVV und der Bundesverband der Träger beruflicher 

Bildung (BBB) in einem Positionspapier im Juni 2015 einen sukzessiv steigenden Anteil 

an Festanstellungen von Lehrkräften in Integrationskursen zu qualifikationsadäquaten 

Bedingungen und ein Mindesthonorar für Lehrkräfte von 30 ú pro Unterrichtsstunde.147 

Die Vergütung der Lehrkräfte in den Integrationskursen war erneut mehrfach Gegenstand 

parlamentarischer Anfragen.148  

Mit der deutlich steigenden Kursnachfrage infolge der erhöhten Einwanderung und 

Flüchtlingsaufnahme rückte das Thema noch stärker in den Fokus. Das BAMF reagierte 

auf den ständig steigenden Lehrkräftebedarf in den Integrationskursen mit einer 

Neuregelung der Zulassungskriterien für Lehrkräfte, die ab dem 01.09.2015 in Kraft trat. 

Demnach können nunmehr neben Dozentinnen und Dozenten mit einem erfolgreich 

abgeschlossenen Studium Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache 

auch andere akademische Berufsgruppen, die über ein Mindestmaß an 

Sprachlehrerfahrung bzw. andere Fortbildungen verfügen, direkt als Lehrkräfte in 

Integrationskursen zugelassen werden.149 Um der gestiegenen Nachfrage noch mehr 

Rechnung zu tragen, erfolgte im Oktober 2015, befristet bis zum 31.12.2016, die 

Aussetzung der Pflicht zur Teilnahme an einer Zusatzqualifizierung für diejenigen 

Dozentinnen und Dozenten, die nach den o.g. Zulassungskriterien nicht direkt zugelassen 

werden können. Diese Maßnahmen führten neben der unten geschilderten Erhöhung der 

                                                

146 Vgl. 10. Lagebericht, Kapitel II 3.4. 

147 Vgl. 10 Jahre Integrationskurse. Ein Erfolgssystem ist dringend reformbedürftig. Positionspapier 

von GEW, DVV und BBB, o.O., 16.06.2015, im Internet abzurufen unter: 

https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=29902&token=98b14215b72ea460e32f4a7ef3

b4cdaec96dfb58&sdownload=&n=Positionspapier_GEW-DVV-BBB_10_Jahre_IntV.pdf.  

148 Vgl. Schriftliche Frage MdB Ernst, Fraktion DIE LINKE, vom 29.10.2015; Kleine Anfrage der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Vergütung und Arbeitsbedingungen von Lehrkräften in 

Integrationskursen, BT-Drs. 18/8062 vom 08.04.2016. Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE: 

Arbeitssuchende Lehrerinnen und Lehrer für Integrationskurse, BT-Drs. 18/8388 vom 03.05.2016. 

149 Zu Einzelheiten vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Trägerrundschreiben 02/15 vom 

31.08.2015 und die Matrix ĂZulassungskriterien f¿r Lehrkrªfte in Integrationskursenñ, im Internet 

abrufbar unter: http://www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/lehrkraefte-node.html.  

https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=29902&token=98b14215b72ea460e32f4a7ef3b4cdaec96dfb58&sdownload=&n=Positionspapier_GEW-DVV-BBB_10_Jahre_IntV.pdf
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=29902&token=98b14215b72ea460e32f4a7ef3b4cdaec96dfb58&sdownload=&n=Positionspapier_GEW-DVV-BBB_10_Jahre_IntV.pdf
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/lehrkraefte-node.html
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Lehrkräftevergütung zu einer erheblichen Steigerung der Zulassungszahlen von 

Lehrkräften beim BAMF. Nach der Erhöhung der Lehrkräftevergütung konnten mehr als 

2.600 neue Lehrkräfte für das Integrationskurssystem aktiviert werden. Für eine hohe 

Qualität der Integrationskurse ist es auch Sicht der Beauftragten wesentlich, weiterhin 

über eine ausreichende Zahl adäquat ausgebildeter und motivierter Lehrkräfte verfügen 

zu können. 

Angesichts Ăder aktuellen, sehr dynamischen Entwicklung im Bereich Migration und 

Integrationñ hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags in der 

Bereinigungssitzung vom 12.11.2015 u.a. beschlossen, dass die Bundesregierung die 

Angemessenheit der Lehrkräftevergütung bei Integrationskursen überprüfen und 

Maßnahmen zur ausreichenden Personalgewinnung ergreifen soll.150 Im Mai 2016 hat die 

Bundesregierung dem Haushaltsausschuss dementsprechend einen Bericht Ăzum 

Sachstand und zu Maßnahmen in Bezug auf eine angemessene Lehrkrafthonorierung in 

Integrations- und Sprachkursenñ vorgelegt.151 Darin heiÇt es: ĂWenn es nicht gelingt, 

genügend qualifizierte Lehrkräfte für die unterschiedlichen staatlichen 

Sprachfördermaßnahmen zu gewinnen, wird dies eine frühzeitige Integration von 

Zugewanderten und insbesondere von Flüchtlingen in Deutschland massiv erschweren. 

Dies hätte nicht nur nachteilige Folgen für den Arbeitsmarkt und den Staatshaushalt, 

sondern insbesondere auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft in Deutschland. Eine 

Änderung der finanziellen Rahmenbedingungen im Integrationskurs ist dringend 

erforderlich, um eine angemessene Vergütung von Honorarlehrkräften in 

Integrationskursen erstmals in der Geschichte der Integrationskurse überhaupt zu 

erreichen und diese künftig auch sicherzustellen. Flankierende Maßnahmen, wie 

Erleichterungen bei der Zulassung von Lehrkräften bzw. für das Unterrichten in 

Integrationskursen, scheinen weitgehend ausgereizt und nicht ausreichend, um die 

Attraktivitªt der Lehrtªtigkeit in Integrationskursen auch k¿nftig zu erhalten.ñ152 

Dementsprechend wird im Bericht vorgeschlagen, die Vergütungsgrenze für 

Honorarlehrkräfte in den Integrationskursen auf 35 ú anzuheben und zugelassene 

                                                

150 Vgl. Beschluss des Haushaltsausschusses zu TOP 19, BT-Ausschussdrucksache 2966, 18. 

Legislaturperiode, vom 12.11.2015. 

151 Vgl. Bericht der Bundesregierung an den Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages zum 

Sachstand und zu Maßnahmen in Bezug auf eine angemessene Lehrkrafthonorierung in 

Integrations- und Sprachkursen, BT-Ausschussdrucksache 3139, 18. Wahlperiode, vom 

03.05.2016. 

152 Ebd., S. 27. 



II. Teilhabe und Chancengleichheit in der Einwanderungsgesellschaft 

69 

Integrationskursträger zur Einhaltung dieser Honoraruntergrenze zu verpflichten. Laut 

Bericht läge bei einem Honorarsatz von 35 ú das Monatshonorar einer selbststªndigen 

Lehrkraft bei einem Vollzeit-Integrationskurs mit 25 Wochenstunden bei rund 3.500 ú 

(brutto) und bei 30 Wochenstunden bei rund 4.200 ú (brutto). ĂUm die Trªger in die Lage 

zu versetzen, die Anhebung der Vergütungsuntergrenze auch erbringen zu können, wäre 

perspektivisch eine adäquate Erhöhung des Kostenerstattungssatzes auf bis zu 4,00 ú 

pro Teilnehmer und Unterrichtseinheit erforderlich.ñ153 Dabei geht die Berechnung von 

einer dauerhaften Kursauslastung mit 18 Teilnehmenden aus. Auf der Grundlage dieser 

Vorschläge haben sich die beteiligten Bundesressorts darauf verständigt, mit Wirkung 

zum 01.07.2016 den Kostenerstattungssatz für die Durchführung von Integrationskursen, 

der zum 01.01.2016 bereits von 2,94 ú auf 3,10 ú angehoben worden war, nunmehr in 

einem weiteren Schritt auf 3,90 ú pro Teilnehmenden und Unterrichtseinheit für bis zu 20 

Teilnehmende eines Kursabschnittes zu erhöhen. Ab dem 21. Teilnehmenden eines 

Kursabschnittes werden nur noch 2 ú pro Teilnehmenden und Unterrichtseinheit erstattet. 

Diese Degression erfolgt mit Blick auf die mit dem Integrationsgesetz eingeführte 

Erhöhung der maximalen Kursgröße auf 25 Teilnehmende154 . Parallel dazu wird die 

Vergütungsuntergrenze für Honorarlehrkräfte, deren Einhaltung die Voraussetzung für 

eine mehrjährige Trägerzulassung ist, für alle ab dem 01.07.2016 begonnenen 

Kursmodule von 23 ú155 auf 35 ú angehoben. Mit dieser Erhºhung des 

Kostenerstattungssatzes Ăist seitens des Haushaltsausschusses und des 

Bundesministeriums des Innern die Erwartung verknüpft, dass die Erhöhung direkt der 

Verbesserung der Lehrkräftevergütung zugute kommt. Die zusätzlichen finanziellen Mittel 

stehen ausdr¿cklich f¿r diesen Zweck zu Verf¿gung.ñ156 

Die Beauftragte begrüßt außerordentlich, dass eine grundlegende Verbesserung der 

Situation der Lehrkräfte erfolgt ist. Sie betont seit Langem, dass gut qualifizierte und 

engagierte Lehrkräfte die Voraussetzung für den Erfolg der Integrationskurse sind und 

dafür entsprechende Rahmenbedingungen erforderlich sind. Insofern begrüßt sie 

grundsätzlich die Erhöhung des Honorarsatzes auf 35 ú. Allerdings muss aus ihrer Sicht 

                                                

153 Ebd. 

154 S. dazu Unterkapitel II.1.4.4.4. 

155 Im Zuge der oben erwähnten Erhöhung des Kostenerstattungssatzes von 2,94 ú war zum 

01.01.2016 auch die Vergütungsuntergrenze von 20 ú auf 23 ú angehoben worden. 

156 Zitat und weitere Einzelheiten vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: 

Trägerrundschreiben 12/16 vom 12.07.2016. 
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in der Praxis beobachtet werden, ob die vorgesehene Erhöhung des 

Kostenerstattungssatzes auf 3,90 ú ausreichen wird, den Kurstrªgern ausreichend 

finanzielle Spielräume für die gewünschte und dringend erforderliche Erhöhung des 

Honorarsatzes sowie die ebenfalls gewünschte Festanstellung von Lehrkräften zu geben. 

Obwohl die Kursträger, verglichen mit dem alten System, nach der Neuregelung ab dem 

16. Kursteilnehmenden finanziell besser stehen, könnten nach Einschätzung der 

Beauftragten die 3,90 ú in dem Fall, dass es nicht gelingt, die Kursteilnehmerzahl 

dauerhaft bei 18 Personen zu halten, bei den Kursträgern zu finanziellen Defiziten 

führen.157 Denn von dem Kostenerstattungssatz haben die Kursträger nicht nur die 

Lehrkräftehonorare, sondern auch alle sonstigen Kosten wie Raummieten, Nebenkosten, 

Lehrwerke sowie Sach- und Verwaltungskosten zu finanzieren. Die Neuregelung könnte 

sich besonders für kleinere Träger, die sich auf kleine Kurse für bestimmte Zielgruppen 

spezialisiert haben, als problematisch erweisen, wobei zu berücksichtigen ist, dass für 

bestimmte zielgruppenspezifische Kurse wie Alphabetisierungs- oder 

Jugendintegrationskurse eine Garantievergütung gezahlt wird. Nach der Beauftragten 

vorliegenden Informationen bedarf die Zielgruppe der Flüchtlinge einer höheren Beratung 

seitens der Kursträger vor Aufnahme der Kurse. Zudem berichten Kursträger, dass die 

Zahl der Kursabbrecher aus dieser Zielgruppe relativ hoch ist. Vor diesem Hintergrund 

und um auch künftig eine Trägervielfalt zur Erreichung aller Zielgruppen zu gewährleisten, 

wäre aus Sicht der Beauftragten eine kursbezogene Finanzierung anstelle der bisherigen 

teilnehmerbezogenen Finanzierung wünschenswert. 

 

1.4.4.3 Von Kursteilnehmenden zu leistender Kostenbeitrag 

Die rechtlichen Änderungen seit Herbst 2015 enthalten aus Sicht der Beauftragten einige 

kritische Punkte. Dazu gehört die im Rahmen der Verordnung zum 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz erfolgte Erhöhung des Kostenbeitrags für 

Kursteilnehmende von bislang 1,20 ú je Unterrichtsstunde auf nunmehr 50 % des 

geltenden Kostenerstattungssatzes (§ 9 Abs. 1 Satz 1 IntV). Diese Kopplung hat mit der 

Erhöhung des Kostenerstattungssatzes auf 3,90 ú seit dem 01.07.2016 eine Anhebung 

des Kostenbeitrags auf 1,95 ú pro Unterrichtseinheit zur Folge. Damit kostet ein 

allgemeiner Integrationskurs mit 700 Stunden (600 Stunden Sprachunterricht plus 100 

                                                

157 Der Deutsche Volkhochschulverband (DVV) geht in seiner Kostenkalkulation davon aus, dass 

für eine Erhöhung des Honorarsatzes auf 30 ú eine Anhebung des Kostenerstattungssatzes auf 

mindestens 4,40 ú erforderlich ist. Eine Erhºhung des Kostenerstattungssatzes von 3,10 ú auf 

4,40 ú w¿rde laut Bericht der Bundesregierung Kosten von 75 Mio. ú verursachen. Vgl. Bericht der 

Bundesregierung an den Haushaltsausschuss zur Lehrkräftehonorierung, a.a.O., S. 5 f.  
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Stunden Orientierungskurs) nunmehr 1.365 ú und ein zielgruppenspezifischer Kurs mit 

1.000 bzw. 1.300 Stunden 1.950 ú bzw. 2.535 ú, wobei allerdings jeweils die Hªlfte bei 

erfolgreichem Kursabschluss gemäß § 9 Abs. 6 IntV zurückerstattet werden kann. Der 

Bericht der Bundesregierung an den Haushaltsausschuss zur Lehrkrafthonorierung in 

Integrationskursen weist darauf hin, dass Ăein zu hoher Kostenbeitrag (é) sich als 

Teilnahmehindernis für potentielle Kursteilnehmer, die nicht die Voraussetzungen für eine 

Befreiung vom Kostenbeitrag erf¿llen, erweisenñ158 kann. Von einer Kostenbeitragspflicht 

befreit werden auf Antrag Kursteilnehmende, die Leistungen nach dem SGB II, Hilfe zum 

Lebensunterhalt nach SGB XII oder nach dem AsylbLG beziehen. Darüber hinaus kann 

das BAMF auf Antrag von der Kostenbeitragspflicht befreien, wenn diese für den 

Teilnahmeberechtigten unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände und 

wirtschaftlichen Situation eine unzumutbare Härte darstellen würde. Der Kostenbeitrag 

könnte insbesondere für Geringverdiener, die keine staatlichen Leistungen der 

Grundsicherung (SGB II/SGB XII) beziehen und damit grundsätzlich nicht vom 

Kostenbeitrag befreit werden können, und die nicht unter die Härtefallregelung fallen, eine 

Belastung bedeuten. Aus Sicht der Beauftragten ist die Koppelung von Kostenbeitrag und 

Kostenerstattungssatz dringend aufzuheben und zu der vorherigen Regelung eines 

festgelegten, zu gegebener Zeit ggf. auch anzupassenden Kostenbeitrags 

zurückzukehren, damit die Verbesserung aufseiten der Lehrkrafthonorierung nicht zur 

Verschlechterung aufseiten der Kursteilnehmenden führt. Angesichts der Ausweitung der 

Stundenzahl des Orientierungskurses erfolgt per se schon eine Erhöhung des von den 

Kursteilnehmenden zu leistenden Kostenbeitrags.  

Die Beauftragte bedauert, dass nicht bekannt ist, wie viele Menschen aufgrund des 

Kostenbeitrags nicht an den Kursen teilnehmen (können). Auch veröffentlicht das BAMF 

keine Daten über die Anzahl der Personen, die einen Antrag auf Kostenbefreiung stellen, 

und darüber, wie viele dieser Anträge genehmigt werden. Die Beauftragte geht davon 

aus, dass der Kostenbeitrag für die Gruppe, die trotz eigener Erwerbstätigkeit nur über ein 

mit dem staatlichen Grundsicherungsbedarf vergleichbares oder geringfügig höheres 

Einkommen verfügt, ein Hindernis zur Teilnahme an den Integrationskursen darstellt. Wie 

bereits im letzten Lagebericht regt sie deshalb an, die sog. Härtefallregelung nach § 9 

Abs. 2 Satz 2 IntV, wonach das BAMF Teilnahmeberechtigte von der 

Kostenbeitragspflicht befreien kann, Ăwenn dies f¿r den Teilnahmeberechtigten unter 

                                                

158 Bericht der Bundesregierung an den Haushaltsausschuss zur Lehrkrafthonorierung, a.a.O, S. 6. 
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Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände und wirtschaftlichen Situation eine 

unzumutbare Hªrte darstellen w¿rdeñ, konkreter zu fassen, um mehr Personen mit 

geringem Einkommen die Teilnahme an Integrationskursen zu ermöglichen. Denkbar 

wäre z.B. eine Regelung, wonach Personen, die über ein Einkommen unterhalb der 

Pfändungsgrenze159 verfügen, von der Kostenbeitragspflicht befreit werden. 

 

1.4.4.4 Kursgrößen 

Ebenfalls kritisch sieht die Beauftragte die im Zuge des Integrationsgesetzes erfolgte 

Erhöhung der maximalen Kursgröße von 20 auf 25 Personen (§ 14 Abs. 2 Satz 1 IntV). 

Laut Gesetzesbegr¿ndung erfolgt diese  nderung Ăaus Klarstellungsgr¿nden und zur 

erleichterten und schnelleren Kursauslastungñ.160 Aus Sicht der Beauftragten ist diese 

Regelung sehr problematisch, da eine Ausweitung der maximalen Kursgröße um ein 

Viertel und damit eine Verringerung des Betreuungsschlüssels pädagogisch potentiell 

kontraproduktiv sein kann. Auch der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum 

Integrationsgesetz161 die Erhºhung der maximalen Teilnehmerzahl je Kurs als Ăpotenziell 

qualitªtsminderndñ bezeichnet und deshalb gefordert, diese MaÇnahme nur 

übergangsweise vorzusehen. 

Einer Erhebung des BAMF zufolge, lag im Sommer 2016 die durchschnittliche 

Teilnehmerzahl im allgemeinen Integrationskurs im ersten Sprachkursabschnitt bei 18,3 

Personen inklusive Selbstzahler, davon im Durchschnitt 15,4 Bundesteilnehmende. Das 

BAMF geht davon aus, dass angesichts der hohen Nachfrage die durchschnittlichen 

Teilnehmerzahlen in den Integrationskursen auf rund 18-20 Teilnehmende (ohne 

Selbstzahler) ansteigen werden. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die 

durchschnittliche Teilnehmerzahl deutlich unter der maximalen Kursgröße liegt. 

 

1.4.4.5 Weitere Änderungen 

Mit dem Integrationsgesetz und der Verordnung zum Integrationsgesetz wurden eine 

Reihe weiterer Änderungen der IntV vorgenommen, um ï laut Verordnungsbegründung ï 

die Verfahren im Integrationskurssystem auf die gestiegenen Herausforderungen 

einzustellen.162 Diese werden im Folgenden kurz dargestellt: 

                                                

159 Diese liegt gemäß § 850c Abs. 1 ZPO bei 930 ú/Monat ohne Unterhaltsverpflichtung. 

160 Verordnung zum Integrationsgesetz, a.a.O., Begründung zu Nr. 8 Buchstabe a, S. 15. 

161 Vgl. Stellungnahme des Bundesrats zum Integrationsgesetz, a.a.O., S. 19. 

162 Vgl. Verordnung zum Integrationsgesetz, a.a.O., S. 8. 
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Um den frühzeitigen Deutschspracherwerb zu fördern, wird die Gültigkeit des 

Teilnahmeanspruchs von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt. Auf Betreiben der 

Beauftragten ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen, wenn sich die Ausländerin oder der 

Ausländer bis zu diesem Zeitpunkt aus von ihr/ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht 

anmelden konnte (§ 44 Abs. 2 AufenthG). Analog wird auch die Zulassung zum 

Integrationskurs für Teilnehmende im Rahmen freier Kursplätze von zwei Jahren auf ein 

Jahr verkürzt und eine korrespondierende Ausnahmeregelung eingeführt (§ 5 Abs. 3 

IntV). 

Um die Kursteilnehmenden dazu zu bewegen, den Integrationskurs möglichst schnell und 

zusammenhängend zu absolvieren, erlischt die Gültigkeit der Teilnahmeberechtigung 

nunmehr, wenn die teilnahmeberechtigte Person aus von ihr zu vertretenden Gründen 

nicht spätestens ein Jahr nach Anmeldung beim Integrationskursträger mit dem 

Integrationskurs beginnt oder die Kursteilnahme länger als ein Jahr unterbricht (§ 4 Abs. 1 

Satz 3 IntV). 

Die Frist, innerhalb deren ein Integrationskurs nach der Kursanmeldung beginnen soll, 

wurde von drei Monaten auf sechs Wochen verkürzt (§ 7 Abs. 3 Satz 2 IntV). Auch diese 

Regelung soll einen schnelleren Kursbeginn, insbesondere vor dem Hintergrund der 

Integration in den Arbeitsmarkt, sicherstellen. Für die Beauftragte ist dieses Anliegen zwar 

nachvollziehbar, ihrer Einschätzung nach wird jedoch das Gelingen in Anbetracht der 

derzeit sehr hohen Kursnachfrage in der Praxis davon abhängen, ob dieser Nachfrage ein 

quantitativ und qualitativ entsprechendes Kursangebot gegenübergestellt werden kann. 

Künftig sind Kursträger verpflichtet, ihr Kursangebot sowie verfügbare Kursplätze nach 

den Vorgaben des BAMF im bereits bestehenden Internetportal für die berufliche Aus- 

und Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit (KURSNET) zu veröffentlichen (§ 20 

Abs. 5 IntV).  

Schließlich werden die Befugnisse des BAMF für die Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten der Integrationskursteilnehmenden für die Durchführung eines 

wissenschaftlichen Forschungsvorhabens ausgeweitet. 

 

1.4.5 Perspektiven 

Im elften Jahr ihres Bestehens sind die Integrationskurse großen Herausforderungen 

ausgesetzt. Aufgrund der derzeit hohen und auf absehbare Zeit hoch bleibenden 

Einwanderung und Flüchtlingsaufnahme steigt die Nachfrage nach den Kursen, sodass 

aktuell die zentrale Aufgabe ist, dieser Nachfrage ein quantitativ und qualitativ 

ausreichendes Angebot gegenüberzustellen. Hierzu wurde und wird das 
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Integrationskurssystem durch das BMI konsequent und kontinuierlich weiterentwickelt. 

Nach Einschätzung der Beauftragten bedarf es dazu weiterer Anstrengungen. Oberstes 

Ziel aller Maßnahmen ist, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass möglichst viele 

Kursteilnehmende den Integrationskurs auf dem Niveau B1 abschließen. Bisher erreichen 

knapp zwei Drittel der Kursteilnehmenden, die erstmalig einen Integrationskurs besuchen 

(2015: 65,2 %), dieses für die Aufenthaltsverfestigung geforderte Deutschsprachniveau. 

Die Beauftragte befürchtet, dass durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl je Kurs sich die 

Gruppe derjenigen, die die Anforderungen für die Niederlassungserlaubnis oder 

Daueraufenthaltserlaubnis-EU sowie für die Einbürgerung erfüllen, auch bei einer 

Verpflichtung zum Kursbesuch nach verringern wird. 

Die zunehmende Heterogenität der Kursteilnehmenden erfordert zudem ein entsprechend 

ausdifferenziertes Kursangebot. Hierfür sind die bereits begonnene Evaluierungen und 

Überarbeitung der Kursarten und der Kursinhalte sowie die Entwicklungen neuer Kurse 

durch das BAMF wegweisend. Hier bedarf es nach Einschätzung der Beauftragten 

weiterer Überlegungen zu einer Überprüfung. Um einen Ausbau der Kurskapazitäten in 

absehbarer Zeit realisieren zu können, erscheinen aus Sicht der Beauftragten 

insbesondere folgende Maßnahmen besonders sinnvoll: zum einen die Einrichtung jeweils 

einer unabhängigen, zentralen Stelle in den Kommunen, die über einen Überblick über die 

in der Kommune angebotenen Integrationsmaßnahmen verfügt und diesbezüglich 

Beratungsleistungen erbringen kann, sowie eine Zentralisierung des Einstufungstests für 

die potenziellen neuen Kursteilnehmenden.163 Zum anderen sollte die bisherige 

teilnehmerbezogene Finanzierung überdacht und die Einführung einer kursbezogenen 

Finanzierung erwogen werden.  

Ein wesentliches Ziel der jüngsten rechtlichen Maßnahmen bezüglich der 

Integrationskurse ist ein möglichst zügiger Kursbeginn, um insbesondere die Integration 

von Flüchtlingen frühzeitig zu befördern. Zur Erreichung dieses Zieles wird vermehrt auf 

Verpflichtungs- und Sanktionierungstatbestände gesetzt. Erfahrungen der in der 

Flüchtlings- und Integrationsarbeit Tätigen zeigen jedoch, dass die Motivation zum 

Deutschlernen und zu weiteren Integrationsschritten bei der überwiegenden Zahl der 

Flüchtlinge sehr ausgeprägt ist. Insofern sind aus Sicht der Beauftragten mehr Anreize 

                                                

163 BAMF prüft derzeit in Umsetzung der externen Evaluierung der Integrationskurse die 

Zentralisierung des Einstufungstests in Ankunftszentren. Zur besseren Steuerung des Kurssystems 

und mehr Angebotstransparenz wurde zudem ein Transparenzcockpit eingeführt. Vgl. dazu 

Kapitel 1.4.1.3. In einigen Kommunen gibt es bereits eine entsprechende Stelle. Zur Rolle der 

Landkreise bei der Flüchtlingsintegration, auch bei den Integrationskursen, vgl. Deutscher 

Landkreistag: Landkreise als Anlaufstellen für Flüchtlinge stärken. Positionspapier des Deutschen 

Landkreistages zur Rolle der Landkreise bei der Flüchtlingsintegration, Beschluss des Präsidiums 

vom 25./26.04.2016, o.O. 2016, S. 2. 
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und Perspektiven hilfreicher als Verpflichtungen und Sanktionen. Auch wenn der Wunsch 

des Gesetzgebers nach einem möglichst zügigen Integrationskursbesuch von Asyl- und 

Schutzberechtigten sowie Asylsuchenden mit guter Bleibeperspektive im Interesse einer 

schnellen Integration für die Beauftragte grundsätzlich wünschenswert ist, so ist doch zu 

beachten, dass dies in einigen Fällen Schwierigkeiten aufwirft. Integrationskursträger und 

Migrationsberatungsstellen berichten, dass eine Reihe von Flüchtlingen in der ersten Zeit 

ihres Aufenthalts in Deutschland den Kopf noch nicht unmittelbar fürs Lernen frei haben. 

Konzentrationsstörungen oder Traumatisierungen infolge der Fluchterfahrungen 

erschweren einigen Flüchtlingen die Teilnahme am Integrationskurs zunächst einmal. Die 

Beauftragte begrüßt, dass das BAMF eine Zusatzqualifizierung für 

Integrationskurslehrkräfte zum Unterricht mit traumatisierten Kursteilnehmenden 

konzipiert hat und die Teilnahme von Lehrkräften an bereits bestehenden Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich traumatisierte Flüchtlinge fördert. Auch die 

Umstände der Unterbringung spielen eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Um den 

gewachsenen Herausforderungen zu begegnen, ist insbesondere die Stärkung der die 

Integrationskurse begleitenden Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 

und der Jugendintegrationsdienste (JMD) erforderlich.164  

Schließlich ist aus Sicht der Beauftragten erforderlich, den Begriff der guten 

Bleibeperspektive weiter zu erörtern.165 

 

1.5 Berufsbezogene Sprachförderung 

Das Beherrschen der deutschen Sprache ist wesentlich für eine gelingende Integration. 

Dies gilt für alle Lebensbereiche. Insbesondere im Arbeitsleben mit der Tendenz zur 

Zunahme komplexerer Tätigkeiten gewinnen berufsbezogene Sprachkenntnisse 

zunehmend an Bedeutung. Die Integration in den Arbeitsmarkt gestaltet sich ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse ausgesprochen schwierig. 

Im Berichtszeitraum ist daher ï insbesondere mit Blick auf die Integration Geflüchteter in 

den Arbeitsmarkt ï eine deutliche und strukturelle Verbesserung in der berufsbezogenen 

Sprachförderung des Bundes zu verzeichnen. Sie beinhaltet eine Verstetigung der 

berufsbezogenen Sprachförderung durch Aufbau einer Bundesförderung, die die 

mittelfristig auslaufende bisherige ESF-BAMF-Sprachförderung ablöst und neue Akzente 

setzt, die insbesondere die berufssprachliche Arbeitsmarktintegration anerkannter 

Flüchtlinge unterstützt. 

                                                

164 Zu MBE und JMD vgl. Kapitel II.4.4.1 und II.4.4.2. 

165 Vgl. dazu Kapitel III.3.7.2.2. 
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1.5.1 ESF-BAMF-Programm 

1.5.1.1 Ausgangssituation 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) zielt darauf ab, in der Europäischen Union die 

Entwicklung von Humanressourcen zu unterstützen und die Situation auf dem 

europäischen Arbeitsmarkt zu verbessern. Der ESF trägt damit wesentlich zur 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung bei. In der ESF-Förderperiode 2007ï

2013 wurde das Programm ĂBerufsbezogene Sprachkurse ï ESF-BAMF-Programmñ 

erstmals durch das BAMF umgesetzt; in der laufenden Förderperiode 2014 wird das 

Programm bis 2017 fortgesetzt und weiterentwickelt. Seit 2009 trägt dieses Programm in 

erheblichem Maße dazu bei, Menschen mit Migrationshintergrund beim Erlernen der für 

den Arbeitsmarkt relevanten berufsbezogenen Sprachkenntnisse zu unterstützen. Im 

Rahmen der Integrationsmaßnahmen ist dieses Programm die Brücke zwischen dem 

Integrationskurs und der Vermittlung in Beschäftigung oder Ausbildung.  

Mit dem ESF-BAMF-Programm sollen die Chancen von Menschen mit 

Migrationshintergrund auf Integration in den ersten Arbeitsmarkt erhöht sowie der Zugang 

zu Weiterbildungsprogrammen erleichtert werden. Die Förderung berufsbezogener 

Deutschkenntnisse in Kursen des ESF-BAMF-Programms hat einen Gesamtumfang von 

bis zu 730 Unterrichtsstunden, dauert maximal sechs Monate in Vollzeitkursen und bis zu 

zwölf Monate in Teilzeitkursen und besteht aus berufsbezogenem Deutschunterricht 

sowie Elementen der beruflichen Weiterbildung. An den Kursen können in der aktuellen 

Förderperiode sowohl Menschen mit Migrationshintergrund und geringen 

Sprachkenntnissen, die arbeitsuchend gemeldet sind, als auch seit 2012 Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen der Bundesprogramme ĂESF-Integrationsrichtlinie Bundñ oder ĂESF-

Bundesprogramm f¿r Bleibeberechtigte und Fl¿chtlinge IIñ teilnehmen. Die primªren 

Zielgruppen sind allerdings Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld I 

(SGB III) und Arbeitslosengeld II (SGB II). 

Für eine Teilnahme müssen Deutschkenntnisse mindestens auf dem Sprachniveau A1 

entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 

nachgewiesen werden. Die Fokussierung des Programms hat zur Folge, dass in der 

laufenden Förderperiode Beschäftigte nur noch als Selbstzahlende von den ESF-BAMF-

Kursen profitieren. Personen, die sich im Verfahren zur Anerkennung ihrer Berufs- oder 

Studienabschlüsse befinden, gehören ebenso nicht mehr zur Zielgruppe des ESF-BAMF-

Programms. Sie können Kurse der vom Netzwerk ĂIntegration durch Qualifizierungñ (IQ) 

durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen besuchen. 

Das Programm der ESF-Förderperiode 2007ï2013 ist ein Erfolg, insbesondere in Hinblick 

auf die Teilnahme an weiteren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Im Evaluationsbericht 
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der ESF-Förderperiode 2007ï2013 wird die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sowie der weiteren Akteure mit den SprachmaÇnahmen hervorgehoben. ĂDies 

unterstreicht, dass mit diesem innovativem Förderansatzes ein neuer und 

zukunftsweisender Weg beschritten worden istñ,166 heißt es im Bericht weiter. Dennoch 

wurde die Diskussion Ende der letzten und Anfang der jetzigen Förderperiode von nicht 

ausreichender Finanzierung der Sprachkurse beherrscht. 

2014 gelang es dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Mittel in zwei 

Stufen insgesamt um 81 Mio. ú ESF-Mittel aufzustocken und damit das Programm bis 

Ende 2014 finanziell zu sichern. Die Mittelaufstockung reichte jedoch nicht aus, so viele 

Kursplätze wie in den Jahren zuvor anzubieten.  

In der aktuellen Förderperiode wird das Programm bis Ende 2017 fortgesetzt und vom 

Ziel her durch das Programm der bundesfinanzierten berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung167 nach § 45a Aufenthaltsgesetz ersetzt. Erste Kurse der neuen 

Förderperiode sind Anfang 2015 gestartet. Ziele, Inhalte, Methoden und Struktur der von 

2009 bis 2014 geförderten ESF-BAMF-Kurse bleiben in den aktuellen Kursen im 

Wesentlichen gleich. Es wurden lediglich bei den Zielgruppen die o.g. Änderungen 

vorgenommen und technische Verbesserungen eingeführt. 

Mit einer zweiten Änderung der Richtlinie des ESF-BAMF-Programms im Mai 2016 

wurden die Zielgruppen des Programms dahin gehend erweitert, dass die 

Kombinierbarkeit von berufsbezogenen Sprachelementen des ESF-BAMF-Programms mit 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (z.B. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, 

Einstiegsqualifizierung) ermöglicht wird und der Kostenbeitrag für Beschäftigte in einigen 

Fällen entfällt. Hierdurch sollen gerade junge Menschen in der Phase der Ausbildung eine 

wirkungsvolle Unterstützung erhalten. 

 

                                                

166 BMAS: Zusammenfassung des Endberichts der Evaluation des Operationellen Programms des 

Bundes für den ESF in der Förderperiode 2007ï2013, Berlin 2016, S. 57. 

167 Vgl. folgendes Unterkapitel. 
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1.5.1.2 Daten und Fakten 

Abbildung 8: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der berufsbezogenen Sprachkurse 

(ESF-BAMF-Programm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

 

Aus technischen Gründen ist es selten möglich, ESF-Perioden unmittelbar miteinander zu 

verbinden. Daher gilt 2014 als Ă¦bergangsjahrñ, in dem die Kapazitªten, aufgrund der 

reduzierten Mittel, zurückgefahren werden mussten. Diese Tatsache hatte Auswirkungen 

auf die Teilnehmerzahl: Während im Jahr 2013 über 41.000 Personen im ESF-BAMF-

Programm gefördert wurden, ist diese Zahl 2014 auf rund 26.500 zurückgegangen. Auch 

für das 2015 gestartete und Ende 2017 endende ESF-BAMF-Programm standen mit 

ursprünglich insgesamt 180 Mio. ú (311 Mio. ú f¿r die Fºrderperiode 2007ï2013) für drei 

Jahre weniger ESF-Mittel zur Verfügung. Dennoch konnten im Jahr 2015 mehr als 23.000 

Personen einen Kurs absolvieren. Bis Ende 2015 erreichte das Programm in rund 8.550 

Sprachkursen insgesamt rund 170.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Der Erfolg der Kurse einerseits, die hohe Zahl der Neuzuwanderer über Asylzuwanderung 

aus Kriegs- und Krisengebieten andererseits machten eine finanzielle Neuordnung der 

Sprachförderung auch in Bezug auf die berufsbezogenen Sprachkurse notwendig. Die für 

2016 ursprünglich vorgesehenen 60 Mio. ú wurden durch Umschichtung anderer ESF-

Mittel auf 113 Mio. ú aufgestockt und damit Kapazitªten f¿r rund 40.000 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer geschaffen. Der Mittelansatz von 180 Mio. ú von 2015 bis 2017 wurde 

durch Umschichtung innerhalb des ESF sowie Aufstockung durch Bundesmittel auf 

insgesamt rund 242 Mio. ú erhºht. 

Für das ESF-BAMF-Programm wurde ein Ăpªdagogisches Konzeptñ entwickelt, das die 
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wesentlichen Anforderungen für die Maßnahmenträger zusammenfasst und verbindlich 

ist. Rund zwei Drittel aller Kurse sind allgemeine berufsbezogene Sprachkurse. Die 

anderen sind branchenspezifisch und beziehen sich auf einzelne Berufe in 

unterschiedlichen Berufsfeldern. Die Auswahl erstreckt sich von Gesundheits- und 

Sozialwesen, technisch-gewerblichen oder Dienstleistungsberufen bis zu akademischen 

Berufen.  

Der überwiegende Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutierte sich 2015 zu fast 

drei Vierteln (73,98 %) aus Leistungsbeziehern von Arbeitslosengeld II (SGB II). Im 

selben Jahr waren nur 10,66 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Leistungsbezieher 

von Arbeitslosengeld (SGB III), 15 % Nichtleistungsempfänger und lediglich 0,26 % 

Beschäftigte. Wie in den Jahren zuvor waren auch 2015 mit 54,4 % mehr als die Hälfte 

der Teilnehmenden weiblich. 

 

1.5.2 Bundesfinanzierte berufsbezogene Deutschsprachförderung gemäß 
§ 45a AufenthG  

Mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz wurde die berufsbezogene 

Deutschsprachförderung gesetzlich verankert (§ 45a AufenthG). 

Die begrenzte Dauer der ESF-Programme, in diesem Falle des Ende 2017 auslaufenden 

ESF-BAMF-Programms, machte die Schaffung eines aus Bundesmitteln finanzierten 

Regelinstruments notwendig. Der Bedarf an berufsbezogener Deutschsprachförderung ist 

auch aufgrund hoher Flüchtlingszahlen stark gestiegen.  

Zusätzlich zu den für 2016 für das ESF-BAMF-Programm zur Verfügung stehenden 

Mitteln von 113 Mio. ú sind weitere 179 Mio. ú f¿r berufsbezogene 

Deutschsprachförderung aus Bundesmitteln bereitgestellt worden.  

Ab 2017 stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, um jährlich 200.000 Teilnehmerplätze 

bei der berufsbezogenen Deutschsprachförderung anbieten zu können (im Jahr 2017 

werden die Mittel für das neue Regelinstrument und das ESF-BAMF Programm 

gemeinsam angegeben).168 Für 2017 stehen dafür 410 Mio. Euro Bundesmittel (plus 70 

Mio. Euro ESF Mittel) und ab 2018 jährlich 470 Mio. Euro Bundesmittel zur Verfügung. 

Die ausschließlich aus Bundesmitteln finanzierte berufsbezogene 

Deutschsprachförderung nach § 45a AufenthG startete parallel zum ESF-BAMF-

Programm am 1. Juli 2016. Sie wird vom BAMF umgesetzt und baut auf dem 

Integrationskurs auf. 

                                                

168 Vgl. http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/verordnung-ueber-

berufsbezogene-sprachfoerderung-passiert-kabinett.html 

http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/verordnung-ueber-berufsbezogene-sprachfoerderung-passiert-kabinett.html
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/verordnung-ueber-berufsbezogene-sprachfoerderung-passiert-kabinett.html
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Die aus dem ESF-BAMF-Programm gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Gestaltung 

des neuen Sprachprogramms ein. Die berufsbezogene Deutschsprachförderung wurde 

modularisiert. Sie erfolgt nicht wie im ESF-BAMF-Programm im Block von bis zu 730 

Unterrichtseinheiten, sondern in Basis- und Spezialmodulen. Jedes Basismodul umfasst 

300 Unterrichtseinheiten und schließt mit einer Zertifikatsprüfung ab. Spezialmodule 

werden zur Sprachförderung für verschiedene Berufe, für Personen im 

Anerkennungsverfahren oder zur Erreichung des B1-Niveaus für Personen, denen dies im 

Rahmen des Integrationskurses nicht gelungen ist, eingerichtet. Die Modularisierung dient 

dazu, den individuellen Sprachförderbedarf besser zu berücksichtigen, die 

Anschlussfähigkeit bei Unterbrechung zu erhöhen und die Verzahnung des 

Spracherwerbs mit einer Ausbildung, einer Beschäftigung oder mit den Maßnahmen der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik besser zu ermöglichen.  

Die bundesfinanzierte berufsbezogene Deutschsprachförderung ist für Menschen mit 

Migrationshintergrund mit entsprechendem Deutschförderbedarf vorgesehen, 

insbesondere wenn sie arbeitsuchend gemeldet sind und/oder Leistungen nach dem 

SGB II und SGB III beziehen. Teilnahmeberechtigt sind auch Gestattete mit guter 

Bleibeperspektive (derzeit Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia) und Personen mit einer 

Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG (Duldung aus dringenden humanitären und 

persönlichen Gründen, z.B. qualifizierte Ausbildung). 

Die Teilnahme an der berufsbezogenen Sprachförderung setzt ausreichende deutsche 

Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen voraus. In Spezialmodulen wird für diejenigen, die dieses 

Niveau nach absolviertem Integrationskurs nicht erreichen konnten, auch die Möglichkeit 

des Spracherwerbs unterhalb B1 Niveaus sichergestellt. Diese Module werden im 

Frühjahr 2017 starten. 

Um die Teilnahme von Eltern noch nicht schulpflichtiger Kinder an der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung zu unterstützen, ist eine kursbegleitende Kinderbetreuung 

möglich.169  

Aus Sicht der Beauftragten sollte geprüft werden, den Teilnehmerkreis bei Gestatteten 

und Geduldeten ï sofern ein Arbeitsmarktzugang rechtlich bereits möglich ist ï zu 

erweitern. Manche Asylbewerberinnen und -bewerber (z.B. aus Afghanistan, Sudan, 

                                                

169 Vgl. § 10 Abs. 2 Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung. Einzelheiten 

zur deutschsprachkursbegleitenden Kinderbetreuung enthält die Abrechnungsrichtlinie: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/abrechnungsrichtlinie.html?

nn=7936482. Auch bei den Integrationskursen ist zum Januar 2017 eine kursbegleitende 

Kinderbetreuung vorgesehen. Vgl. dazu Kapitel II 1.4.2.2 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/abrechnungsrichtlinie.html?nn=7936482
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/ESF/abrechnungsrichtlinie.html?nn=7936482
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Pakistan) halten sich zum Teil mehrere Jahre in Deutschland auf, bis ihr Verfahren 

endgültig abgeschlossen ist. Zumeist handelt es sich dabei um junge Menschen. Auch für 

diese Menschen wäre die Sprachförderung eine Investition in Bildung, von der sowohl 

Deutschland (für den Fall des Verbleibs in Deutschland) als auch das Herkunftsland (im 

Falle der Rückkehr in das Herkunftsland) profitieren würden. Von solch wichtigen 

Fördermöglichkeiten ausgeschlossen zu werden, kann erhebliche Folgen für die 

betroffenen Personen haben. Im Falle des Verbleibs dieser Personen in Deutschland 

würde aufgrund von spät ansetzenden Maßnahmen die erfolgreiche Integration erschwert. 

Die Lehrkräfte der berufsbezogenen Deutschsprachförderung müssen ein 

abgeschlossenes Hochschulstudium, das Sprachniveau C1 nach dem GER und die 

erforderliche Eignung vorweisen. Sie sollen über eine Zusatzqualifikation Deutsch als 

Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache oder eine gleichwertige Qualifikation 

verfügen. Um dem gestiegenen Bedarf an Lehrkräften wenigstens teilweise genügen zu 

können, kann das Bundesamt für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren Ausnahmen 

ermöglichen. 

Für die erfolgreiche Umsetzung der Kurse wird das Angebot an Lehrkräften eine zentrale 

Rolle spielen. Bereits heute, aber auch für die nächsten Jahre wird es ein Problem sein, 

den Lehrerbedarf im Bereich Deutsch als Zweitsprache kurzfristig zu decken. Durch die 

wachsende Zahl der Flüchtlinge ist die Nachfrage nach Deutschunterricht in Kindergärten, 

an Schulen, in Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen enorm gewachsen. Der 

Fachverband für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache geht alleine im Schulbereich von 

einem zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften für Deutsch als Zweitsprache von 10.000 bis 

20.000 in den nächsten Jahren aus.  

Die meist schlechte bis sehr schlechte Bezahlung der Lehrkräfte für Deutsch als 

Zweitsprache und die unsicheren Arbeitsverhältnisse im selben Bereich können negative 

Effekte auf die Berufswahlentscheidung junger Menschen haben, so dass diese den Beruf 

nicht ergreifen wollen. Qualifizierte Lehrkräfte sind jedoch notwendig, um die aufgestockte 

berufsbezogene Deutschsprachförderung zeitnah und erfolgreich umsetzen zu können. 

Deshalb müssen alle Anstrengungen unternommen werden, geeignete Lehrkräfte zu 

gewinnen. Ein erster richtiger und längst überfälliger Schritt in diese Richtung war die 

Anhebung der Mindestvergütung der Lehrkräfte für Integrationskurse auf mindestens 35 ú 

je Unterrichtseinheit.170 Diese Anhebung wurde im Juni 2016 im Haushaltsausschuss des 

Bundestags beschlossen. Diese Mindestvergütung gilt auch für Lehrkräfte in Kursen der 

berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Es ist zu vermuten, dass auch Lehrkräfte im 

                                                

170 Vgl. Kapitel II 1.4.4.2 
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ESF-BAMF-Programm von der Anhebung der Vergütung profitieren werden. 

 

1.5.3 Gesamtprogramm Sprache (GPS) 

Die beiden gesetzlich verankerten Sprachprogramme des Bundes (Integrationskurse und 

berufsbezogene Deutschsprachförderung) wurden so konzipiert, dass die Angebote 

aufeinander aufbauen ĂGesamtprogramm Spracheñ (GPS). Beide Programme bleiben in 

ihren unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und getrennten Haushaltsansätzen, wurden 

aber inhaltlich aufeinander abgestimmt. Das BMI ist in den Integrationskursen für 

allgemeine Sprachkenntnisse (und ggf. Alphabetisierung) bis zum Erreichen des Niveaus 

B1 verantwortlich ist, während das BMAS die anschließende berufsbezogene 

Deutschsprachförderung und die Förderung besonderer Sprachbedarfe zur Anerkennung 

von Berufsabschlüssen oder zur Erteilung von Berufserlaubnissen und Approbationen 

übernimmt. 

Die Beauftragte sieht in dem Vorhaben ĂGesamtprogramm Spracheñ eine wichtige 

Grundlage, um die seit über zehn Jahren laufenden Integrationskurse mit den rund seit 

acht Jahren existierenden berufsbezogenen Sprachkursen (ESF-BAMF-Kurse) zu einem 

aufeinander aufbauenden, nachhaltigen Gesamtsprachprogramm weiterzuentwickeln. Mit 

der besseren Verzahnung der Integrationskurse und der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung wird eine langjährige Forderung der Beauftragten erfüllt.  

 

1.5.4 Zusammenfassung und Perspektiven 

Durch die starke Neuzuwanderung, insbesondere von Flüchtlingen, wurden im 

Berichtszeitraum viele neue Beschlüsse gefasst, Gesetze geändert, Verordnungen 

erlassen und Maßnahmen begonnen. Diese Veränderungen betreffen auch den Bereich 

Sprache. Die Beauftragte begrüßt insbesondere die gesetzliche Verankerung der 

berufsbezogenen Deutschsprachförderung im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und die 

Maßnahmen, die im Bereich berufsbezogener Sprachförderung in den Jahren 2015 und 

2016 stattgefunden haben. Sie weist darauf hin, dass eine parallele Verankerung im 

SGB II und SGB III sinnvoll erscheint. 

Die Erfahrungen aus dem erfolgreichen, im Jahr 2017 auslaufenden ESF-BAMF-

Programm werden genutzt, um die bundesfinanzierte berufsbezogene 

Deutschsprachförderung in modularisierter Form qualitativ weiterzuentwickeln. 2016 

stehen dafür aus dem ESF-BAMF-Programm und der bundesfinanzierten 

berufsbezogenen Deutschsprachförderung 100.000 Teilnehmerplätze zur Verfügung. Es 

ist vorgesehen, die Kurskapazitäten im Jahr 2017 zu verdoppeln. 
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Die Verzahnung der Deutschsprachförderung mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 

mit Aus- und Weiterbildungen unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund bei der 

schnelleren Integration in den Arbeitsmarkt und bei der Besetzung qualifizierterer Stellen 

und gilt damit auch als ein Beitrag zur Fachkräftegewinnung in Deutschland. 

Nach Einschätzung der Beauftragten muss das Angebot an berufsbezogenen 

Deutschsprachkursen zukünftig, auch bei veränderten Rahmenbedingungen, 

bedarfsgerecht erfolgen ï gerade auch zur Sicherung des Fachkräftebedarfs ï und 

finanziell gesichert sein.  

Auch bei der Öffnung der Kurse für weitere Gruppen von Asylbewerberinnen und -

bewerbern besteht Handlungsbedarf.  

Die Beauftragten weist darauf hin, dass die beschlossene Mindestvergütung bei den 

Lehrkräften auch ankommen muss. Im Rahmen der Neukonzeption und Finanzierung der 

Deutschförderung ist es wünschenswert, dass das BAMF bei den Trägern darauf hinwirkt, 

den Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Lehrkräfte in den Kursen der 

berufsbezogenen Sprachförderung zu erhöhen. Davon können Träger, Lernende und 

Lehrkräfte durch Kontinuität und Nachhaltigkeit gleichermaßen profitieren. 

Ebenso ist die Beauftragte davon überzeugt, dass eine unabhängige wissenschaftliche 

Begleitung und kontinuierliche Wirkungsanalyse der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung im Rahmen des ĂGesamtprogramms Spracheñ notwendig sind. 

 

2 Bildung 

2.1 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 

Kinder entwickeln ihre sozialen, emotionalen, kognitiven, motorischen und sprachlichen 

Fähigkeiten zunächst in ihren familiären und später zunehmend auch in weiteren sozialen 

Kontexten. Zuvorderst haben also Eltern auf Grundlage ihres natürlichen und 

verfassungsrechtlich garantierten Erziehungsvorrangs die Pflicht und Aufgabe, in der 

Familie geeignete Entwicklungsbedingungen zu schaffen.171 Dabei wirken sich die 

finanziellen, sozialen und kulturellen Ressourcen der Familien unmittelbar auf die 

Entwicklungschancen der Kinder aus. Zudem ist für das Heranwachsen der Kinder und 

Jugendlichen von zentraler Bedeutung, über welche Erziehungskompetenzen ihre Eltern 

verfügen, welche Bildungserfahrungen und Bildungsambitionen sie haben und ob sie 

erwerbstätig sind. Über diese Ressourcen verfügen Eltern bzw. Familien in sehr 

                                                

171 Art. 6 (2) Grundgesetz. 
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unterschiedlichem Maße. Eine Analyse von Mikrozensusdaten zum Bildungsstand und zu 

Risikolagen zeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund sehr viel häufiger in Familien 

leben, in denen die Eltern einen geringen Bildungsstand haben, weniger erwerbstätig sind 

und nur über geringe Familieneinkommen verfügen können.172 Demnach sind von diesen 

drei Risikolagen 1,8 % der Kinder ohne Migrationshintergrund betroffen, während es bei 

Kindern mit Migrationshintergrund der ersten Generation 9,8 % sind und bei Kindern der 

zweiten Generation immerhin noch 5,6 %.173 Diese unterschiedlichen Ausgangslagen 

führen dazu, dass bereits im Kindesalter ungleiche Entwicklungsmöglichkeiten und 

Chancen bestehen. Auch in der schulischen und beruflichen Bildung sind nach wie vor 

herkunftsspezifische Disparitäten deutlich. Ungleichheiten bestehen beim Zugang zu 

höher qualifizierenden Bildungsangeboten und bei Bildungsabschlüssen. 

In diesen Zusammenhang ist der Stellenwert der öffentlichen Fürsorge mit den Angeboten 

frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) einzuordnen: Sie sind ein 

Instrument neben anderen familien-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Leistungen, die 

im Bildungsverlauf der Kinder mit Migrationshintergrund zu besserer Teilhabe und mehr 

Chancengleichheit beitragen sollen. Die möglichst frühe Teilhabe an Angeboten der FBBE 

ist ergänzend zur Förderung im Elternhaus für einen erfolgreichen Bildungsverlauf und die 

Entfaltung individueller Potenziale von großer Bedeutung. Die von sozialer Ungleichheit 

ausgehenden Risiken können durch den Besuch einer Kindertagesstätte oder einer 

Kindertagespflege abgeschwächt werden. Deutliche Effekte einer frühen Förderung 

wurden insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Familien mit 

Migrationshintergrund mehrfach belegt. So wurde beispielsweise mit Daten der OECD 

wiederholt festgestellt, dass diejenigen 15-jährigen Schülerinnen und Schüler, die eine 

Kindertagesbetreuung besucht haben, bessere Bildungsergebnisse erzielen.174  

Vor dem Hintergrund der vielfach sehr unterschiedlichen Ausgangslagen von Familien 

können für Kinder mit Migrationshintergrund bessere Entwicklungschancen über einen 

möglichst frühen Zugang zu Bildung erreicht werden. Die wechselseitigen 

Wirkmechanismen von sozioökonomischer Lage und Bildungsteilhabe begründen die 

integrationspolitische Zielstellung, dass mehr Kinder mit Migrationshintergrund ï mithin 

                                                

172 Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, 

S. 168 f. 

173 Ebd., Tabelle auf S. 322. 

174 OECD: Education at a Glance 2013: Highlights, OECD Publishing, S. 18 ff., 

http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-6-en (Zugriff am 20.05.2016). 

OECD: Education at a Glance 2014: Highlights, OECD Publishing, S. 20 ff., 

http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2014-en (Zugriff am 20.05.2016). 

OECD: Education at a Glance 2016: Highlights, OECD Publishing, S. 298 ff., 

http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2016-en (Zugriff am 14.11.2016). 

http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-6-en
http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2014-en
http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2016-en
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die Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben ï von den Angeboten im System der 

FBBE profitieren sollen, die Qualität dieser Angebote gesteigert wird und Eltern leichtere 

Zugänge und bessere Partizipationsmöglichkeiten für sich und ihre Kinder erhalten. 

Die öffentlich verantwortete Kindertagesbetreuung hat auf der Grundlage rechtlicher 

Bestimmungen einen Förderungsauftrag, der gleichermaßen Erziehung, Bildung und 

Betreuung umfasst und sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung der Kinder bezieht. Der gesetzliche Auftrag schließt die Vermittlung 

orientierender Werte und Regeln ein.175 Die Kindertagesbetreuung ist der 

Elementarbereich des Bildungssystems, in dem sprachliche, schriftsprachliche und 

mathematisch-naturwissenschaftliche Vorläuferkompetenzen vermittelt werden. Da die 

Angebote im System der FBBE freiwillig in unterschiedlichem Maße wahrgenommen 

werden und in manchen Familien die erforderliche Vorbereitung auf schulisches Lernen 

nicht geleistet werden kann, haben einige Kinder keine guten Startchancen in der Schule. 

Sämtliche Analysen weisen darauf hin, dass Kinder aus Familien mit unzureichenden 

sozioökonomischen Ressourcen und mangelnden Entwicklungs- und Bildungsanreizen 

von Anfang an dann benachteiligt bleiben, wenn sie an den Angeboten der FBBE nicht 

teilnehmen. 

Die Quoten von Kindern mit Migrationshintergrund in der Kindertagesbetreuung steigen 

zwar seit einigen Jahren, sie liegen aber weiterhin unter denen der Kinder ohne 

Migrationshintergrund.176 Die Ursachen und Gründe, die mit der geringeren 

Inanspruchnahme von Tagesbetreuungsangeboten im Zusammenhang stehen, sind 

weitgehend bekannt und wurden in den vorangegangenen Berichten der Beauftragten 

wiederholt dargestellt.177 Zur Erklärung der teilweise erheblich differierenden 

Betreuungsquoten in den Ländern müssen sowohl persönliche Merkmale der Eltern (z.B. 

Bildungsniveau und Erwerbsstatus) und deren Beweggründe als auch quantitative und 

qualitative Aspekte der Angebotsseite berücksichtigt werden. Zu den Gründen für die 

Entscheidung, ihr Kind nicht in einer Tageseinrichtung betreuen zu lassen, zählen die 

Überzeugung, das Kind am besten in der Familie betreuen zu können, sowie das Alter 

des Kindes, d.h., das Kind wird für zu jung gehalten, um es außerhalb der Familie 

betreuen zu lassen. Hinzu kommen von den Eltern wahrgenommene Hürden bei der 

                                                

175 Siehe SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 22 sowie die jeweiligen Kita-Gesetze 

der Länder. 

176 Siehe nachfolgende Kapitel. 

177 9. Lagebericht, S. 77, sowie 10. Lagebericht, S. 53 f. 
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Inanspruchnahme wie beispielsweise der Mangel an Betreuungsplätzen vor Ort, zu hohe 

Kosten oder nicht erfüllte Erwartungen an die Qualität der Betreuung, die die 

Raumausstattung, die Gruppengröße, den Personalschlüssel oder eine mangelnde 

interkulturelle Öffnung betreffen können.178 

Es sind jeweils mehrere Faktoren, die bewirken, dass Kinder mit Migrationshintergrund in 

einem geringeren Maße an FBBE teilhaben und die Betreuungsquoten nur langsam 

steigen. Um bessere Chancen auf Teilhabe an früher Bildung zu erreichen, sind aus Sicht 

der Beauftragten angemessene regionale Angebotsstrukturen von großer Bedeutung. 

Denn offenkundig sind bessere Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern mit 

Migrationshintergrund nur dann vorhanden, wenn es Betreuungsplätze in ausreichender 

Zahl und in hoher Qualität als grundlegende Voraussetzung gibt. Darüber hinaus sollten 

Eltern umfassend über Angebote im System der FBBE informiert sowie die interkulturelle 

Öffnung der Kindertageseinrichtungen und die interkulturellen Kompetenzen der 

pªdagogischen Fachkrªfte weiterentwickelt werden. Auch der Bericht ĂBildung in 

Deutschland 2016ñ unterstreicht die Bedeutung der interkulturellen Öffnung der 

Einrichtungen und entsprechender Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte.179 

Für gleiche Chancen gilt es Zugangshürden weiter abzubauen. In diesem Sinne ist aus 

integrationspolitischer Sicht zu begrüßen, dass das zum 01.08.2013 eingeführte 

Betreuungsgeld im Berichtszeitraum wieder abgeschafft worden ist.180 Im Jahr 2015 

befasste sich das Bundesverfassungsgericht nach einem Normenkontrollantrag 

Hamburgs mit der Verfassungsmäßigkeit dieser Sozialleistung für Familien. Mit Urteil vom 

21.07.2015 (Az.: 1 BvF 2/13) entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das 

Betreuungsgeld mangels entsprechender Gesetzgebungskompetenz des Bundes gegen 

das Grundgesetz verstoße.181 

                                                

178 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (Hrsg.): Hürdenlauf zur 

Kita: Warum Eltern mit Migrationshintergrund ihr Kind seltener in die frühkindliche Tagesbetreuung 

schicken, Berlin 2013. Siehe auch: Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.): Zweiter 

Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem 

Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen 

Bundestages, Berlin 2013. 

179 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, 

Bielefeld 2016, S. 172. 

180 Eine ausführliche Darstellung zur Diskussion über das Betreuungsgeld und die Auswirkungen 

findet sich in den vorangegangenen Berichten der Beauftragten. Vgl. 10. Lagebericht, S. 54 f. 

181 Vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015, Az.: 1 BvF 2/13; 

www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/07/fs20150721_1bvf000

file:///C:/Users/Frank.Brunhorn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B1MDSYX0/www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/07/fs20150721_1bvf000213.html
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Vielfach wurde angenommen, dass das umstrittene Betreuungsgeld denjenigen Eltern, 

die aus unterschiedlichen Gründen ohnehin keine institutionelle Betreuung in Anspruch 

genommen haben, einen zusätzlichen Anreiz bietet, ihr Kind in der Familie zu betreuen 

und die Angebote frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung nicht zu nutzen. Im 

vierten Quartal 2015 gab es insgesamt 440.646 Empfänger des Betreuungsgelds, davon 

hatten 337.709 (81 %) die deutsche und 83.937 (19 %) nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit.182 Eine ausführlichere Auswertung amtlicher Daten in einem Bericht 

des Forschungsverbunds des Deutschen Jugendinstituts und der Technischen Universität 

Dortmund bestätigt, dass Familien mit Migrationshintergrund das Betreuungsgeld 

tatsächlich deutlich häufiger in Anspruch nahmen und das Kind seltener in 

Kindertagesbetreuung gaben als Familien ohne Migrationshintergrund.183  

 

2.1.1 Beteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im Alter bis zu drei 
Jahren an Angeboten frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung 

Für Kinder vom vollendeten ersten bis dritten Lebensjahr hatte das zum 01.08.2013 

eingeführte Kinderförderungsgesetz (KiföG) die Rechtsgrundlage für die 

Inanspruchnahme und den Ausbau von Betreuungsplätzen geschaffen.184 Abgesehen 

davon, dass einige Länder bereits zuvor einen Rechtsanspruch für Kinder dieser 

Altersgruppe abgesichert hatten (Sachsen-Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz und 

Hamburg), war von der bundeseinheitlichen Regelung ein positiver Effekt auf die 

Entwicklung der Betreuungsquoten von Kindern mit Migrationshintergrund erwartet 

worden ï sofern ein bedarfsgerechtes Angebot vor Ort bestand und Fehlanreize wie das 

Betreuungsgeld dem nicht entgegenwirkten. Weil die Teilnahme an den Angeboten 

frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung eine Voraussetzung für bessere 

Bildungschancen ist, ist die Entwicklung der Betreuungsquoten der Kinder mit 

Migrationshintergrund ein wichtiger Indikator für deren Integration.185 

  

                                                

213.html (Zugriff am 08.06.2016). 

182 Eine Unterscheidung nach dem Migrationshintergrund wird in der Statistik nicht vorgenommen. 

Vgl. Statistisches Bundesamt: Öffentliche Sozialleistungen, Statistik zum Betreuungsgeld, 4. 

Vierteljahr 2015, Wiesbaden 2016. 

183 Im genannten Bericht wird ein Migrationshintergrund damit definiert, dass mindestens ein 

Elternteil oder ein Großelternteil nach Deutschland migriert ist. Für nähere Ausführungen zu den 

Ergebnissen vgl. Alt, Christian (et al.): Datenbericht Betreuungsgeld, Auswertung amtlicher Daten 

und der Kifög-Länderstudien aus den Jahren 2013/2014/2015, München 2015. 

184 Vgl. 10. Lagebericht, S. 55 f. 

185 Vgl. Tabelle 17 im Tabellenanhang 

file:///C:/Users/Frank.Brunhorn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B1MDSYX0/www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/07/fs20150721_1bvf000213.html
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Tabelle 5: Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren mit und ohne 

Migrationshintergrund in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung in Prozent 

 mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund 

2008 9,1 21,6 

2009 10,5 24,8 

2010 12,2 27,7 

2011 14,0 30,1 

2012 15,8 32,7 

2013 17,1 34,6 

2014 19,8 37,9 

2015* 21,6 37,7 

* Bis zum Jahr 2014 beruht die Quotenberechnung auf Bevölkerungszahlen des Zensus von 1987. Ab 2015 
wird die Bevölkerungsfortschreibung des Zensus von 2011 verwendet, mit dem vor allem die Zahlen zur 
ausländischen Bevölkerung stark nach unten korrigiert wurden. Höhere Quoten ab 2015 sind also nur 
teilweise als veränderte Zahlen betreuter Kinder zu interpretieren; sie sind auch stark auf veränderte 
Bevölkerungszahlen zurückzuführen.  
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe: Kinder und tätige Personen in 
Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege 

 

Tatsächlich zeigen die Quoten über die zeitliche Entwicklung von 2008 bis 2015 einen 

relativen Anstieg.186 Im ausgewiesenen Zeitraum haben sie sich für die Kinder mit 

Migrationshintergrund mehr als verdoppelt und sind um 12,5 Prozentpunkte gestiegen. 

Bei Kindern ohne Migrationshintergrund hat die Betreuungsquote 16,1 Prozentpunkte 

zugelegt. Obgleich es also insgesamt einen positiven Trend zu verzeichnen gibt, hat der 

Abstand zwischen den Quoten von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund von 2008 

bis 2014 stetig zugenommen: 2008 betrug der Abstand 12,5 Prozentpunkte, 2014 waren 

es 18,1 Prozentpunkte. Erstmals 2015 war der Abstand zwischen den Quoten rückläufig 

und lag bei 16,1 Prozentpunkten, wobei eine Änderung in der Bevölkerungsstatistik mit 

Auswirkung auf die Quoten berücksichtigt werden muss.187 

Insgesamt kann zwar festgestellt werden, dass immer mehr Kinder mit 

                                                

186 Für die Jahre 2009 bis 2015 vgl. hierzu auch Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung 

in Deutschland 2016, Abb. H2-1, Bielefeld 2016, S. 171. 

187 Im Bericht ĂBildung in Deutschland 2016ñ wird erläutert, dass bis 2014 zur Berechnung der 

Betreuungsquoten die Bevölkerungsfortschreibung anhand der Volkszählung von 1987 verwendet 

wurde und ab 2015 die Volkszählung von 2011. Da 2011 weniger Personen gezählt worden sind 

als in der Fortschreibung der Volkszählung von 1987, ergeben sich ab 2015 höhere 

Betreuungsquoten. Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, 

Bielefeld 2016, S. 184. 
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Migrationshintergrund an den frühkindlichen Betreuungsangeboten teilhaben, aber nach 

wie vor nicht in dem Maße von dem durch Bund, Länder und Kommunen geförderten 

Platzausbau für unter dreijährige Kinder profitieren wie Kinder ohne 

Migrationshintergrund. Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen 

Betreuungsplatz im Jahr 2013 hat es in der Folge noch keinen signifikanten Anstieg bei 

den Betreuungsquoten von Kindern mit Migrationshintergrund gegeben. Es wird weiter 

beobachtet werden müssen, ob die früher geltende Zugangsbeschränkung noch in der 

Weise nachwirkt, dass neu angemeldete Kinder nur sukzessive auf frei werdende Plätze 

in die Betreuung nachrücken können. Auch kann sich der Wegfall des Betreuungsgelds 

im Jahr 2015 noch nicht positiv auf die Betreuungsquoten ausgewirkt haben.188 Und 

schließlich hat sich möglicherweise auch die jahrelang geübte Praxis der Träger bei der 

Platzvergabe mit Kopplung an die Doppelerwerbstätigkeit der Eltern nach Einführung des 

Rechtsanspruchs noch nicht unmittelbar verändert. 

Mit großen regionalen Unterschieden ï z.B. zwischen Ost- und Westdeutschland ï deckt 

das Angebot nicht überall den aufseiten der Eltern vorhandenen Betreuungsbedarf bzw. 

Betreuungswunsch.189 Nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) lag im Jahr 2015 der Betreuungsbedarf der Eltern mit 

Kindern im Alter von einem bis unter zwei Jahren im Bundesdurchschnitt bei 54,7 % und 

damit 18,9 Prozentpunkte über der entsprechenden Quote von 35,8 %.190 Bei Eltern mit 

Kindern im Alter von zwei bis unter drei Jahren äußerten 73 % einen Betreuungswunsch, 

während die Quote bei 61,3 % lag (Differenz 11,7 %).191 Eine besonders deutliche 

Diskrepanz zwischen Betreuungsbedarf und Betreuungsquote findet sich in allen 

westdeutschen Bundesländern.192 Insbesondere dort müssen weitere Plätze für die 

Betreuung der Kinder unter drei Jahren als Voraussetzung für bessere Teilhabechancen 

geschaffen werden. Ansonsten steht zu befürchten, dass sich bei nicht in ausreichender 

Zahl vorhandenen Plätzen unter den konkurrierenden Eltern eher diejenigen durchsetzen, 

die einen Informationsvorsprung haben und es gewohnt sind, ihre Rechte offensiv zu 

vertreten. 

Die Beauftragte begrüßt das gemeinsame Ziel von Bund, Ländern und Kommunen, 

bundesweit ein bedarfsgerechtes und gutes Angebot an Betreuungsplätzen insbesondere 

                                                

188 Vgl. hierzu die Ausführungen im vorhergehenden Kapitel. 

189 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Abb. C2-1, 

Bielefeld 2016, S. 54. 

190 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Kindertagesbetreuung 

Kompakt. Ausbaustand und Bedarf 2015, Berlin 2016, S. 6. 

191 Ebd. 

192 Ebd., S. 9 ff. 
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für Kinder unter drei Jahren zu schaffen. Länder und Kommunen haben in den 

vergangenen Jahren bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um neue Plätze 

einzurichten. Der Bund unterstützt diesen Prozess und investiert massiv in den Ausbau 

und die Qualität der Kindertagesbetreuung (bis 2014 insgesamt mit 5,4 Mrd. ú f¿r den 

Ausbau der Plätze für unter Dreijährige und ab 2015 dauerhaft jährlich mit 845 Mio. ú). 

Mit einem Investitionsprogramm stellt der Bund den Ländern und Kommunen in dieser 

Legislaturperiode nicht nur 1 Mrd. ú f¿r den weiteren Kita-Ausbau zur Verfügung, sondern 

Länder und Kommunen werden ab 2017 und 2018 zusätzlich mit 100 Mio. ú jªhrlich bei 

den Betriebs- und Personalkosten unterstützt. Die durch den Wegfall des 

Betreuungsgelds bis 2018 frei werdenden Mittel stehen den Ländern ab 2016 zur 

Verfügung. Es handelt sich um rund 2 Mrd. ú, die von Lªndern und Kommunen f¿r 

Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderbetreuung genutzt werden sollen.193 

 

2.1.2 Beteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren an Angeboten frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung 

Die Betreuungsquoten von Kindern mit Migrationshintergrund zwischen drei und sechs 

Jahren haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Daten von 2008 bis 2015 

zeigen mit Schwankungen insgesamt einen Anstieg um etwas über acht Prozentpunkte. 

Bei Kindern ohne Migrationshintergrund liegen die Quoten im gleichen Zeitraum bereits 

auf einem gleichbleibend höheren Niveau; hier ist ebenfalls ein Anstieg um 2,1 

Prozentpunkte zu verzeichnen. Der Abstand zwischen den Quoten von Kindern mit und 

denen ohne Migrationshintergrund schwankt. Im Jahr 2008 betrug der Abstand der 

Quoten noch 13,2 Prozentpunkte (81,8 % zu 95,0 %). Auch in den Jahren 2013 und 2014 

lagen die Quoten mit 13,0 bzw. 13,1 Prozentpunkten gleichbleibend weit auseinander. Im 

Jahr 2015 wiesen die Daten nur noch eine Differenz von 7,0 Prozentpunkten aus. Diese 

statistisch signifikante Veränderung ist jedoch auf deutlich niedrigere Bevölkerungszahlen 

zurückzuführen, die ab 2015 auf der Volkszählung 2011 beruhen und in der Berechnung 

von Betreuungsquoten zu höheren Quoten führen.194 

  

                                                

193 Vgl. http://www.fruehe-chancen.de/ausbau/investitionsprogramme (Zugriff am 23.06.2016). 

194 Zur Erläuterung vgl. auch Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 

2016, Bielefeld 2016, S. 184. 

http://www.fruehe-chancen.de/ausbau/investitionsprogramme
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Tabelle 6: Betreuungsquote von Kindern im Alter von drei bis unter sechs Jahren 

mit und ohne Migrationshintergrund in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung 

in Prozent 

 mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund 

2008 81,8 95,0 

2009 83,6 95,6 

2010 85,7 94,9 

2011 84,9 96,6 

2012 87,0 96,3 

2013 84,7 97,7 

2014 84,7 97,8 

2015* 90,1 97,1 

* Bis zum Jahr 2014 beruht die Quotenberechnung auf Bevölkerungszahlen des Zensus von 1987. Ab 2015 
wird die Bevölkerungsfortschreibung des Zensus von 2011 verwendet, mit dem vor allem die Zahlen zur 
ausländischen Bevölkerung stark nach unten korrigiert wurden. Höhere Quoten ab 2015 sind also nur 
teilweise als veränderte Zahlen betreuter Kinder zu interpretieren; sie sind auch stark auf veränderte 
Bevölkerungszahlen zurückzuführen.  
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe: Kinder und tätige Personen in 
Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege 

 

Wie bei den Quoten zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren weisen die Daten zur 

Beteiligung von Kindern zwischen drei und unter sechs Jahren an Angeboten der FBBE 

ebenfalls große regionale Unterschiede auf.195 Im Vergleich der Betreuungsquoten in den 

westdeutschen Bundesländern können stark voneinander abweichende Quoten 

festgestellt werden. Unter dem Durchschnitt der Quote von Kindern mit 

Migrationshintergrund für das gesamte Bundesgebiet (90 %) liegen die Quoten in 

Niedersachsen (77 %), Schleswig-Holstein (79 %) und Bayern (86 %).196 Gleichzeitig 

weisen diese Länder für Kinder ohne Migrationshintergrund relativ hohe Quoten aus. 

Im Vergleich der west- und ostdeutschen Bundesländer fällt auf, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund in den ostdeutschen Ländern in erheblich geringerem Maße an 

Angeboten der FBBE teilhaben. Während die Betreuungsquote von Kindern mit 

Migrationshintergrund in Deutschland insgesamt bei 90 % liegt, beträgt sie in den neuen 

Ländern nur 79 %. Diese deutlich niedrigere Quote verlangt auch deshalb besondere 

Beachtung, weil die Inanspruchnahme durch Kinder ohne Migrationshintergrund in den 

                                                

195 Vgl. Tabellen 17 und 18 im Tabellenanhang 

196 Ebd. 
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neuen Ländern bei 100 % liegt. Die in den neuen Ländern traditionell übliche 

Inanspruchnahme institutioneller Betreuung und das vergleichsweise gut ausgebaute 

Platzangebot führen nach wie vor nicht zu einer stärkeren Nutzung durch Familien mit 

Migrationshintergrund. Warum die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme von 

Kindertagesbetreuung in dieser Gruppe trotz ausreichender Platzangebote nicht zunimmt, 

ist nicht aufgeklärt. Es kann nur vermutet werden, dass sich ggf. der Erwerbsstatus der 

Eltern, das Bildungsniveau, der Migrationsstatus, Zugangshürden aufseiten der 

Einrichtungen oder andere Faktoren auf die Inanspruchnahme auswirken. 

 

2.1.3 Beteiligung geflüchteter Kinder an den Angeboten frühkindlicher Bildung, 
Betreuung und Erziehung 

Grundsätzlich haben alle Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 

haben, in der Altersgruppe zwischen dem ersten Lebensjahr und dem Schuleintritt einen 

Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 

nach §§ 22 ff. SGB VIII.197 Der gewöhnliche Aufenthalt ist unabhängig vom rechtlichen 

Aufenthaltsstatus bereits mit der Einreise ausländischer Kinder in das Bundesgebiet dann 

begründet, wenn absehbar von einer Ausreise (z.B. aufgrund Abschiebung oder 

Weiterreise) nicht ausgegangen werden kann. Der Betreuungsumfang beträgt je nach 

Altersgruppe i.d.R. mindestens vier bzw. sechs Stunden täglich und kann nach 

Bedarfskriterien auch ausgeweitet werden, beispielsweise um Eltern die Teilnahme an 

einem Integrationskurs zu ermöglichen.198 

Für geflüchtete Kinder eröffnet die Teilhabe an Kindertagesbetreuung angesichts ihrer 

allgemein unsicheren Lebenssituation kindgerechte Entwicklungschancen mit wichtigen 

Lernanreizen. Mit den Angeboten frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung 

erhalten diese Kinder ï bedingt durch die Wohnsituation oder sonstige prekäre 

Lebensumstände ï oftmals die einzige Möglichkeit, eine professionelle 

Entwicklungsförderung zu erfahren und Deutsch zu lernen. Für sie ist der Besuch einer 

Kindertageseinrichtung insofern die beste Vorbereitung auf einen späteren Schulbesuch. 

Die Tagesbetreuung bietet darüber hinaus einen sicheren Halt im Alltag, bringt 

psychische Stabilität und ermöglicht Kontakte zu Gleichaltrigen. Den Eltern gestattet das 

Betreuungsangebot, Integrationskurse zu besuchen, eine Erwerbstätigkeit oder 

Ausbildung aufzunehmen, und bietet auch die Möglichkeit, mit anderen Eltern in Kontakt 

                                                

197 Zu den rechtlichen Ausführungen vgl. Deutsches Jugendinstitut: Flüchtlingskinder und ihre 

Förderung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Rechtsexpertise im Auftrag des 

Deutschen Jugendinstituts, München 2016. 

198 Vgl. § 24 Abs. 2 Satz 2 sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII. 
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zu kommen. 

Verlässliche Zahlen zu geflüchteten Kindern sind bisher nicht verfügbar, sodass derzeit 

nicht exakt kalkuliert werden kann, wie viele nach Deutschland geflüchtete Kinder in der 

Altersgruppe zwischen einem Jahr und dem Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz haben. Folglich kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, wie 

viele Kinder unversorgt bleiben. 

Nach Schätzung des aktuellen Bildungsberichts ist allein für die 2015 nach Deutschland 

gekommenen Kinder ï unter der Prämisse eines ähnlichen Nutzungsverhaltens wie bei 

Familien mit Migrationshintergrund allgemein ï ein zusätzlicher Bedarf von 44.000 bis 

58.000 Plätzen in der Kindertagesbetreuung anzunehmen.199 Auch ohne genauere Zahlen 

muss aufgrund der jüngsten und absehbar zu erwartenden Zuwanderung von 

Flüchtlingskindern von einem deutlichen Mehrbedarf an Plätzen ausgegangen werden. 

Daher stehen Länder und Kommunen unter dem erheblichen Handlungsdruck, die 

Teilhabe von Flüchtlingskindern an den Angeboten der FBBE zu organisieren und den 

bestehenden Rechtsanspruch der Kinder einzulösen. Es muss daher davon ausgegangen 

werden, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder und die 

Gemeinschaftsunterkünfte auf kommunaler Ebene sowie die Systeme der FBBE noch 

nicht in ganzer Breite hinreichend auf die große Zahl der Flüchtlingskinder und deren 

besonderen Bedarf vorbereitet sind. 

Gleichwohl haben die Länder in Wahrnehmung ihrer Verantwortung ï trotz fehlender 

Bedarfsplanung oder mancherorts ohnehin zu geringer Platzkapazitäten ï Maßnahmen 

eingeleitet, um eine Betreuung mit sog. Brückenangeboten aufzubauen. So wurde über 

die Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen, mobilen Angeboten und Angeboten in 

Kooperation mit Familienzentren, halb offenen Gruppen und Spielgruppen eine 

niedrigschwellige Betreuung organisiert, damit die Kinder und ihre Familien vor dem 

Schuleintritt den Zugang zur institutionellen Kindertagesbetreuung bekommen. Die Mittel 

für eine notwendige Sprachförderung wurden aufgestockt. In den zusätzlichen 

Betreuungsangeboten und in den Regeleinrichtungen werden teilweise zweisprachige 

Personen als Sprachmittlerinnen und Sprachmittler eingesetzt. Da bei den pädagogischen 

Fachkräften häufig Unsicherheit im Umgang mit Flüchtlingsfamilien und ihren Kindern 

besteht, werden in den Ländern entsprechende Fortbildungen gefördert und 

                                                

199 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, 

S. 200. 
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Handreichungen entwickelt.200 

Die Teilhabe von neu zugewanderten Kindern an FBBE ist im Wesentlichen von drei 

Faktoren abhängig: ausreichenden Platzkapazitäten am Wohnort, Anmeldemodalitäten 

sowie Informationsangeboten für Eltern zu den Möglichkeiten und der Bedeutung der 

Kinderbetreuung. Derzeit bestehen für Familien diesbezüglich oftmals noch Barrieren 

beim Zugang zu Angeboten im System der FBBE. 

Der integrationspolitischen Zielstellung, Kindern möglichst schnell nach ihrer 

Zuwanderung die Inanspruchnahme einer Tagesbetreuung zu ermöglichen, steht 

entgegen, dass kommunal zur Planung des Platzbedarfs im System der FBBE zumeist 

Fristen zur Voranmeldung bestehen.201 Aus naheliegenden Gründen können Flüchtlinge 

und Asylsuchende solche Fristen jedoch nicht einhalten. Eine Rechtsexpertise im Auftrag 

des Deutschen Jugendinstituts stellt fest, dass eine ĂBedarfsanmeldung, so sie im 

Landesrecht vorgesehen ist, nicht zur Vorenthaltung der Leistung führen darf, wenn die 

Nichteinhaltung der Frist auf von den Erziehungsberechtigten nicht zu vertretenden 

Gr¿nden beruhtñ.202 Bei Flüchtlingen und Asylsuchenden sind solche Gründe 

anzunehmen. Vor diesem Hintergrund sind aus Sicht der Beauftragten ï trotz der 

tatsächlichen Schwierigkeit, kurzfristig neue Plätze einzurichten ï hier nach Möglichkeit 

die bestehenden Ausnahmeregelungen bezüglich der Fristsetzung auf die erst kürzlich 

zugewanderten Eltern konsequent anzuwenden. Eine weitere Zugangshürde besteht in 

der mangelnden Kenntnis über das deutsche FBBE-System sowie über den bestehenden 

Rechtsanspruch. Diese Kenntnis können die Eltern nur durch Aufklärung und Information 

erlangen, die die Träger der öffentlichen Jugendhilfe pflichtgemäß leisten müssen.203  

  

                                                

200 Ein kleiner Überblick zu den Maßnahmen in den Ländern findet sich auf der Website ĂFr¿he 

Bildung ï Gleiche Chancenñ unter: 

http://www.fruehe-chancen.de/themen/integration/links-und-downloads/ (Zugriff am 15.11.2016). 

201 Zu den rechtlichen Regelungen der Bedarfsanmeldung in den Bundesländern siehe Deutsches 

Jugendinstitut: Flüchtlingskinder und ihre Förderung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. 

Rechtsexpertise im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts, München 2016, S. 33 f. 

202 Ebd., S. 34. 

203 Vgl. § 13 SGB I und § 15 Abs. 1 SGB I. 

http://www.fruehe-chancen.de/themen/integration/links-und-downloads/
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2.1.4 Qualitativer Ausbau der Angebote frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung 

In der politischen und öffentlichen Wahrnehmung haben sich die Angebote der 

Kindertagesbetreuung als Orte der Bildung etabliert. Dies zeigt sich insbesondere in der 

über die Jahre gestiegenen Inanspruchnahme außerfamiliärer Angebote im System der 

FBBE. Der Bericht ĂBildung in Deutschland 2016ñ stellt bezogen auf die Einstellung von 

Eltern fest, dass diese unabhängig vom Migrationshintergrund gleiche 

Betreuungswünsche haben und dass Eltern mit Migrationshintergrund sogar häufiger die 

Meinung vertreten, die Nutzung frühkindlicher Angebote bringe dem Kind zukünftig 

Vorteile.204 

Immer mehr Eltern mit Migrationshintergrund wollen ihre Kinder früh an Bildung 

heranführen. Deshalb ist es integrationspolitisch nicht nur von Bedeutung, 

Betreuungsplätze in ausreichender Zahl zu schaffen, die institutionelle Betreuung, Bildung 

und Erziehung muss auch qualitativ weiterentwickelt werden. Nur so lassen sich Effekte 

der Investition in Bildung erzielen, die sich mittel- und langfristig sowohl kindbezogen auf 

erfolgreichere Bildungsverläufe als auch volkswirtschaftlich zugunsten der öffentlichen 

Haushalte auswirken. 

Die Kindertagesbetreuung hat mittlerweile einen anspruchsvollen Bildungsauftrag zu 

erfüllen. Die Anforderungen zuvorderst an das pädagogische Personal und an das 

System insgesamt steigen: Die Kinder sollen auf schulisches Lernen vorbereitet werden 

und sich gleichzeitig spielerisch in einem ganzheitlichen Sinne im Bezug zu ihrer sozialen 

und dinglichen Umwelt entwickeln können. Dabei soll insbesondere die 

Sprachentwicklung gefördert und ggf. Deutsch als Zweitsprache vermittelt werden. Die 

Eltern sollen stärker an der institutionellen Betreuung beteiligt sein. Einige Eltern 

benötigen dazu unter Umständen auch Information, Beratung und Anleitung in 

Erziehungsfragen. Die Kindertagesbetreuung soll sich öffnen sowie mit Grundschulen und 

anderen Angeboten für Kinder und Eltern kooperieren. Aufgrund sozialräumlicher 

Segregation kumulieren in einigen Einrichtungen die Problemlagen der Kinder und 

Familien. Eine zusätzliche Anforderung besteht ggf. auch darin, Kinder mit 

Fluchterfahrungen und ohne Deutschkenntnisse zu betreuen. Auch darauf müssen die 

Fachkräfte in den Einrichtungen bzw. Tagespflegepersonen reagieren können. Nicht 

zuletzt besteht die Erwartung bzw. Notwendigkeit, die Tagesbetreuung interkulturell zu 

öffnen sowie interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln und einzusetzen.  

Neben diesen komplexen Aufgaben stehen die Träger im System der FBBE aufgrund der 

                                                

204 Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, S. 172. 
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tendenziell weiter zunehmenden Nachfrage nach Betreuungsangeboten auch vor der 

Herausforderung, den Bedarf an qualifiziertem Personal zu decken. Der ĂLªnderreport 

Frühkindliche Bildungssysteme 2015ñ zeigt, dass die Zahl der pªdagogisch tªtigen 

Personen in Kindertageseinrichtungen bundesweit von 353.000 im Jahr 2006 auf rund 

523.000 im Jahr 2014 gestiegen ist; dies entspricht einer Erhöhung von 48 %.205 Parallel 

zur Einstellung zusätzlichen Personals ist es den Kita-Trägern in den zurückliegenden 

Jahren ebenfalls gelungen, den Anteil der an Hochschulen ausgebildeten Fachkräfte zu 

erhöhen. So ist beispielsweise die Zahl der Einrichtungen mit mindestens einer Fachkraft 

mit Hochschulabschluss von bundesweit anteilig 21,3 % im Jahr 2010 auf 31,3 % im Jahr 

2014 gestiegen.206 Zusätzlich zum höheren Qualifikationsniveau unter den Beschäftigten 

und dem quantitativen Anstieg hat sich auch der Personalschlüssel im Durchschnitt 

verbessert.207 

Es ist allgemein Konsens, dass die Qualität des pädagogischen Angebots darüber 

bestimmt, in welchem Maße Kinder von den Angeboten der Tagesbetreuung profitieren 

und wie der teilweise erhöhte Förderbedarf von Kindern und Familien gedeckt werden 

kann. Daher machen die skizzierte Aufgabenfülle und zunehmenden Anforderungen für 

immer mehr Beschäftigte vielfältige Maßnahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung 

notwendig. Der Bericht ĂBildung in Deutschland 2016ñ benennt die Qualitªtssicherung in 

der frühkindlichen Bildung als eines von fünf zentralen Handlungsfeldern für das deutsche 

Bildungssystem.208 Darunter sind im Wesentlichen auch Qualifizierungsmaßnahmen für 

Fachkräfte und verbesserte Personalschlüssel in den Einrichtungen als zentrale Faktoren 

für Bildungsqualität zu fassen. 

Mit der im Jahr 2009 gestarteten ĂWeiterbildungsinitiative Fr¿hpªdagogische Fachkrªfte ï 

WiFFñ verfolgen das Bundesministerium f¿r Bildung und Forschung (BMBF), die Robert 

Bosch Stiftung und das Deutsche Jugendinstitut das Ziel, die Kita bzw. die 

Elementarpädagogik als Basis des Bildungssystems zu stärken.209 Mit einem breit 

gefächerten Angebot trägt die Initiative zur Professionalisierung der Fachkräfte bei und 

                                                

205 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2015, Gütersloh 

2015, S. 23. 

206 Ebd., S. 351. Weitere Daten zur Qualifikation des Personals in Kitas siehe Autorengruppe 

Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, S. 64 f. 

207 Für detailliertere Informationen vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in 

Deutschland 2016, Bielefeld 2016, S. 13 und Tabelle S. 249. 

208 Ebd., S. 13. 

209 http://www.weiterbildungsinitiative.de/ (Zugriff am 27.06.2016). 

http://www.weiterbildungsinitiative.de/
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gibt wichtige Impulse für die Fachdiskussion. Die Initiative greift mit Publikationen 

spezifische Themen auf, die für die Integrationsförderung relevant sind, wie z.B. inklusive 

Frühpädagogik im Kontext von Migration, sprachliche Bildung und die Zusammenarbeit 

mit Eltern.  

Unter dem Dach ĂFr¿he Bildung: Gleiche Chancenñ hat das BMFSFJ mehrere Programme 

zusammengefasst, mit denen die Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege unterstützt werden soll.210 Hier ist beispielsweise das 2016 gestartete 

Bundesprogramm ĂSprach-Kitas: Weil Sprache der Schl¿ssel zur Welt istñ zu nennen, 

welches auf den Erfahrungen aus dem Programm ĂSchwerpunkt-Kitas Sprache & 

Integrationñ (2011ï2015) aufbaut.211 In diesem Programm werden Angebote sprachlicher 

Bildung in Kindertageseinrichtungen von 2016 bis 2019 mit 400 Millionen Euro gefördert. 

Weitere Schwerpunkte des Bundesprogramms ĂSprach-Kitasñ sind neben der 

sprachlichen Bildung die inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien.  

Die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung wird auch durch einen Prozess zur 

Entwicklung gemeinsamer Qualitätsziele und deren Umsetzung gefördert, auf den sich 

Bund und Länder im Jahr 2014 verständigt haben und in den die Kommunalen 

Spitzenverbände sowie weitere Verbände und Organisationen im Feld der 

Kindertagesbetreuung eingebunden sind.212 Die erleichterte Inanspruchnahme von 

Betreuungsangeboten durch Familien mit Migrationshintergrund, eine bessere 

Zusammenarbeit mit den Eltern und die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung 

werden im Rahmen des Qualitätsprozesses neben zahlreichen anderen Handlungszielen 

berücksichtigt.213 

 

2.1.5 Herausforderungen 

Mit Blick auf die über einen längeren Zeitverlauf beobachtbaren und auch im Jahr 2015 

immer noch niedrigeren Betreuungsquoten von Kindern mit Migrationshintergrund bleibt 

das integrationspolitische Ziel bestehen, die Betreuungsquote dieser Kinder weiter zu 

erhöhen und denen der Kinder ohne Migrationshintergrund deutlich anzugleichen. Um 

                                                

210 http://www.fruehe-chancen.de/ (Zugriff am 27.06.2016). 

211 http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/ (Zugriff am 27.06.2016). 

212 Siehe Communiqu® ĂFr¿he Bildung weiterentwickeln und finanziell absichernñ, 

http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Archiv/Communique-bund-laender-konferenz.pdf 

(Zugriff am 27.06.2016). 

213 Über die erstmalig gemeinsam von Bund und Ländern formulierten Ziel- und 

Entwicklungsperspektiven für eine gute Qualität früher Bildung, über die Kostenabschätzungen und 

Finanzierungswege informiert der Zwischenbericht der Arbeitsgruppe ĂFr¿he Bildungñ: BMFSFJ 

(Hrsg.): Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell sichern, Berlin 2016. 

http://www.fruehe-chancen.de/
http://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/
http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Archiv/Communique-bund-laender-konferenz.pdf
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Kindern aus Einwandererfamilien möglichst frühzeitig einen Zugang zum Bildungssystem 

zu verschaffen und deren Eltern zu entlasten, ist es aus Sicht der Beauftragten 

wünschenswert, Eltern aktiver über die Bedeutung und Zugänge zur 

Kindertagesbetreuung aufzuklären und zu beraten sowie ggf. Vertrauen in die (Fremd-) 

Betreuung herzustellen. Neu zugewanderte Eltern müssen u.U. darin unterstützt werden, 

ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz offensiv zu vertreten. 

Für die zentralen Handlungsfelder zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung (z.B. 

Schaffung neuer Kita-Plätze, Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation, Qualifizierung 

von Fachkräften, die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen) besteht vonseiten der 

Beauftragten die Erwartung, dass Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf besonders 

berücksichtigt werden, insbesondere Kinder aus Einwandererfamilien und solche, die in 

einem höheren Maße von Bildungsarmut betroffen sind und sprachliche Förderangebote 

benötigen. 

 

2.2 Schulische Bildung  

2.2.1 Ausgangssituation 

Für die von Armut bedrohten und in bildungsarmen Familien aufwachsenden Kinder und 

Jugendlichen, unter denen diejenigen mit einem Migrationshintergrund überrepräsentiert 

sind, ist ein gerechteres Bildungssystem eine wesentliche Voraussetzung für den sozialen 

Aufstieg, die ökonomische Absicherung und ein weitreichend selbstbestimmtes Leben. 

Weiterhin hängen der gesellschaftliche Zusammenhalt und die ökonomische Entwicklung 

in besonderer Weise vom gerechten Zugang zu Bildung, von der Bildungsteilhabe und 

den Aufstiegschancen durch Bildung ab. Die im letzten Lagebericht aufgezeigten 

Herausforderungen und aufgeworfenen Fragen bleiben aktuell. So sind die ungleiche 

Teilhabe und der geringere Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem seit Jahren bekannt. Die 

internationale und nationale empirische Bildungsforschung haben wiederholt belegt, dass 

es im deutschen Bildungssystem nach wie vor zu wenig gelingt, Chancenungleichheit und 

Selektivität zu überwinden. Mehrere Facetten des demografischen Wandels, wie 

abnehmende Schülerzahlen im ländlichen Raum, zunehmende Anteile von Schülerinnen 

und Schülern mit Migrationshintergrund und sozialräumliche Segregation, werden auch 

zukünftig Reformen im Bereich der formalen Bildung in Schulen sowie in nonformalen und 
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informellen Bildungszusammenhängen erfordern.214 Jüngste Ergebnisse der 

internationalen Bildungsforschung zeigen, dass sich die soziale Selektivität im deutschen 

Bildungssystem im Zeitverlauf verringert hat. Experten betonen, dass der 

Migrationshintergrund bei Bildungsprozessen gemeinsam mit anderen Merkmalen wirkt, 

insbesondere der sozioökonomischen Situation der Familien.  

 

2.2.2 Beteiligung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen an schulischer 
Bildung  

Aus Sicht der Beauftragten kommt dem Bildungssystem bei der Integration von Schutz- 

und Asylsuchenden in die deutsche Gesellschaft eine besondere Rolle zu. Diese 

Herausforderung wird auch von Expertinnen und Experten als zentrale Aufgabe aller im 

Bildungs- und Ausbildungssystem Verantwortlichen für die nächsten Jahre gedeutet.215 

Laut Schätzungen war jede dritte Person, die im Jahr 2015 in Deutschland einen Antrag 

auf Asyl gestellt hat, im schulpflichtigen Alter.216 Nach der UN-Kinderrechtskonvention 

steht geflüchteten Kindern und Jugendlichen uneingeschränkter Zugang zum 

Bildungswesen eines Asyllands zu. In Deutschland regelt jedes Bundesland die 

Schulpflicht in seinen Schulgesetzen. 

Aktuell stehen viele Schulen vor der Herausforderung, geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen einen möglichst schnellen Zugang zur schulischen und beruflichen Bildung 

zu ermöglichen. Bei der Diskussion über Bedarfe und Maßnahmen darf jedoch nicht 

übersehen werden, dass es sich hier um eine heterogene Gruppe handelt. Während 

geflüchtete Kinder und Jugendliche insbesondere der Bedarf an sprachlicher Förderung 

verbindet, existieren u.a. mit Blick auf ihre Herkunftsländer und Bildungsstände 

                                                

214 Unter nonformaler Bildung wird hier beabsichtigtes, gezieltes und selbst gesteuertes Lernen 

außerhalb klassischer Bildungsinstitutionen verstanden. Sie findet freiwillig in mehr oder weniger 

stark durchorganisierten Lernangeboten statt. Informelle Bildung wird hier verstanden als ein 

Prozess der Selbstbildung, der sich in unmittelbaren Lebenszusammenhªngen (Ălearning by 

doingñ) und auÇerhalb von Bildungsinstitutionen sowie formulierten Absichten vollzieht. Der Erwerb 

sog. Soft Skills findet oft im informellen Bereich statt. 

215 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland 2016, Bielefeld 2016, 

S. 14. 

216 Laut BAMF waren 31,1 % (137.479) der Asylbewerber im Jahr 2015 jünger als 18 Jahre und 

71,1 % (314.409) der Asylbewerber jünger als 30 Jahre. Vgl. Das Bundesamt in Zahlen 2015, Asyl, 

S. 18. Dokument online unter: 

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2015-

asyl.pdf?__blob=publicationFile. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2015-asyl.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2015-asyl.pdf?__blob=publicationFile
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Unterschiede. Der Unterstützungsbedarf bei unbegleiteten Minderjährigen, die geringe 

schulische Vorkenntnisse haben und sich in der späten Adoleszenz befinden, kann 

anders ausfallen als z.B. bei jüngeren Kindern, die Unterstützung durch ihre Eltern 

erhalten. Um auf mögliche Schwierigkeiten adäquat reagieren zu können, bedarf es 

entsprechenden Lehrpersonals, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter bzw. 

Schulpsychologinnen und -psychologen. 

Studien weisen darauf hin, dass in den Bundesländern und Kommunen sehr 

unterschiedliche Praktiken bei der Beschulung von Geflüchteten existieren. Aktuell kann 

im Bundesvergleich noch keine Übersicht darüber gegeben werden, wie die Bundesländer 

neu zugewanderten bzw. geflüchteten Kindern und Jugendlichen den Zugang zur 

Schulbildung ermöglichen.217 Viele Bundesländer haben auf die wachsenden 

Schülerzahlen und Sprachförderbedarfe schnell reagiert und sog. Willkommensklassen ï 

auch Vorbereitungs- und Förderklassen genannt ï eingerichtet bzw. ausgebaut. Zudem 

wurden zahlreiche zusätzliche Stellen für Lehrkräfte geschaffen, um das Angebot von 

Deutsch als Zweitsprache zu verstärken und die Unterrichtsversorgung für alle 

Schülerinnen und Schüler sichern zu können.218 Deutlich wird, dass die Bundesländer 

eine Vielzahl von Angeboten bereitstellen, darunter auch für die interkulturelle Bildung. 

Sinnvoll erscheint insbesondere das Bereitstellen flexibel einsetzbarer Mittel für 

ĂDrittkrªfteñ, z.B. Dolmetscher, Musiker, Sozialpªdagogen, Trainer oder 

Theaterpädagogen.219 Unterstützt wird die schulische Integration geflüchteter Kinder und 

Jugendlicher vom Bund sowie der Zivilgesellschaft, darunter Stiftungen220 und 

ehrenamtliche Bildungsbeauftragte aus Migrantenorganisationen.221 Angesichts der 

aktuellen Bedarfe haben beispielsweise die Jugendmigrationsdienste (JMD) ab 

September 2015 zunächst bis Ende 2017 an bundesweit 24 Modellstandorten ihr Angebot 

f¿r junge Fl¿chtlinge mit einer guten Bleibeperspektive erweitert (Ăjmd2startñ). Dabei 

stehen die Begleitung in der Schule, Unterstützung beim Deutschlernen oder bei der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz im Fokus.222 Zur Koordinierung von 

Bildungsangeboten für geflüchtete Kinder und Jugendliche ermöglicht das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in rund 400 Kreisen oder 

                                                

217 Massumi, Mona (et al.): Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. 

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und Zentrum für 

LehrerInnenbildung der Universität zu Köln (Hrsg.), Köln 2015, S. 5.  

218 Vgl. https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2016/Maerz_2016/III_daz_maerz.html. 

219 Vgl. https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/9960/nr-047-vom-26-02-2016.html. 

220 Vgl. https://www.dkjs.de/themen/junge-fluechtlinge/. 

221 https://www.bmbf.de/pub/Bildungsbeauftragte_ein_starke_Verbindung.pdf. 

222 http://www.jmd-portal.de/output.php?jmdID=408. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2016/Maerz_2016/III_daz_maerz.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2016/Maerz_2016/III_daz_maerz.html
https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/9960/nr-047-vom-26-02-2016.html
https://www.dkjs.de/themen/junge-fluechtlinge/
https://www.bmbf.de/pub/Bildungsbeauftragte_ein_starke_Verbindung.pdf
http://www.jmd-portal.de/output.php?jmdID=408



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































